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Mainz, im März 2000

Gemäß § 7 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten habe ich über jedes Jahr meiner Tätigkeit einen schriftlichen Jahres-
bericht vorzulegen. Ich tue dies hiermit für das Jahr 1999. Dieser Bericht versucht mit einem teilweise geänderten Aufbau und ei-
ner ausführlicheren Gliederung den Landtag, aber auch die Landesregierung und ihre Ministerien, die verschiedenen Behörden
und Dienststellen im Lande und nicht zuletzt die Öffentlichkeit sowie die Bürgerinnen und Bürger umfassend zu informieren.

Erstmals werden dabei nahezu alle Arbeitsbereiche dargestellt. Besondere Themen werden im 3. Teil ausführlicher und gründli-
cher beschrieben, deshalb ist dieser Bericht auch etwas umfangreicher als in den vergangenen Jahren. Der Beitrag „Die Arbeits-
weise des Bürgerbeauftragten“ soll die Stellung des Bürgerbeauftragten als Vermittler zwischen Bürgerinnen und Bürgern einer-
seits und den Behörden andererseits näher erläutern.

Dieser Bericht möchte aber auch die Bürgerinnen und Bürger des Landes Rheinland-Pfalz in dem Wissen bestärken, dass sie mit
ihren großen und kleinen Anliegen und Problemen nicht allein gelassen werden.

Ullrich Galle
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1. Teil – Allgemeiner Arbeitsbericht

Anzahl und Schwerpunkte der Eingaben

Die Zahl der Eingaben im Jahr 1999 bewegt sich im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Im Berichtsjahr waren vom Bürger-
beauftragten insgesamt 2 816 Eingaben zu bearbeiten. Dies waren 39 Eingaben mehr als im Jahr 1998. 

Erfreulich ist der Rückgang des Anteils der unzulässigen Eingaben, der sich von 11,8 % im Jahr 1997 über 9,5 % im Jahr 1998 auf
8,7 % im Berichtsjahr entwickelte. Bei den unzulässigen Eingaben handelt es sich weitgehend um Eingaben, bei denen Behörden
nicht der parlamentarischen Kontrolle des Landtags von Rheinland-Pfalz und damit nicht der des Bürgerbeauftragten unterliegen.
Diese Eingaben werden vom Bürgerbeauftragten an den jeweils zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet. Weiterhin sind hier
Eingaben zu nennen, mit denen die Einflussnahme auf ein gerichtliches Verfahren oder die Änderung einer gerichtlichen Ent-
scheidung angestrebt wird. Auch Eingaben zu privatrechtlichen Auseinandersetzungen wie Streitigkeiten aus Mietverhältnissen
sind hier zu erwähnen. 

Die Schwerpunkte der Eingaben bildeten 1999 das Ausländerwesen, das Bundessozialhilfegesetz, der Strafvollzug und das Bauauf-
sichtsrecht. 

Mit 320 Eingaben, das ist ein Anteil vom 12,5 % an der Gesamtzahl der zulässigen Eingaben, nehmen Petitionen zu Fragen des Aus-
länderwesens wie bereits im Berichtsjahr 1998 die Spitzenposition ein. 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Tätigkeitsbericht zu 2.4, Ausländerwesen, im 2. Teil dieses Berichts verwiesen. 

Zum Bundessozialhilfegesetz und zu allgemeinen sozialen Fragen waren im Berichtsjahr 1999 beim Bürgerbeauftragten 232 Ein-
gaben zu bearbeiten. Der Anteil dieser Eingaben an den zulässigen Eingaben liegt damit bei 9 %. Dies zeigt, dass Menschen, die
auf Sozialhilfe angewiesen sind, nach wie vor zahlreichen Schwierigkeiten begegnen. 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Tätigkeitsbericht zu 5.1, Sozialhilfe, Soziale Hilfen allgemein, im 2. Teil dieses Berichts ver-
wiesen. 

Mit 219 Eingaben und einem Anteil von 8,5 % an der Gesamtzahl der zulässigen Eingaben haben die Eingaben zu den verschie-
denen Bereichen des Strafvollzugs seit Jahren ein unverändert hohes Niveau. Das Ergebnis der aus diesem Grund vom Bürger-
beauftragten durchgeführten genaueren Aufgliederung der Gründe für die Eingaben kann unter dem Thema Strafvollzug – ein
komplexes Bild im 3. Teil dieses Berichts nachgelesen werden. 

Eingaben zu Baugenehmigungsverfahren und Abrissverfügungen erreichten im Berichtsjahr 1999 die Zahl von 164. Der Anteil
dieser Eingaben ist damit auf nunmehr 6,4 % zurückgegangen. Da der Rückgang zwischen 1998 und 1999 jedoch ausschließlich
die Baugenehmigungsverfahren betrifft, darf angenommen werden, dass dies u. a. auch auf die am 1. Januar 1999 in Kraft getre-
tene Novelle zur Landesbauordnung zurückgeht. Mit dieser Novelle wurde das Bauen in Rheinland-Pfalz weiter entstaatlicht,
ohne notwendige Sicherheitsstandards aufzugeben. Dem von der Landesregierung angestrebten Ziel, die Regelungen und Fest-
legungen durch den Staat auf das notwendige Minimum zu begrenzen und jeden Einzelnen zu mehr eigenverantwortlichem Han-
deln zu verpflichten, wurde in konsequenter Fortentwicklung der Novelle zur Bauordnung aus dem Jahr 1995 jedenfalls aus der
Sicht des Bürgerbeauftragten wieder ein Stück näher gekommen. 

Form der Eingaben

Bei der Erfassung von Eingaben im Büro des Bürgerbeauftragten wird unterschieden, ob diese schriftlich, in einem persönlichen Ge-
spräch oder in einem Telefongespräch eingelegt wurden. Zwischen diesen drei Formen der Eingaben gab es im Berichtsjahr 1999
kleinere Verschiebungen. 

Der Anteil der schriftlich eingereichten Eingaben an der Gesamtzahl der Eingaben betrug 1999  69,4 %. Dieser Anteil liegt mit
0,3 % über dem entsprechenden Anteil des Jahres 1998.

Der Anteil der Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten in einem persönlichen Gespräch vorgetragen wurden, verringerte sich von
25,9 % im Jahr 1998 auf 23, 5 % im Berichtsjahr. Einer der Gründe für diese Entwicklung dürfte u. a. auch sein, dass der Bürgerbe-
auftragte im Berichtsjahr die Außensprechtage nicht mehr in den örtlichen Verwaltungen, sondern in anderen Räumlichkeiten
durchführte. Damit sollte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass in der Vergangenheit Bürgerinnen und Bürger angaben,
„ihnen falle es schwer“, eine Beschwerde in den Räumlichkeiten einer Verwaltung vorzutragen, gegen die sich ihre Beschwerde
richtet. Die daraufhin versuchsweise 1999 in neuer Form angebotenen Außensprechtage wurden allerdings wider Erwarten von
den Bürgerinnen und Bürgern nicht im selben Umfang angenommen wie das frühere Angebot. 

Einzelheiten dazu sind dem Beitrag „Bürgernähe durch Außensprechtage“ in diesem Teil des Berichts zu entnehmen. 

Der Anteil der telefonisch eingelegten Eingaben ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Er betrug im Berichtsjahr
7,1 %. Diese Entwicklung hängt möglicherweise damit zusammen, dass die Bürgerinnen und Bürger die technischen Systeme zur
Informationsübermittlung insgesamt weit mehr nutzen als in früheren Zeiten. 
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Eingaben nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten

Im Büro des Bürgerbeauftragten werden Eingaben u. a. auch nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten in kreisfreien
Städten und Landkreisen erfasst. Die Vergleichbarkeit wird dadurch hergestellt, dass der Anteil der Eingaben bezogen auf je 10 000
Einwohnerinnen und Einwohner einer Stadt oder eines Landkreises berechnet wird. 

Nicht in diese Berechnungen einbezogen werden Eingaben von Personen, die in anderen Bundesländern oder im Ausland leben
oder sich in Justizvollzugsanstalten befinden. 

Insgesamt wandten sich im Berichtsjahr 6,0 pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Rheinland-Pfalz an den Bürger-
beauftragten. Aus dem Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz waren dies ebenfalls 6,0 Personen, aus dem Regierungsbezirk Koblenz
6,3 und aus dem Regierungsbezirk Trier 5,2 Personen. 

Mit 10,9 Eingaben pro 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner erweisen sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Mainz
erneut als die eingabefreudigsten. Ihnen folgen die Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises Mainz-Bingen mit 10,7 sowie des
Kreises Cochem-Zell mit 9,8 und der Kreise Alzey-Worms und Bernkastel-Wittlich mit 8,0 Eingaben pro 10 000 Einwohnerin-
nen und Einwohner. 

Nur 1,9 von 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Frankenthal wandten sich an den Bürgerbeauftragten. Ein wenig
höher war die Zahl in Pirmasens mit 2,4 Eingaben je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Städte Worms und Landau
mit 3,2 und der Stadt Speyer mit 3,4 Eingaben je 10 000 Bewohnerinnen und Bewohner.

Bei diesen Zahlen ist allerdings darauf hinzuweisen, dass nicht automatisch Rückschlüsse auf die Qualität der Arbeit der in den
jeweiligen Gebieten zuständigen oder ansässigen öffentlichen Verwaltungen gezogen werden können. Die Zahlen weisen ledig-
lich aus, wie viele Eingaben je 10 000 Einwohnerinnen und Einwohner beim Bürgerbeauftragten eingingen. Sie sagen nicht aus,
welche Behörden betroffen waren. Unabhängig davon liegen die Gründe für eine Eingabe nicht automatisch in Fehlern von Ver-
waltungen. 

Abschließend bearbeitete Eingaben

Insgesamt wurden im Berichtsjahr vom Bürgerbeauftragten 3 792 Eingaben bearbeitet. Diese Zahl ergibt sich aus den Neuein-
gängen im Berichtsjahr und den unerledigten Eingaben aus den Vorjahren. 

Abgeschlossen wurden 1999 insgesamt 2 907 Eingaben. Damit waren Ende 1999 insgesamt 885 Eingaben noch nicht abgeschlossen.

Von den 1999 erledigten 2 907 Eingaben waren 435 unzulässig und 2 472 zulässig. 

Als von vornherein unzulässig erwiesen sich 245 Eingaben, bei 190 Eingaben trat die Unzulässigkeit im Laufe des Verfahrens, etwa
durch Erhebung einer Klage, ein oder ergab sich aus anderen Umständen. 

Von den 1999 abschließend bearbeiteten 2 472 zulässigen Eingaben wurden 418 Eingaben einvernehmlich und 64 Eingaben teil-
weise einvernehmlich erledigt. 

Auf andere Art und Weise konnte im Berichtsjahr 921 Petentinnen und Petenten weitergeholfen werden, sodass 66 % der zulässi-
gen Eingaben im Sinne der Petentinnen und Petenten oder mit einer weiterführenden Hilfe abgeschlossen werden konnten.

Insgesamt 720 Eingaben mussten nicht einvernehmlich erledigt abgeschlossen werden. In diesen Fällen konnte dem Anliegen
nicht entsprochen und den Petentinnen und Petenten nicht weitergeholfen werden. 

Sammeleingaben (Rüstungsaltlast Hallschlag)

Jedes Jahr erreichen den Bürgerbeauftragten Eingaben, mit denen mehrere Personen dasselbe Anliegen verfolgen. Dazu zählen etwa
Eingaben, bei denen es um die Führung einer bestimmten Buslinie oder den Ausbau einer innerörtlichen Straße geht. Weiterhin
sind hier Eingaben zu nennen, mit denen sich Schulklassen, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, Nachbarinnen und Nach-
barn oder Mitglieder eines bestimmten Vereins für das weitere Verbleiben ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in der
Bundesrepublik einsetzen.

In der Sache werden diese Eingaben in derselben Weise bearbeitet wie alle anderen Eingaben. Soweit mehrere Personen ihr An-
liegen gemeinsam vortragen, etwa in Form von Unterschriftslisten, wird so verfahren, dass die gesamte Korrespondenz mit einer
Petentin oder einem Petenten geführt wird. In der Statistik des Bürgerbeauftragten erscheint eine nach diesem Verfahren bearbei-
tete Eingabe auch nur als eine einzige Eingabe. 

Streben mehrere Personengruppen unabhängig voneinander mit ihrer Eingabe dasselbe Ziel an, werden diese Eingaben zwar in-
haltlich zusammen bearbeitet, bleiben aber verfahrensmäßig getrennt. Die Korrespondenz wird jeweils mit einer Person der je-
weiligen Petentengruppe geführt. 
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Besondere Schwierigkeiten bereitete eine im Berichtsjahr abgeschlossene Eingabe, mit der sich eine große Zahl von Petentinnen
und Petenten gegen die von der Landesregierung beschlossene Art der Sanierung der Rüstungsaltlast Hallschlag in der Eifel, Ver-
bandsgemeinde Obere Kyll, Landkreis Daun, wandte. Da zunächst nicht erkennbar war, ob die Petenten dasselbe Ziel mit den-
selben Begründungen verfolgten, wurden schließlich 487 Einzeleingaben angelegt und verfahrensmäßig mit einer Eingangs-
bestätigung und einem abschließenden Bescheid bearbeitet. Inhaltlich wurden 474 Eingaben im Ergebnis als nicht einvernehmlich
abgeschlossen. Drei Eingaben wurden zurückgezogen. Zehn erledigten sich in sonstiger Weise. 

Ausführlich dargestellt ist das Petitionsverfahren zur Rüstungsaltlast Hallschlag im 2. Teil des Berichts zu 8.3, Umweltschutz. 

Selbstaufgriffe 

Der Bürgerbeauftragte wird seinem Auftrag gemäß tätig, wenn er hinreichende Anhaltspunkte dafür erhält, dass Stellen, die der
parlamentarischen Kontrolle des Landtags von Rheinland-Pfalz unterliegen, Angelegenheiten von Bürgerinnen oder Bürgern
rechtswidrig oder unzweckmäßig erledigen oder erledigt haben, so heißt es in § 1 Abs. 2 des Landesgesetzes über den Bürgerbe-
auftragten. Die erforderlichen Anhaltspunkte für sein Tätigwerden erhält der Bürgerbeauftragte regelmäßig durch schriftlich oder
mündlich vorgebrachte Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Allerdings kann er auch tätig werden, wenn ihm derartige
Anhaltspunkte auf sonstige Weise bekannt werden. Dies bedeutet, dass sich der Bürgerbeauftragte auch einer Angelegenheit an-
nehmen kann, von der er über Presse, Rundfunk und Fernsehen oder allgemein im Rahmen seiner Tätigkeit Kenntnis erlangt
hat. Von der Möglichkeit, sich aufgrund eines so genannten Selbstaufgriffes einer Angelegenheit anzunehmen, macht der Bürger-
beauftragte sehr maßvoll Gebrauch. 

Im Jahre 1999 wurden insgesamt acht Angelegenheiten vom Bürgerbeauftragten selbst aufgegriffen. Dabei ging es im Wesentlichen
um die Klärung genereller Fragen, die sich bei der Bearbeitung von einzelnen Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern ergeben
hatten.

Im Rahmen einer Eingabe z. B. hatte der Bürgerbeauftragte davon Kenntnis erlangt, dass eine in den Sozialhilferichtlinien Rhein-
land-Pfalz enthaltene Regelung ersatzlos gestrichen werden sollte. Die bei ihm in diesem Zusammenhang entstandenen Bedenken
wegen einer Schlechterstellung der Betroffenen und einer zusätzlichen Arbeitsbelastung der Sozialämter konnten im Rahmen eines
Selbstaufgriffes ausgeräumt werden. Die vom Gemeinde- und Städtebund, vom Landkreistag und vom Städtetag Rheinland-Pfalz
herausgegebenen Sozialhilferichtlinien wurden in dem fraglichen Teil über die zunächst vorgesehene Streichung hinaus verständ-
licher gefasst. 

Ausgangspunkt für einen weiteren Selbstaufgriff waren verschiedene Eingaben von Ausländerinnen und Ausländern, deren Auf-
enthalt in der Bundesrepublik im Hinblick auf die zu erwartende und inzwischen getroffene so genannte Altfallregelung weiter-
hin geduldet wurde. Diese Duldungen wurden nach den Beobachtungen des Bürgerbeauftragten zunehmend nur noch kurzfristig
ausgesprochen, sodass die Betroffenen vom Zeitablauf her kaum noch eine Chance hatten, eine Arbeitsgenehmigung zu erhalten.
Dies hatte zur Folge, dass viele ihren Unterhalt nicht mehr sicherstellen konnten, sodass sie diese Voraussetzung für den Erwerb
eines Aufenthaltsrechts nach der vorgesehenen Altfallregelung nicht mehr hätten erfüllen können. 

Dieses Problem konnte weitgehend im Sinne der Betroffenen gelöst werden. 

Einzelheiten dazu können dem 2.Teil dieses Berichtes zu 2.4, Ausländerwesen, unter der Überschrift „Zahlreiche Eingaben im
Vorfeld der inzwischen beschlossenen Altfallregelung“ entnommen werden. 

Gegenstand eines weiteren Selbstaufgriffes war die Fortgeltung der rheinland-pfälzischen Regelung über Parkerleichterungen für
besondere Gruppen Schwerbehinderter mit dem Merkzeichen „G“. Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Beitrag zum Thema
„Parkerleichterungen für Schwerbehinderte – ein Erfolg“ im 3. Teil dieses Berichtes. 

Nach Abschluss der Eingabe einer Bürgerin wurde die dabei festgestellte ungewöhnlich lange Dauer eines Widerspruchsverfah-
rens ebenfalls Gegenstand eines Selbstaufgriffes des Bürgerbeauftragten. 

Ein Bericht im Südwestrundfunk über widersprüchliche Verkehrsschilder in einem neu hergerichteten Ortskern eines Stadtteils
einer größeren Stadt war Anlass für einen weiteren Selbstaufgriff des Bürgerbeauftragten. Auch diese Angelegenheit konnte ge-
klärt werden.

Noch nicht abgeschlossen ist ein Selbstaufgriff, bei dem es um die Abrechnung von Fahrtkosten zu Ärztinnen und Ärzten und
therapeutischen Maßnahmen durch die gesetzlichen Krankenversicherungen geht. Diese Fahrten müssen seit dem 1. Januar 1998
zunächst von der Patientin oder dem Patienten bezahlt werden. Später werden ihnen diese Kosten von der gesetzlichen Kranken-
versicherung erstattet. Dies gilt auch für die Versicherten, die von der Krankenkasse wegen ihres geringen Einkommens von der
Zuzahlung zu Arznei-, Verband- und Heilmitteln sowie Hilfsmitteln usw. befreit sind. Da dieser Personenkreis die nicht selten
erheblichen Fahrtkosten oft nicht aus seinem Einkommen vorlegen kann, ist er insoweit auf die Sozialhilfeträger angewiesen. Ob
und in welcher Weise eine Lösung dieser Frage herbeigeführt werden kann, bleibt abzuwarten. 
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Bürgernähe durch Außensprechtage 

Nachdem im Jahr 1998 aufgrund der Erkrankung des Bürgerbeauftragten zahlreiche Gesprächswünsche von Bürgerinnen und
Bürgern nicht erfüllt werden konnten, hat der Bürgerbeauftragte 1999 wieder mehr Gespräche vor Ort ermöglichen können. So
wurden insgesamt 54 Sprechtage durch den Bürgerbeauftragten angeboten.

Erstmalig führte der Bürgerbeauftragte im vergangenen Jahr Außensprechtage versuchsweise nach einem „neuen Konzept“ durch.
Traditionell fanden die Sprechtage nämlich in Räumlichkeiten von Verbandsgemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltungen statt. Viele
Bürgerinnen und Bürger hatten sich jedoch darüber „beklagt“, dass sie sich in den Räumen derjenigen Verwaltungen, über die sie
sich gerade beim Bürgerbeauftragten beschweren wollten, eher etwas „gehemmt“ fühlten. Dem Wunsch dieser Bürger folgend,
wurden für die Außensprechtage 1999 „neutrale“ Räumlichkeiten unterschiedlicher Institutionen ausgewählt. 

Der besondere Dank des Bürgerbeauftragten richtet sich an die zahlreichen Organisationen, die Räume zur Verfügung stellten
und die Vorbereitung und Durchführung der Sprechtage in der veränderten, neuen Form unterstützten. Hervorzuheben ist auch,
dass Mietzahlungen für die Nutzung der Räume nicht erwartet wurden. In einigen Fällen anfänglich bestehende Schwierigkeiten
in diesem Zusammenhang konnten geklärt werden.

Bereits im Verlauf des Jahres wurde jedoch deutlich, dass mit der Verlagerung der Sprechtage ein wesentlicher Faktor der schnellen
und zügigen Petitionsbearbeitung verloren ging. Die Präsenz vor Ort nutzte der Bürgerbeauftragte seit jeher auch dazu, die vor-
getragenen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gegebenenfalls sofort mit den betroffenen Verwaltungen zu erörtern und mit
diesen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Nicht selten gingen so Petentinnen und Petenten so mit der Gewissheit nach Hause,
dass ihnen unbürokratisch und schnell geholfen werden konnte.

Darüber hinaus vermitteln Gespräche mit den Verwaltungsleitern auch vertiefende Kenntnisse von örtlichen oder regionalen Be-
sonderheiten, die für die Bearbeitung von Eingaben durchaus wichtig sind. Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass viele Ent-
scheidungen, gerade der Kommunalverwaltungen, vor dem Hintergrund der besonderen Situation vor Ort zur sehen sind, sodass
gleich gelagerte Sachverhalte durchaus zu regional unterschiedlichen Ergebnissen führen können. 

Weiter war zu beobachten, dass weniger Anmeldungen zu den Gesprächen im Büro des Bürgerbeauftragten eingingen. Ein Grund
für die im Jahresvergleich eher unterdurchschnittlichen Gesprächswünsche ist sicherlich auch darin zu sehen, dass den Bürgerin-
nen und Bürgern der Weg in das Verwaltungszentrum trotz vorhandener Schwellenängste sichtlich leichter fällt als in ein unbe-
kannteres Nebenzentrum. Verwaltungsgebäude sind in aller Regel zentraler gelegen, verfügen über Parkmöglichkeiten und sind
mit dem Personennahverkehr gut zu erreichen.

Trotz des nachvollziehbaren Interesses der Petentinnen und Petenten nach einem Gespräch in einer möglichst „neutralen“ Um-
gebung hat sich der Bürgerbeauftragte deshalb entschieden, die Außensprechtage zukünftig wieder in den Kreis-, Stadt- und Ver-
bandsgemeindeverwaltungen durchzuführen. Bestätigt wird die Rückkehr zu den alten Gewohnheiten auch durch die im Jahres-
verlauf eingegangenen Anfragen von öffentlichen Verwaltungen zur Durchführung von Sprechtagen in den Verwaltungen.

Insgesamt haben 858 Personen, 321 Bürgerinnen und 537 Bürger, an den Sprechtagen mit dem Bürgerbeauftragten gesprochen.

Außensprechtage des Bürgerbeauftragten 1999

Sparkasse Rhein-Nahe, 55543 Bad Kreuznach

Volksbank Alzey, 55232 Alzey

Ökumenische Sozialstation Germersheim-Lingenfeld e. V., 76726 Germersheim

Seniorentreff der Arbeiter-Wohlfahrt, 55411 Bingen

Alten- und Pflegeheim Georg-Vömel-Haus, 56130 Bad Ems

Mittelrhein-Museum, 56068 Koblenz

Dürkheimer Haus (Bürgerhaus), 67098 Bad Dürkheim 

Bürgerhaus der Stadt Wirges, 56422 Wirges

Generationentreff, 67061 Ludwigshafen 

DRK-Krankenhaus Neuwied, 56564 Neuwied

Lukas-Krankenhaus, 57610 Altenkirchen 

Internationaler Bund IB, 66953 Pirmasens
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Caritasverband für die Region Trier, 54292 Trier

Beratungsstelle „Frau und Familie in Not“, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Deutsches Rotes Kreuz, 54516 Wittlich

Fußball-Club Kaiserslautern e. V., 67663 Kaiserslautern

Kulturzentrum „Haus Beda“, 54634 Bitburg

VdK Kreisverband Kusel, 66869 Kusel

AOK – Die Gesundheitskasse, 65582 Diez 

Realschule Polch, 56751 Polch 

Kulturzentrum der Stadt Kandel, 76870 Kandel 

Regina-Protmann-Haus, 54555 Daun

Haus der Jugend, 55218 Ingelheim 

AOK – Die Gesundheitskasse Regionaldirektion Landau, 76829 Landau 

Elisabeth-Stiftung des DRK, 55765 Birkenfeld

Marienkrankenhaus, 56812 Cochem 

Stadtwerke, 67292 Kirchheimbolanden 

Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, 55469 Simmern 

Pfarrheim der kath. Kirchengemeinde, 56477 Rennerod 

Maarmuseum, 54531 Manderscheid

Bürgerhaus Melsbach, 56581 Melsbach 

Bürgerhaus Osthofen, 67567 Osthofen 

Bürgerhaus der Gemeinde Bärweiler, 55606 Bärweiler 

Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Landwirtschaft, Wein- und Gartenbau, 55276 Oppenheim 

Seniorenpark, 66999 Hinterweidenthal 

Kurhaus Bad Breisig, 53498 Bad Breisig

Gemeindehaus, 55494 Rheinböllen 

„Haus der Vereine“, 67105 Schifferstadt

Archiv der Stadt St. Goarshausen, 56346 St. Goarshausen

Öffentlichkeitsarbeit

Der Bürgerbeauftragte bemüht sich, durch gezielte Aufklärung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Verständnis für die Probleme
der Bürgerinnen und Bürger zu wecken und gleichzeitig das Vertrauen in seine unabhängige Stellung weiter auszubauen und zu
pflegen. Dabei geht es ihm weniger darum, den Bekanntheitsgrad des Amtes weiter zu erhöhen, als darum, Dialoge auszulösen
und das Wissen um den gesetzlichen Auftrag und die Unterstützungsmöglichkeiten des Bürgerbeauftragten zu mehren.

Der Bürgerbeauftragte arbeitet dabei mit den verschiedensten Medien zusammen. So wurden im Jahr 1999 über 100 Pressemittei-
lungen vorbereitet und je nach regionalem Bezug an die örtliche Tagespresse gegeben. Bei Außensprechtagen steht der Bürgerbe-
auftragte im Anschluss an die Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern regelmäßig für ein Pressegespräch zur Verfügung.
Auskünfte und Interviews, Vorträge und Aufsätze runden die jährlichen Aktivitäten ab, wobei auch zahlreiche überregionale An-
fragen zu verzeichnen sind.

Der Bürgerbeauftragte bedankt sich bei den regionalen Medien und bei den Vertretern von Presse, Rundfunk und Fernsehen
recht herzlich, ohne die eine zielgerechte Umsetzung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht möglich gewesen wäre.
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25 Jahre Bürgerbeauftragter – Eine Idee setzt sich durch!

Der Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz feierte im Berichtsjahr 1999 sein 25-jähriges Bestehen unter dem Motto „1974
bis 1999, 25 Jahre Bürgerbeauftragter – Eine Idee setzt sich durch!“ 

Das Jubiläum, zu dem auch die früheren Bürgerbeauftragten Dr. Johannes Baptist Rösler (1974 bis 1986) und Walter Mallmann
(1987 bis 1994) erschienen waren, wurde am 27. Mai 1999 im Landesfunkhaus des SWR in Mainz begangen. Im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe „Kultur im Foyer“ des SWR wurde eine Diskussionsrunde zwischen dem Bürgerbeauftragten und den nachfolgend
genannten Persönlichkeiten geführt: Kurt Beck, Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Christoph Grimm, Präsident des
Landtags Rheinland-Pfalz, Klaus Hammer, Vorsitzender des Petitionsausschusses des Landtags Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Udo
Kempf, Institut für Sozialwissenschaften der Pädagogischen Hochschule Freiburg, MMag Dr. Nikolaus Schwärzler, Präsident des
Europäischen Ombudsmann Instituts, Jacob Söderman, Europäischer Bürgerbeauftragter sowie Maria von Welser, Redaktions-
leiterin des ZDF („Mit mir nicht“), als Moderatorin der Gesprächsrunde.

11



Drucksache 13/5611 Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode

„Er ist der Dolmetscher sprachloser Bürger, die angehört werden wollen“, so leitete der Gastgeber, Dr. Uwe Rosenbaum, Direktor
des SWR-Funkhauses in Mainz, die Veranstaltung ein. Sehr fruchtbar und differenziert wurde unter der Moderation von Maria
von Welser eine Diskussion geführt, die unter dem Titel „Eine Idee setzt sich durch!“ Erwartungen an die zukünftige Entwick-
lung des Bürgerbeauftragten widerspiegelte. So forderte Prof. Dr. Udo Kempf vom Institut für Sozialwissenschaften der Pädago-
gischen Hochschule Freiburg, dass es in jedem Bundesland und auf Bundesebene einen Bürgerbeauftragten geben sollte. Der Präsi-
dent des Europäischen Ombudsmann Institutes, MMag Dr. Nikolaus Schwärzler, hielt fest, dass s. E. der Bürgerbeauftragte zur
Überprüfung von Gesetzen die Verfassungsgerichtsbarkeit anrufen können sollte. Dies wurde jedoch von Ministerpräsident Kurt
Beck sehr kritisch bewertet, zumal durch die gute Zusammenarbeit ohnehin allgemeine Schlussfolgerungen aus den jährlichen
Berichten des Bürgerbeauftragten gezogen und bei Handlungsbedarf entsprechende Initiativen eingeleitet würden. 

Der Bürgerbeauftragte bedankt sich beim SWR, insbesondere beim Leiter des SWR-Funkhauses in Mainz, Dr. Uwe Rosenbaum,
für die umfassende Unterstützung anlässlich der Jubiläumsfeier. Sein besonderer Dank gilt auch der Moderatorin Maria von Welser.

Zum Jubiläum wurde zudem ein Sonderbericht erstellt, der neben einer Reihe von Beiträgen zur 25-jährigen Geschichte des Bürger-
beauftragten auch die wesentlichen Entwicklungen der Petitionsschwerpunkte im Verlauf des Zeitraumes enthält.

Auszug aus dem Sonderbericht des Bürgerbeauftragten:
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Als vor 25 Jahren in Rheinland-Pfalz des Amt des Bürgerbeauftragten durch Gesetz geschaffen wurde, schien es, als ob auch die
anderen Bundesländer dem rheinland-pfälzischen Modell folgen würden. Dies war jedoch zunächst nicht der Fall, obwohl es ein
entsprechendes Amt in fast allen europäischen Staaten sowie in Kanada, Australien und sogar Indien, um nur einige beispielhaft
zu nennen, gibt.

Überlegungen auf Bundesebene und einzelner Bundesländer zur Einrichtung eines Bürgerbeauftragten lebten jedoch jüngst wieder
auf. So wird aller Voraussicht nach der Landtag des Landes Thüringen noch im Jahr 2000 das Amt einer bzw. eines Bürger-
beauftragten einrichten. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde im Dezember 1999 durch die Landesregierung in den Landtag
eingebracht und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse des Thüringer Landtags verwiesen.

Auch in Schleswig-Holstein wurde ein entsprechender Antrag in die Diskussion des Landtags eingebracht. Dabei geht es darum,
die Zuständigkeiten der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein beim Präsidenten des
Schleswig-Holsteinischen Landtags so zu erweitern, dass sie auch gegenüber allen Behörden des Landes tätig werden kann. Hier
bleibt die Entwicklung nach der Landtagswahl im Februar 2000 abzuwarten.

Bereits im letzten Jahr wurde die Notwendigkeit zur Schaffung eines entsprechenden Amtes in Luxemburg innerhalb der Regie-
rungserklärung des amtierenden Premierministers auf der Grundlage der Koalitionsvereinbarung als politischer Auftrag formu-
liert. Als Grundlage für die einzurichtende Institution steht derzeitig auch das rheinland-pfälzische Modell zur Diskussion.

Europa rückt näher

Nicht nur durch die bevorstehende Einführung des Euro, sondern auch in der täglichen Arbeit des Bürgerbeauftragten wird deut-
lich, dass Europa für die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

Im weiter zusammenwachsenden Europa werden zwangsläufig die offenen Grenzen neue Fragen aufwerfen, mit denen sich die
Gemeinschaft auseinander zu setzen hat. Es gehört mehr denn je zu den Aufgaben des Bürgerbeauftragten zu beobachten, welche
Entwicklungen das Petitionswesen in Europa nimmt.

Um eine auf Dauer noch engere und vertrauensvollere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene erreichen zu können, finden regel-
mäßige Treffen der regionalen und nationalen Beauftragten statt.

Die diesjährige Konferenz der Bürgerbeauftragten und der Regionalen Petitionsausschüsse der Europäischen Union in Zusammen-
arbeit mit dem Europäischen Bürgerbeauftragten hat sich mit der Fragestellung „Der regionale Bürgerschutz im Europa der Regio-
nen“ auseinander gesetzt. Die regionalen Ombudsleute der Union und die Vorsitzenden der Petitionsausschüsse der regionalen
Parlamente stellten zum Abschluss der Konferenz, die am 11. und 12. November 1999 in Florenz stattgefunden hat, fest, dass die
Rolle der regionalen Bürgerbeauftragten wie nie zuvor mit den allgemeinen Perspektiven der europäischen Integration verbunden
ist. 

Gerade durch den seit Mai 1999 in Kraft getretenen Vertrag von Amsterdam werden die sozialen Dimensionen aller Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaft deutlich gestärkt. Auf Grund des neuen Art. 136 EG-Vertrag verfügt die Gemeinschaft
heute über verbesserte Handlungsmöglichkeiten in vielen sozialpolitischen Feldern. Bei der einzelstaatlichen Ausgestaltung und
Anwendung der von der EU veranlassten Sozialvorschriften und vor allem auch beim Übergang von einem nationalen Sozial-
system in ein anderes – etwa durch einen Wohnortwechsel oder durch berufsbedingte Grenzgänger – kommt es in der Praxis je-
doch immer wieder zu Problemen. 

Geht man vielen Eingaben auf den Grund, zeigt sich auch, dass häufig nicht allein die ablehnende Entscheidung oder eine ver-
lorene Rechtsstreitigkeit Anlass für den Unmut der Betroffenen sind, sondern vielmehr fehlendes Verständnis, die Art des mit-
einander Umgehens oder auch die vermisste Mühe, Verwaltungshandeln zu begründen. Kommt es aus der Sicht der Bürgerinnen
und Bürger zu Missständen, so können diese von ihrem Petitionsrecht Gebrauch machen. Der Bürgerbeauftragte ist der An-
sprechpartner, der Beschwerden entgegennimmt und beratend und unterstützend zur Seite steht. Für die Bürgerin oder den Bürger
ist häufig auch schwer erkennbar, an welche Dienststelle oder welche Person man sich wenden kann. Dies gilt in zunehmendem
Maße, wenn europäisches Recht berührt wird oder ein grenzüberschreitender Sachverhalt vorliegt. Hier ist die Bürgerbeauftragte
oder der Bürgerbeauftragte der Region eine hervorragende Ansprech- und Vermittlungsstelle. 

a) Anerkennung als Handwerksmeisterin oder Handwerksmeister

Unterschiedliche Voraussetzungen für die Erlangung des Meisterbriefes im Handwerk in Luxemburg und in Deutschland waren
der Hintergrund von Eingaben an den Bürgerbeauftragten. 

Nach den Ermittlungen des Bürgerbeauftragten sind nach der derzeitigen Rechtssituation folgende Fallgruppen zu unterscheiden:

– Eine luxemburgische Staatsbürgerin oder ein luxemburgischer Staatsbürger beantragen mit einer Meisterqualifikation nach
den Vorschriften ihres/seines Landes die Eintragung in die Deutsche Handwerksrolle. Die dafür nach der deutschen Hand-
werksordnung und der EG-Verordnung Handwerk vom 4. August 1966 (BGBl. I Seite 469) erforderliche Ausnahmegenehmi-
gung wird regelmäßig erteilt. 
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– Eine deutsche Staatsbürgerin oder ein deutscher Staatsbürger, die in Luxemburg beruflich tätig waren und dort die Meister-
prüfung abgelegt haben, kehren wieder in die Bundesrepublik zurück, um hier einen Betrieb zu gründen. Die dafür erforder-
liche Befreiung von der deutschen Meisterprüfung wird nahezu stets erteilt. Voraussetzung ist, dass der oder die Betreffende
über eine längere Zeitspanne im Ausland gearbeitet und nach den dortigen Vorschriften den Meisterbrief erworben hat. 

– Eine deutsche Staatsbürgerin oder ein deutscher Staatsbürger, die ihren Arbeitsplatz und ihren Lebensmittelpunkt in der Bundes-
republik haben, besuchen einen Meisterkurs in Luxemburg und legen dort die Meisterprüfung ab. Anschließend begehren sie
die Eintragung in die Handwerksrolle in Deutschland. Dies ist derzeit nicht möglich. Als Grund dafür werden das unter-
schiedliche fachliche Niveau und die unterschiedlichen Anforderungen in Luxemburg und in Deutschland angegeben. 

b) Rentenbeitrag für Pflegepersonen

Nach deutschem Recht haben Personen, die andere hilfebedürftige Personen pflegen, unter bestimmten Voraussetzungen An-
spruch auf Zahlung von Rentenbeiträgen. Dies beanspruchte auch eine Petentin, da sie ihre Mutter in ihrem Haushalt pflegt. 

Es stellte sich jedoch heraus, dass die Mutter der Petentin eine Rente von einem französischen Rentenversicherungsträger bezieht.
Ihre Krankenversicherung erfolgt ebenfalls über einen französischen Krankenversicherungsträger. Verwaltungsmäßig wird die
Mutter der Petentin aber von einer Regionaldirektion der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Rheinland-Pfalz betreut. Da nach
französischem Recht ein Rentenbeitrag für Pflegepersonen nicht vorgesehen ist und der Mutter der Petentin Leistungen nach
deutschem Recht nicht zustehen, hat die Petentin auch keinen Anspruch auf die begehrten Beiträge zu ihrer Rentenversicherung. 

Das in diesem Fall über den Bürgerbeauftragten vermittelte Petitionsverfahren beim Petitionsausschuss des Europäischen Parla-
ments ist derzeit noch nicht abgeschlossen. 

c) Zuschuss aus einem Aktionsprogramm der Europäischen Union

Ein im Sozialbereich tätiger Verein beschwerte sich beim Bürgerbeauftragten darüber, dass er einen im Vorjahr bewilligten Zu-
schuss aus einem Aktionsprogramm der Europäischen Union im laufenden Jahr nicht erhielt. 

In diesem Fall konnte der Bürgerbeauftragte nicht unmittelbar tätig werden. Da sich die Beschwerde aber gegen eine Institution
der Europäischen Union, nämlich die Kommission in Brüssel richtete, wurde die Eingabe an den Europäischen Bürgerbeauftragten
weitergegeben. Nach dessen Überprüfung wurden die vorgegebenen Auswahlkriterien richtig angewandt, sodass den Petenten
nicht geholfen werden konnte. 

d) Wegfall der Rente nach Erwerb der französischen Staatsangehörigkeit

In einer etwas ungewöhnlichen Eingabe ging es darum, dass die Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz die von ihr gezahlte
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit einstellte, weil der Bezieher die französische Staatsangehörigkeit erworben hatte. Es war zu prü-
fen, ob die Europäische Verordnung (EWG) 1408/71 gilt, die die Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und Bürger der Mitglied-
staaten der Europäischen Union im Bereich der sozialen Sicherheit ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit vorschreibt.

Die durchgeführten Überprüfungen ergaben, dass der Petent Versicherungszeiten ausschließlich außerhalb des Gebietes der Bundes-
republik Deutschland zurückgelegt hatte. Da er einen Teil dieser Zeiten in Schlesien als einem Gebiet des ehemaligen Deutschen
Reiches zurückgelegt hatte, erhielt er aufgrund einer besonderen Bestimmung der Reichsversicherungsordnung eine Rente. Dabei
handelt es sich jedoch nicht um eine Sozialleistung, sondern um eine Leistung, die die Folgen des Krieges ausgleichen soll. Diese
Leistung steht dem Petenten nach Annahme der französischen Staatsangehörigkeit deswegen jedoch nicht mehr zu. Auch diesem
Petenten konnte nicht geholfen werden.

e) Erwerbsunfähigkeit und Invalidität

Um unterschiedliche rechtliche Regelungen ging es auch im Fall eines Petenten, der aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit in Luxem-
burg eine Invaliden-Rente der Luxemburgischen Rentenversicherung bezog und dessen Antrag auf Gewährung einer Rente we-
gen Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit von der Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz wegen Fehlens der medizinischen Vor-
aussetzungen jedoch abgelehnt wurde. 

Die Ermittlungen dazu ergaben, dass Invalidität nach den luxemburgischen Rechtsvorschriften nicht gleichbedeutend ist mit der
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit nach deutschem Recht. Nach einer Verordnung der EWG sind zwar die vom Träger eines Mit-
gliedstaates im Zusammenhang mit der Gewährung einer Leistung wegen Invalidität getroffenen Entscheidungen für die ent-
sprechenden Träger der übrigen Mitgliedstaaten verbindlich. Voraussetzung dafür ist aber, dass die in den Rechtsvorschriften der
beteiligten Staaten festgesetzten Wesensmerkmale der Invalidität als übereinstimmend festgestellt wurden. Dies gilt beispielsweise
für die französischen und luxemburgischen Regelungen so. Demgegenüber gilt dies nicht für die luxemburgischen und deutschen
Regelungen. 

Das Ergebnis wurde von dem eingeschalteten Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments bestätigt. 
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Der Europäische Bürgerbeauftragte und der Petitionsausschuss des Europa-Parlaments

Die Europäische Union verfügt seit 1995 über einen Bürgerbeauftragten. Nach einer Entschließung des Europa-Parlaments soll
er „die Beziehungen zwischen den europäischen Bürgerinnen und Bürgern und den Organen der europäischen Gemeinschaft ver-
bessern“.

Jacob Söderman, der das Amt des Europäischen Bürgerbeauftragten seit 1995 inne hat, wurde vom neu gewählten Europäischen
Parlament 1999 in seinem Amt bestätigt. 

Wer Bürgerin oder Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union ist oder in einem Mitgliedstaat lebt, kann sich mit einer
Beschwerde an den Europäischen Bürgerbeauftragten wenden. Dies gilt auch für Unternehmen und Verbände. Der Europäische
Bürgerbeauftragte ist zuständig für Beschwerden über Missstände in den Organen und Institutionen der Europäischen Gemein-
schaft. Zu den Organen und Institutionen der Europäischen Gemeinschaft zählen insbesondere: 

die Europäische Kommission,
der Rat der Europäischen Union,
der Europäische Rechnungshof,
der Wirtschafts- und Sozialausschuss,
das Europäische Währungsinstitut, 
die Europäische Zentralbank und 
die Europäische Investitionsbank.

Mit Beschwerden über nationale, regionale oder kommunale Verwaltungen der Mitgliedstaaten kann der Europäische Bürgerbeauf-
tragte sich jedoch nicht befassen.

Eine Beschwerde muss innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt eingereicht werden, an dem die Beschwerdeführerin oder
der Beschwerdeführer von dem zugrunde liegenden Sachverhalt Kenntnis erlangt hat. Im Übrigen entspricht die Stellung des Euro-
päischen Bürgerbeauftragten weitgehend der des Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz. Auch der Europäische Bürger-
beauftragte kann in anhängigen oder abgeschlossenen Gerichtsverfahren nicht mehr tätig werden. 

Beschwerden an den Europäischen Bürgerbeauftragten können in einer der elf Amtssprachen der Union eingereicht werden. Die
Adresse des Europäischen Bürgerbeauftragten lautet: 

Der Europäische Bürgerbeauftragte
Jacob Söderman 
1, avenue du Président Robert Schumann
B. P. 403
67001 Strasbourg Cedex
FRANKREICH

Tel.: (33) 3 88 17 40 01
Fax: (33) 3 88 17 90 62

E-Mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

Website: http://www.euro-ombudsman.eu.int

Der Petitionsausschuss des Europa-Parlaments ist für alle Petitionen zuständig, die sich nicht gegen Organe und Institutionen der
Europäischen Union richten. Dazu zählen etwa Eingaben, mit denen die Anwendung europäischer Rechtsvorschriften durch
Behörden der Mitgliedstaaten gerügt wird oder Eingaben, bei denen es um die Änderung europäischer Rechtsvorschriften geht. 

Beschwerden an den Petitionsausschuss des Europa-Parlaments sind zu richten an:

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments
Frau Nicole Fontaine
Rue Wiertz
1047 Brüssel
BELGIEN

Tel: 0032 - 2284 - 2111
Fax: 0032 - 284 - 9075

Internet: http://www. europarl.eu.int

Vorsitzender des Petitionsausschusses des Europäischen Parlaments ist zurzeit der Italiener Vitalino Gemelli.
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Personelle Ausstattung des Büros

Das vergangene Jahr wurde erneut durch Personalengpässe und verschiedene Stellennachbesetzungen geprägt. Dass dennoch die
Kontinuität und Qualität der Aufgabenerledigung gewahrt werden konnte, ist nicht zuletzt auf die unermüdliche Leistungs-
bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro des Bürgerbeauftragten zurückzuführen. Neueinstellungen bedeuten
zwar auch, neue Ideen einzubringen und neuen Impulsen zu folgen. Bis dahin muss jedoch erst einmal viel Zeit und Aufwand in
die Einarbeitung investiert werden. 

Dem Anspruch der Bürgerinnen und Bürger an eine moderne Verwaltung entsprechen viele öffentliche Verwaltungen seit An-
fang der 90er Jahre mit einem Prozess der Neustrukturierung und Umgestaltung, in dem die Elemente neuer Steuerungsmodelle
längst zu einem festen Bestandteil geworden sind. An die Stelle „hoheitlicher Aufgabenerfüllung“ ist eine Verwaltungskultur ge-
treten, die vom „Miteinander“ der Entscheidungsfindung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und den
Behörden auf der anderen Seite geprägt ist. Seit Beginn seiner Amtszeit bemüht sich auch der Bürgerbeauftragte, das Amt noch
stärker als bisher als Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger auszugestalten. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die
bisherige personelle Ausstattung dazu nicht immer voll ausreicht. Der Bürgerbeauftragte hatte deshalb für den Doppelhaushalt
2000/2001 die Anhebung einer ¾-Referentenstelle auf eine Ganztagsstelle beantragt. Er dankt dem Landtag für die erfolgte Um-
setzung. Gleichermaßen bedauert er jedoch, dass seinem Wunsch auf Ausweisung einer zusätzlichen Mitarbeiterinnenstelle nicht
entsprochen werden konnte. Trotzdem wird er selbstverständlich auch weiterhin gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und dem Petitionsausschuss des Landtags für eine zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Petitionen sorgen. 

Der Bürgerbeauftragte dankt in diesem Zusammenhang seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz. Sein beson-
derer Dank gilt auch der Landtagsverwaltung und dem Personalrat, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten erneut Kooperationsbe-
reitschaft und Flexibilität bewiesen haben, um Nachbesetzungen und organisatorische Regelungen zeitnah umzusetzen. 

Zusammenarbeit und Dank

Nach Artikel 11 der Verfassung für Rheinland-Pfalz hat jedermann das Recht, sich mit Eingaben an die Volksvertretung zu wenden.
Die Bearbeitung derartiger Eingaben obliegt in Rheinland-Pfalz dem Petitionsausschuss des Landtags und dem Bürgerbeauftrag-
ten. Die Zusammenarbeit zwischen dem Landtag insgesamt, dem Petitionsausschuss und dem Bürgerbeauftragten ist in der Ge-
schäftsordnung des Landtags und dem Landesgesetz über den Bürgerbeauftragten geregelt.

Eingaben, die die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten selbst betreffen, sind dem Petitionsausschuss zuzuleiten und von diesem zu be-
arbeiten. Die hohen Erwartungen an den Bürgerbeauftragten und die Tatsache, dass auch der Bürgerbeauftragte nicht in der Lage
ist, die vielfältigen Beziehungen und Kontakte gänzlich störungsfrei zu halten, führten auch im Laufe dieses Berichtsjahres wieder
zu Beschwerden. 

Der Bürgerbeauftragte dankt dem Petitionsausschuss und seinen Mitgliedern, aber auch dem Landtag und seinen Mitgliedern für
die aufmerksame und kritische Begleitung seiner Arbeit und die gute Zusammenarbeit. Vor diesem Hintergrund dürfen die Bürge-
rinnen und Bürger des Landes Rheinland-Pfalz gewiss sein, dass nahezu nichts unversucht bleibt, um sich für ihr Anliegen ein-
zusetzen. 

Für die Zusammenarbeit mit Verwaltungen bestimmt § 5 Abs. 1 und 2 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten, dass der
Bürgerbeauftragte der zuständigen Stelle Gelegenheit zur Regelung einer Angelegenheit zu geben hat und diese ihm in angemes-
sener Zeit über die von ihr veranlassten Maßnahmen, den Fortgang oder das Ergebnis des Verfahrens berichten soll.

Auch im Jahr 1999 musste der Bürgerbeauftragte gelegentlich an diese Berichtspflicht erinnern. Insgesamt kann die Zusammen-
arbeit aber als gedeihlich bezeichnet werden. Der Bürgerbeauftragte bedankt sich deshalb bei allen, die 1999 mit Eingaben befasst
waren. 

Wegen der einzelnen Regelungen über die Zusammenarbeit von Landtag, Petitionsausschuss, Bürgerbeauftragtem und Verwaltun-
gen wird auf den Beitrag im 3. Teil dieses Berichts zu dem Thema „Ablauf des Petitionsverfahrens“ verwiesen. 
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2. Teil – Berichte zu den einzelnen Tätigkeitsbereichen

1 – Rechtspflege

1.1 Gerichte

Generell gilt, dass bei jeder Eingabe, die gerichtliche Verfahren betrifft, vorab sorgfältig geprüft wird, ob durch eine Bearbeitung
die richterliche Unabhängigkeit tangiert werden könnte. Nur wenn dies eindeutig nicht der Fall ist, wird die Eingabe bearbeitet.

Die Eingaben betrafen in erster Linie die Verfahrensdauer sowie Gerichtskosten. 

Bezüglich der Verfahrensdauer ist zu beachten, dass grundsätzlich auch die Prozessführung von der richterlichen Unabhängigkeit
umfasst ist. In der Regel konnten jedoch bei Eingaben dieser Art die Gründe der Verfahrensverzögerungen geklärt werden, so-
dass Petentinnen und Petenten dies bei ihrem weiteren Vorgehen berücksichtigen konnten.

Auch Gerichtskosten können nur in eingeschränktem Umfang im Rahmen einer Petition überprüft werden. Maßgeblich für die
Höhe der Gerichtskosten ist nämlich der Streitwert, der vom Gericht festgesetzt wird. Daher gilt auch insoweit der Grundsatz
der richterlichen Unabhängigkeit. Hingegen kann der Frage nachgegangen werden, ob die Kosten von der Justizkasse zutreffend
errechnet und erhoben wurden. Ferner kann sich der Bürgerbeauftragte dafür einsetzen, dass Gerichtskosten im Rahmen der ge-
setzlichen Bestimmungen gestundet oder erlassen werden.

An dieser Stelle ist den an den jeweiligen Petitionsverfahren beteiligten Gerichten und allen Richterinnen und Richtern für ihre
Mitwirkung zu danken, die in jedem Fall zu einer weiteren Klärung des betreffenden Sachverhaltes beitragen konnte.

1.2 Staatsanwaltschaften

Auch bei diesem Sachgebiet gilt, dass zunächst die Zulässigkeit der Eingaben zu prüfen ist, da gemäß § 3 Abs. 1 d des Landes-
gesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz von einer sachlichen Prüfung der Eingabe abzusehen ist, wenn
es sich um eine Angelegenheit handelt, die Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens ist. Zulässig sind hin-
gegen Eingaben, die die Verfahrensdauer sowie die Einstellung von Verfahren, die aufgrund einer Anzeige des Petenten bzw. der
Petentin eingeleitet worden waren, betreffen. Soweit im Petitionsverfahren neue Gesichtspunkte vorgetragen wurden, führten
Eingaben dieser Art auch zu einer Wiederaufnahme des jeweiligen Verfahrens.

Eine Reihe von Eingaben betrifft aber auch die Mitwirkung der Staatsanwaltschaften beim Strafvollzug. Die Zunahme dieser Ein-
gaben ist auch darauf zurückzuführen, dass vermehrt ausländische Gefangene begehren, vor vollständiger Verbüßung der Frei-
heitsstrafe in ihr Heimatland abgeschoben zu werden.

Von besonderem Interesse in diesem Sachgebiet war eine Eingabe, mit der gerügt wurde, dass bei der Telefonüberwachung auch
Verteidigergespräche erfasst werden, obwohl diese der Überwachung nicht unterliegen. In der Praxis werden solche Gespräche
nicht verwertet, sondern gelöscht. Der Petent machte geltend, es sei inzwischen technisch möglich, die nicht der Überwachung
unterliegenden Telefonate auszublenden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden das Ministerium der Justiz, das Ministerium des
Innern und für Sport sowie der Landesbeauftragte für den Datenschutz eingeschaltet. Dabei ergab sich, dass die vom Petenten er-
warteten technischen Möglichkeiten derzeit noch nicht gegeben sind. Das federführende Ministerium des Innern und für Sport
versicherte jedoch, dass die Entwicklung im Interesse des Datenschutzes weiterhin beobachtet wird. 

Auch den Staatsanwaltschaften ist für ihre bereitwillige Mitwirkung bei der Klärung der jeweiligen Beschwerden zu danken. Der
noch engeren Zusammenarbeit diente auch ein Gespräch, das der Bürgerbeauftragte mit dem Generalstaatsanwalt von Koblenz
und der Generalstaatsanwältin von Zweibrücken geführt hat.

1.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notariate

Nach wie vor wenige Eingaben betreffen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte selbst nicht unmittelbar der parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Etwaige Beschwerden sind
vielmehr an die jeweils zuständige Rechtsanwaltskammer zu richten. Da die Rechtsanwaltskammern wiederum der parlamenta-
rischen Kontrolle unterliegen, sind nur Eingaben zulässig, die sich gegen die Bearbeitung einer Beschwerde durch die Rechtsan-
waltskammer wenden. Die Einschaltung der zuständigen Rechtsanwaltskammer führte im Berichtszeitraum in einigen Fällen zu
Beanstandungen der anwaltlichen Vorgehensweise.

1.4 bis 1.6 Strafvollzug, Vollzugslockerungen, Ärztliche Versorgung im Strafvollzug

Nahezu auf unverändert hohem Niveau liegen die Eingaben von Strafgefangenen. Hierbei hat sich auch der Anteil der Eingaben,
die den Strafvollzug, Vollzugslockerungen oder die ärztliche Versorgung betreffen, nicht verändert.

Wie bereits im letzten Jahresbericht angekündigt, hat der Bürgerbeauftragte die Anzahl von Eingaben aus diesem Bereich zum
Anlass genommen, diese noch intensiver zu beobachten und nach Beschwerdegründen aufzugliedern, um daraus vielleicht noch
detailliertere Aussagen treffen zu können. Diese werden unter dem Thema „Strafvollzug – ein komplexes Bild“ im 3. Teil dieses
Berichts ausführlicher behandelt. 

18



Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode Drucksache 13/5611

1.7 Gnadensachen

Weiterhin eine geringe Anzahl von Eingaben betrifft Gnadensachen, wobei die Tendenz weiter rückläufig ist. Hierbei fällt auf, dass
nur in wenigen Ausnahmefällen eine Gnadenentscheidung positiv ausfallen kann. Es ist nämlich zu beachten, dass eine rechts-
kräftig ausgesprochene Verurteilung in aller Regel auch zu vollstrecken ist. Eine positive Gnadenentscheidung kann allenfalls
dann in Betracht kommen, wenn sich aufgrund nach der Verurteilung eingetretener Änderungen ganz außergewöhnliche Er-
schwernisse ergeben, die letztlich mit dem Strafzweck nicht mehr im Einklang stehen. 

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass es gerade bei kürzeren Freiheitsstrafen vielfältige Möglichkeiten gibt zu ver-
hindern, dass die oder der Betreffende nachhaltig aus seinem sozialen Umfeld herausgerissen wird. So kann beispielsweise im Wege
des offenen Vollzuges der Arbeitsplatz erhalten werden. Frauen kann ermöglicht werden, sich im Wege des Hausfrauenvollzuges
zumindest zeitweise um ihre Familie zu kümmern. So konnte in einigen Fällen, auch wenn eine positive Gnadenentscheidung
nicht möglich war, den Petentinnen und Petenten auf diesem Wege durchaus geholfen werden. 

2 – Ordnungsverwaltung

2.1 und 2.2 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten, Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren

Während die Zahl der Eingaben im Sachgebiet 2.1 identisch mit dem Vorjahr war, ergab sich im Sachgebiet Vollzugspolizei, poli-
zeiliche Ermittlungen ein leichter Rückgang.

Die Eingaben zu diesen Sachgebieten bezogen sich auf die unterschiedlichsten Problem- und Lebensbereiche, wie etwa das Waffen-
gesetz, die Sperrzeitverkürzung für Gaststätten und Bußgeldverfahren. 

Einige Beschwerden betrafen Hausdurchsuchungen, wobei es zumeist um die Vornahme der Durchsuchung an sich, weniger um
die Art und Weise der Durchsuchung ging. 

Ein anderer Teil der Eingaben bezog sich auf die Vorgehensweise der Polizei im Zusammenhang mit Nachbarschaftsstreitigkei-
ten. So wurde beispielsweise beklagt, die Polizei verfolge eigene Anzeigen nicht ausreichend, während denen des Nachbarn nach-
gegangen werde. Diese und ähnliche Fälle zeigen, wie gelegentlich versucht wird, Behörden bei nachbarschaftlichen Streitigkei-
ten in Anspruch zu nehmen. 

2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, Öffentlicher Personennahverkehr, Bahn

Ein Rückgang ist bei den Eingaben im Bereich Straßenverkehrsrecht zu verzeichnen.

In diesem Bereich werden im Wesentlichen Maßnahmen gegen zu hohe Geschwindigkeiten begehrt. Insbesondere Wünsche zu
Geschwindigkeitsbegrenzung und bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung sind Gegenstand dieser Eingaben.
Bürgerinnen und Bürger wünschen beispielsweise Aufpflasterungen und Schwellen auf der Fahrbahn, andere wiederum beklagen
die von solchen Maßnahmen ausgehenden höheren Lärmbelästigungen. Dabei ist auch interessant, dass Bürgerinnen und Bürger,
die bauliche Maßnahmen wünschen, diese jedoch nicht immer unbedingt vor ihrem eigenen Haus realisiert sehen möchten.

Auch wurde die Anordnung von Einbahnstraßenregelungen für Anwohnerstraßen gewünscht. Diese Wünsche konnten häufig
auf Grund der Gesamtsituation des Straßenverkehrs des betreffenden Gebietes jedoch nicht erfüllt werden. Die isolierte Anord-
nung einer Einbahnstraßenregelung führt regelmäßig zu weit reichenden Verkehrsumlenkungen, sodass die Vorteile für eine
Straße oft nicht im Verhältnis zu den Nachteilen für andere Straßenzüge stehen.

Auf wenig Verständnis stößt dabei das gelegentliche Argument der Behörden, die gewünschte Maßnahme sei aus Gründen der
Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht realisierbar, die Maßnahme führe zu einer Gefahr für den fließenden Ver-
kehr. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger empfinden diese Argumentation teilweise als zynisch, sehen sie doch gerade in
dem fließenden Verkehr Gefahren für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Dennoch dürfen durch
verkehrsberuhigende Maßnahmen keine überraschenden Hindernisse entstehen, die zu gefährlichen Situationen, nicht zuletzt
auch für Fußgängerinnen und Fußgänger, führen können.Insgesamt bleibt festzustellen, dass bei der Durchführung von Maß-
nahmen in diesem Bereich immer eine Vielzahl von Interessen zu berücksichtigen ist und diese untereinander abzuwägen sind.

Dem in Petitionen geäußerten Wunsch mancher Bürgerinnen und Bürger, die Behörde solle gegenüber ihrer Garage Haltever-
botsschilder aufstellen, steht regelmäßig entgegen, dass nur dort Verkehrsschilder aufzustellen sind, wo dies zwingend notwendig
erscheint. Da eher ein Abbau des „Schilderwaldes“ angestrebt wird, sollen insbesondere keine Verkehrsschilder aufgestellt wer-
den, die lediglich die gesetzliche Regelung, wie beispielsweise das Verbot des Parkens vor Grundstücksausfahrten oder auf engen
Fahrbahnen auch gegenüber, wiedergeben. Daher lassen sich auch diese Begehren in aller Regel nicht erfüllen. Hintergrund sind
im Übrigen häufig Nachbarschaftsstreitigkeiten. Verkehrsrechtliche Anordnungen sollen regelmäßig nur bei Gefahren durch par-
kende Fahrzeuge für den fließenden Verkehr getroffen werden. 
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Weiterhin richten sich Eingaben gegen die Nichtverfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Bereich des ruhenden Verkehrs. Viele
Behörden ahnden im Rahmen ihres Ermessensspielraums geringfügige Verstöße, wie ein nur wenige Minuten dauerndes Parken,
nicht. Dies entspricht durchaus dem Willen des Gesetzgebers und der Spruchpraxis der Gerichte, da der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit gewahrt bleiben muss.

Erwähnenswert sind auch verschiedene Eingaben, in denen bemängelt wurde, dass im Rahmen des seit 1. August 1999 bestehen-
den Rhein-Nahe Nahverkehrsverbundes (RNN) die Bahn-Card nicht gültig ist. Dies führt für viele Bürgerinnen und Bürger, die
diese Strecken wie bisher nutzen, zu teilweise erheblichen Verteuerungen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Weitergelten
der Bahn-Card derzeit nicht möglich ist, da die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn AG erfolglos waren. Die betroffenen
Nutzerinnen und Nutzer können die Bahn-Card lediglich zurückgeben und erhalten eine anteilmäßige Kostenerstattung für die
nicht genutzte Geltungsdauer. 

Leider besteht insoweit auch für den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags keine Möglichkeit mehr, in dieser Angelegen-
heit tätig zu werden. Er kann nach Privatisierung der Deutschen Bahn auf den unternehmerischen Bereich – hierzu zählt auch
die Tarifpolitik – keinen Einfluss mehr nehmen, weil dies mit dem Ziel der Bahnstrukturreform, nämlich der strikten Trennung
unternehmerischer und hoheitlicher Aufgaben, nicht in Einklang zu bringen wäre.

Weiterhin hoch ist die Zahl der Eingaben, die die Wiedererteilung des Führerscheins und die hiermit häufig einhergehende me-
dizinisch-psychologische Untersuchung betrifft. Regelmäßig ist es in diesen Fällen nicht möglich, die Wiedererteilung der Fahr-
erlaubnis ohne Vorlage eines positiven Gutachtens zu erreichen. Hierauf wurde auch bereits in früheren Berichten hingewiesen. 

2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit

Eingaben, die das Ausländerwesen betreffen, belegten bereits im letzten Berichtszeitraum den Spitzenplatz bei allen Eingaben.
Hierbei blieb es trotz eines geringfügigen Rückganges auch im Jahre 1999. 

Bei einer weiteren Gliederung nach typischen Anliegen in diesem Bereich fallen allerdings deutliche Verschiebungen auf. In den
letzten Jahren ging es bei der Mehrzahl der Eingaben dieser Art um ein weiteres Bleiberecht in der Bundesrepublik Deutschland
nach Ablehnung eines Asylantrages. Im Berichtszeitraum hingegen überwiegen deutlich die Fälle, in denen zuvor kein Asylver-
fahren durchlaufen wurde. Dies ist in erster Linie auf die hohe Zahl von Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, insbe-
sondere aus Bosnien und Herzegowina, zurückzuführen, die weiterhin für einen gewissen Zeitraum oder auf Dauer in Deutsch-
land bleiben möchten. Da nach den geltenden Regelungen an sich die Rückführung von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Bosnien
und Herzegowina bis spätestens Mitte 1998 abgeschlossen sein sollte, ist ersichtlich, dass bei den Personen, die auch im Jahre 1999
noch über Duldungen verfügten, in der Regel besondere Verlängerungsgründe vorlagen. Hierdurch haben sich in vielen Fällen
die Integration sowie die Hoffnung auf ein weiteres oder dauerndes Bleiberecht verfestigt. Entsprechend fällt es vielen Betroffe-
nen immer schwerer, sich damit abzufinden, dass eine Rückkehr ins Heimatland unvermeidbar wird. Gleiches gilt auch für
Freunde, Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen oder Arbeitgeber, die sich ebenfalls in Fällen dieser Art an den Bürgerbeauftrag-
ten wandten. Für sie gehören die betreffenden Familien inzwischen zur örtlichen Gemeinde, zur Klassengemeinschaft, zum Ver-
ein oder zum Betrieb, sodass es schwer fällt zu verstehen, dass sie ihre gesicherte Existenz aufgeben müssen und in eine eher un-
gewisse Zukunft geschickt werden.

Allerdings konnten gerade in diesem Bereich auch verhältnismäßig viele Eingaben positiv erledigt werden, wenn es um eine über-
schaubare Verlängerung des Aufenthaltes zu einem bestimmten Zweck, etwa bis zum Abschluss des Schuljahres oder einer Aus-
bildung und der Beendigung einer ärztlichen Behandlung, ging.

Interessanterweise hatte der Konflikt im Kosovo zumindest bisher praktisch keine entsprechenden Eingaben zur Folge.

Probleme bei der Familienzusammenführung mit deutschen Staatsangehörigen

Ein verhältnismäßig großer Anteil der Eingaben betrifft deutsche Staatsangehörige, die aus unterschiedlichen Gründen mit Aus-
länderinnen und Ausländern zusammenleben möchten. Typischerweise gilt dies für den Fall einer Eheschließung mit einer Aus-
länderin bzw. einem Ausländer. Auffallend ist, dass in solchen Fällen im Berichtszeitraum erstmals in nennenswerter Zahl Prob-
leme bei der Familienzusammenführung beklagt werden. Der Bürgerbeauftragte kann sich in diesen Fällen nur mittelbar für die
Betreffenden einsetzen, da die Zuständigkeit für die Erteilung des erforderlichen Visums bei der jeweiligen deutschen Auslands-
vertretung liegt. Allerdings besteht dabei auch eine Mitwirkungspflicht der Ausländerbehörde des Landkreises oder der kreis-
freien Stadt, in dem bzw. in der der deutsche Ehepartner lebt. Die Bearbeitung der betreffenden Eingaben zeigte, dass gelegent-
lich die Gründe für die Probleme oder Verzögerung auch bei der Ausländerbehörde lagen, sodass der Bürgerbeauftragte insoweit
tätig werden konnte. Zeigte sich jedoch, dass die Gründe für die Verzögerung oder sonstige Probleme bei der deutschen Aus-
landsvertretung lagen, wurde der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags eingeschaltet.

Gelegentlich begehrten deutsche Staatsangehörige auch ein Aufenthaltsrecht für Ausländerinnen und Ausländer, mit denen sie
eine gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft führen möchten. In Fällen dieser Art kann geholfen werden, wenn die Lebensge-
meinschaft auf Dauer ausgerichtet ist und der Lebensunterhalt der betreffenden Ausländerin oder des betreffenden Ausländers
einschließlich der Krankenversicherung sichergestellt ist. 
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Schließlich sind jene Fälle nicht selten, bei denen zwischen einem deutschen Staatsangehörigen und einem Ausländer bzw. einer
Ausländerin ein Eltern-Kind-Verhältnis besteht, etwa wenn ehemalige Ausländerinnen und Ausländer nach Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit den Nachzug ihrer volljährigen Kinder oder deren weiteren Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland
begehren. In anderen Fällen haben deutsche Staatsangehörige volljährige Ausländerinnen und Ausländer adoptiert und streben eine
Familiengemeinschaft an. 

In diesen Fällen wird grundsätzlich angenommen, dass die Kontakte zwischen Eltern und volljährigen Kindern schriftlich, tele-
fonisch und über gelegentliche Besuche aufrechterhalten werden können. Anderes gilt nur in besonderen Härtefällen, insbeson-
dere, wenn ein Teil auf die Hilfe des anderen angewiesen ist und keine anderen Familienangehörigen etwa die erforderliche Hilfe bei
der Pflege leisten können. 

Aus Sicht des Bürgerbeauftragten stellen sich Fälle dieser Art meist recht tragisch dar, insbesondere, wenn die Kinder eine Zeit in
Deutschland gelebt haben. Häufig entstammen die Personen einem Kulturkreis, in dem das Leben in einer Großfamilie noch üblich
und die Zugehörigkeit zu einem Familienverband wichtig ist. Die Rückkehr eines einzelnen Familienangehörigen in ein fernes
Land, in dem familiäre Bindungen nicht mehr vorhanden sind, ist für die Betroffenen in diesen Fällen eine besondere Härte. Leider
eröffnet das geltende Ausländerrecht jedoch keine Möglichkeit, zu einem Bleiberecht zu verhelfen. 

Ähnliches gilt auch für den Fall der Adoption. In diesen Fällen ist es deutschen Staatsangehörigen schwer zu vermitteln, dass sie
nach dem Aufbau entsprechender persönlicher Bindungen und nach einer Adoption nicht mit einem jungen Ausländer bzw. einer
jungen Ausländerin in familiärer Gemeinschaft leben können. 

Probleme im Zusammenhang mit Abschiebungen

Bei vielen Bürgerinnen und Bürgern hat sich offenbar eine zunehmende Sensibilität dafür einstellt, wie gelegentlich mit Auslände-
rinnen und Ausländern bei Abschiebungsmaßnahmen „umgegangen“ wird. Auch wenn die Vorgehensweise unter rechtlichen Ge-
sichtspunkten nicht zu beanstanden ist, ist es für manche eine oft bedrückende Erfahrung mitzuerleben, dass staatliche Organe
Familien zwangsweise der gewohnten Umgebung „entreißen“.

Auffallend ist, dass zunehmend auch die Frage der Kosten für Abschiebemaßnahmen an Bedeutung gewinnt. Von besonderem
Interesse war in diesem Zusammenhang der Fall einer Bürgerin, die zu den Abschiebekosten für drei Ausländer herangezogen
wurde, die illegal von einer Firma, die sie mit Handwerksarbeiten an ihrem Hause beauftragt hatte, beschäftigt worden waren. 

Die Ausländerbehörde hielt ihr vor, dass sie aufgrund der näheren Umstände von der illegalen Beschäftigung hätte ausgehen müs-
sen. Leider wandte sich die betreffende Bürgerin erst an den Bürgerbeauftragten, nachdem der Bescheid bereits bestandskräftig ge-
worden war, sodass den damit verbundenen Fragen nicht weiter nachgegangen werden konnte. 

Leider wurden auch im Berichtszeitraum wiederum die Regelungen bezüglich der Behandlung der Eingaben von Ausländerinnen
und Ausländern nicht immer von allen Ausländerbehörden beachtet. Bekanntlich sieht eine vom Ministerium des Innern und für
Sport, dem Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz sowie dem Bürgerbeauftragten getroffene Vereinbarung vor, dass
grundsätzlich bis zum Abschluss des Petitionsverfahrens keine aufenthaltsbeendenden Maßnahmen erfolgen sollen. Trotz eines
allen Ausländerbehörden zugegangenen Rundschreibens des Ministeriums kommt es leider immer wieder vor, dass diese ankün-
digen, den Abschluss des Petitionsverfahrens nicht abwarten zu wollen. In solchen Fällen bedarf es der Einschaltung des Minis-
teriums, um eine unmittelbar bevorstehende Abschiebung zu verhindern. In Einzelfällen erfuhr der Bürgerbeauftragte sogar erst
nach erfolgter Abschiebung hiervon. 

Oft gingen dem Bürgerbeauftragten Eingaben aber auch erst unmittelbar vor der beabsichtigten Abschiebung zu, was eine sofor-
tige Einschaltung des Ministeriums des Innern und für Sport erforderlich machte, um zu prüfen, ob eine Aussetzung der Ab-
schiebung zu veranlassen war. An dieser Stelle sei Innenminister Walter Zuber und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
das kurzfristige und unbürokratische Mitwirken in diesen Fällen besonders gedankt. 

Zahlreiche Eingaben im Vorfeld der inzwischen beschlossenen Altfallregelung

Bereits im letzten Jahresbericht war erwähnt worden, dass sich zahlreiche Ausländerinnen und Ausländer im Hinblick auf die
seit längerem erwartete Altfallregelung an den Bürgerbeauftragten wandten. Die Bemühungen, eine an humanitären Grundsätzen
orientierte Bleiberechtsregelung zu erzielen, die in besonderer Weise vom rheinland-pfälzischen Innenminister Walter Zuber un-
terstützt und gefördert wurden, führten schließlich dazu, dass die Innenminister von Bund und Ländern am 19. November 1999
eine Altfallregelung beschlossen haben. Dabei handelt es sich um eine Kompromisslösung, die nicht allen Forderungen gerecht
werden konnte, zu der es aber letztlich keine Alternative gab. Wesentliche Voraussetzungen für ein Aufenthaltsrecht nach der
Altfallregelung sind, dass die Einreise bei Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind vor dem 1. Juli 1993, bei allein
stehenden Personen oder Ehegatten ohne Kinder vor dem 1. Januar 1990 erfolgt ist und der Lebensunterhalt einschließlich aus-
reichenden Krankenversicherungsschutzes durch legale Erwerbstätigkeit gesichert ist. 

Im Berichtszeitraum sind zahlreiche Eingaben zu der erwarteten Altfallregelung eingegangen. Zunächst musste erreicht werden,
dass bei dem betreffenden Personenkreis bis zu einer abschließenden Altfallregelung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen ab-
gesehen wurde, wozu einige Ausländerbehörden leider nicht ohne weiteres bereit waren. In diesen Fällen musste der Bürger-
beauftragte das Ministerium einschalten, damit die Ausländerbehörden bis zum Abschluss des Petitionsverfahrens von aufent-
haltsbeendenden Maßnahmen absahen. Der Abschluss des Petitionsverfahrens ist erst möglich, wenn abschließend festgestellt ist,
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ob ein Aufenthaltsrecht nach der Altfallregelung gewährt werden kann. Die erforderliche Prüfung jedes Einzelfalles erfolgt der-
zeit durch die zuständigen Ausländerbehörden. Sobald deren Stellungnahmen vorliegen, kann über den weiteren Verfahrensgang
entschieden werden. In Zweifelsfällen wird zusätzlich das Ministerium des Innern und für Sport eingeschaltet. Näheres hierzu
wird der nächste Jahresbericht enthalten.

Duldungen werden leider zunehmend nur noch kurzfristig erteilt. Hierdurch wurde die Erteilung bzw. Verlängerung der Arbeits-
genehmigung durch die Arbeitsämter erschwert oder gar verhindert. Da die Arbeitsgenehmigung nur bis zum Ablauf der Dul-
dung erteilt wird, musste jeweils eine neue Arbeitsgenehmigung beantragt werden. Dies muss so rechtzeitig geschehen, dass bei
Ablauf der Duldung bereits die Arbeitsgenehmigung für den anschließenden Zeitraum vorliegt. Wenn die Duldung lediglich für
vier Wochen erteilt wird, die Bearbeitungszeit für eine Arbeitsgenehmigung jedoch mindestens sechs Wochen beträgt, hat dies
zwangsläufig zur Folge, dass nach Ablauf der Duldung die nächste Arbeitsgenehmigung noch nicht vorliegt. Eine kürzere Bear-
beitungsdauer ist der Arbeitsverwaltung kaum möglich, da auch im Falle einer Verlängerung jeweils geprüft werden muss, ob der
Arbeitsplatz mit bevorrechtigten Arbeitskräften besetzt werden könnte.

Setzt der mit dem geschilderten Verfahren verbundene Aufwand ohnehin voraus, dass Ausländerinnen und Ausländer engagierte
Arbeitgeber finden müssen, können die aufgezeigten Probleme jedoch sehr schnell zum Verlust des Arbeitsplatzes führen. 

Da andererseits ein Bleiberecht für ausländische Personen, die lange Zeit in der Bundesrepublik Deutschland leben, voraussetzt,
dass der Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit gesichert ist, war zu befürchten, dass der begünstigte Personenkreis zum
Zeitpunkt einer zukünftigen Altfallregelung keinen Arbeitsplatz mehr hat, sodass er kein Bleiberecht mehr erwerben könnte. Der
Bürgerbeauftragte hat sowohl das Ministerium des Innern und für Sport als auch das Landesarbeitsamt auf diese Problematik hin-
gewiesen. Das Ministerium hat daraufhin erklärt, dass es die Auffassung des Bürgerbeauftragten teilt. In entsprechenden Fällen
wurden deshalb die Ausländerbehörden gebeten, Ausländerinnen und Ausländer, die voraussichtlich von der Altfallregelung er-
fasst werden, auch dann weiterhin zu dulden, wenn eine konkrete Arbeitsplatzzusage oder eine unbeschränkte Verpflichtungs-
erklärung privater Personen vorgelegt wird. 

Das Landesarbeitsamt hat das Engagement des Bürgerbeauftragten zum Anlass genommen, die Arbeitsämter auf die aktuelle Si-
tuation aufmerksam zu machen und die Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern dahin gehend intensiviert, dass die Stellenange-
bote über den Zeitraum der erteilten Arbeitserlaubnis hinaus aktuell gehalten werden, damit die Anträge auf Arbeitserlaubnis für
eine Fortsetzung der bisher erlaubten Beschäftigung rechtzeitig bearbeitet werden können. 

Da dem Bürgerbeauftragten seit Frühjahr 1999 kaum noch Probleme in diesem Zusammenhang geschildert worden sind, kann
davon ausgegangen werden, dass die vom Ministerium und dem Landesarbeitsamt angekündigten Maßnahmen durchaus greifen.
Der Bürgerbeauftragte begrüßt sehr, dass die Behörden bei dieser komplizierten Sachlage übergreifend eine praktikablere Lösung
gefunden haben, die sicherstellt, dass geduldete Ausländerinnen und Ausländer ihre Arbeit behalten.

Erfreulicherweise hat das Ministerium des Innern und für Sport auch in seinen Ausführungshinweisen zur Altfallregelung der ge-
schilderten Problematik Rechnung getragen, indem die notwendige Integration auch dann angenommen wird, wenn erwerbs-
willige Personen nur deshalb zum Stichtag nicht arbeiten konnten, weil dies durch entsprechende Auflagen oder wegen der Kurz-
zeitigkeit der Duldung nicht möglich war. In diesem Fall reicht der Nachweis einer festen Arbeitsplatzzusage aus.

Ausweisung straffällig gewordener Ausländerinnen und Ausländer

Sehr spezifische ausländerrechtliche Probleme stellen sich für Ausländerinnen und Ausländer, die straffällig geworden sind und
Freiheitsstrafen verbüßen. In diesen Fällen ist von den zuständigen Ausländerbehörden zu prüfen, ob aufgrund der Straffälligkeit
eine Ausweisung zu veranlassen ist. Mehrere Ausländer beklagten sich über die lange Dauer dieses Verfahrens. Derartige Ent-
scheidungen können jedoch in keinem Fall übereilt getroffen werden. Andererseits muss aber auch gesehen werden, dass die be-
treffenden Personen ein nachvollziehbares Interesse an einer baldigen Entscheidung haben. Es vergeht jedoch oft bis zu einem
Jahr und mehr, bis eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

Aufgrund des oft sehr eindringlichen Vorbringens der Petentinnen und Petenten ist dem Bürgerbeauftragten bekannt, welcher
Druck entsteht, wenn über einen solchen Zeitraum hinweg Unsicherheit in einer für die Betroffenen wichtigen Frage besteht. 

Von Bedeutung ist hierbei auch, dass diesen Strafgefangenen keinerlei Vollzugslockerungen gewährt werden können, solange die
Entscheidung aussteht. Bisweilen brachte die Justizvollzugsanstalt ihr Bedauern darüber zum Ausdruck, nichts für den Betref-
fenden tun zu können, obwohl aufgrund guter Führung Vollzugslockerungen und resozialisierende Maßnahmen vielleicht durch-
aus angezeigt gewesen wären.

Nach der Strafprozessordnung ist in bestimmten Fällen mit Einverständnis des Ausländers eine vorzeitige Abschiebung in das
Heimatland möglich. Verständlicherweise möchten die betreffenden Ausländer von dieser Möglichkeit aber erst dann Gebrauch
machen, wenn sie wissen, dass die Ausländerbehörde eine Ausweisung auch verfügen wird.
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Der Bürgerbeauftragte hat bisweilen den Eindruck, dass es einigen Ausländerbehörden offensichtlich schwer fällt, sich in die Si-
tuation der Betroffenen zu versetzen. Es scheint gelegentlich eher die Vorstellung vorzuherrschen, die Betroffenen hätten auf-
grund ihrer Verurteilung erst einmal viel Zeit und würden noch rechtzeitig genug erfahren, was mit ihnen geschehen soll. Der
Bürgerbeauftragte versucht hingegen zu verdeutlichen, dass die Betroffenen, auch wenn sie durch eine strafbare Handlung Schuld
auf sich geladen haben und gegebenenfalls eine Ausweisung unvermeidlich ist, dennoch ein Anrecht darauf haben, in einer für sie
wichtigen Frage möglichst frühzeitig Klarheit zu haben. 

Nur vereinzelt Eingaben von EU-Ausländerinnen und -Ausländern

Nur gelegentlich betreffen ausländerrechtliche Eingaben Ausländerinnen und Ausländer aus EU-Ländern. Dies ist im Hinblick auf
die weit gehende Freizügigkeit innerhalb der EU auch durchaus nachvollziehbar. Umso bemerkenswerter ist es, dass EU-Bürge-
rinnen und -Bürgern bisweilen recht drastisch vor Augen geführt wird, dass sie als Ausländerinnen und Ausländer in Deutsch-
land leben. 

Dies zeigt die Eingabe eines belgischen Staatsangehörigen, gegen dessen Sohn eine Geldbuße von zunächst 400,– DM verhängt
worden war, da er nach Vollendung seines 16. Lebensjahres die erforderliche Aufenthaltsgenehmigung nicht beantragt hatte.
Auch wenn die Buße schließlich vom Amtsgericht auf 250,– DM herabgesetzt wurde, fühlten sich der Petent und sein Sohn gegen-
über deutschen Staatsangehörigen diskriminiert, da vergleichbare Versäumnisse, wie die Nichtbeantragung eines Personalauswei-
ses, allenfalls zu einer erhöhten Verwaltungsgebühr bis zu 50,– DM führen. 

Bereits aufgrund früherer Eingaben ist dem Bürgerbeauftragten bekannt, dass von EU-Ausländerinnen und -Ausländern offen-
sichtlich leicht übersehen wird, dass die zur Familie gehörenden Kinder mit Vollendung des 16. Lebensjahres eine Aufenthalts-
genehmigung beantragen müssen. Er nahm daher die vorliegende Eingabe zum Anlass, das Ministerium des Innern und für Sport
um Prüfung zu bitten, ob die zuständigen Ausländerbehörden nicht zu einem bürgerfreundlicheren Verhalten veranlasst werden
können. Das Ministerium hat daraufhin die Ausländerbehörden durch ein Rundschreiben gebeten, künftig die betroffenen Jugend-
lichen schriftlich auf die bestehende Aufenthaltsgenehmigungspflicht hinzuweisen. Falls die Antragsfrist bereits verstrichen ist,
soll eine angemessene Nachfrist für die notwendige Antragstellung gewährt werden. Beachtet der Betroffene die gesetzte Frist nicht,
ist ihm unter nochmaliger Fristsetzung Gelegenheit zu geben, den notwendigen Antrag nachzuholen. Der Bürgerbeauftragte be-
grüßt diese Regelung sehr.

Abgelehnte Aussiedlerinnen und Aussiedler

Wiederholt kam es zu Eingaben von Personen, deren Anträge auf Anerkennung als Aussiedlerinnen und Aussiedler abgewiesen
wurden und die daher in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Diese Personen betrachten sich jedoch nicht als Ausländerin
oder Ausländer, sondern als Deutsche, denen es verwehrt wird, in Deutschland zu leben.

Hierbei fällt auf, dass häufig einzelne Familienangehörige dieser Personen als Aussiedlerinnen und Aussiedler anerkannt wurden
und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. In solchen Fällen fällt es dann schwer zu verstehen, weshalb der jüngere Bruder
oder die jüngere Schwester nicht anerkannt wird. Die Entscheidung hierüber liegt jedoch nicht bei rheinland-pfälzischen Landes-
behörden, sondern beim Bundesverwaltungsamt. 

Der Bürgerbeauftragte erfährt von diesen Fällen erst, wenn die Anträge, meist nach vorangegangenen Gerichtsverfahren, be-
standskräftig abgelehnt worden sind. Mit Bestandskraft der Ablehnung gelten die Betreffenden als Ausländerinnen und Ausländer
mit der Folge, dass ihnen kein weiteres Bleiberecht gewährt werden kann, auch wenn sie bereits mehrere Jahre in Deutschland
gelebt haben und integriert sind. Die Rückkehr ins Herkunftsland, in dem oft keine Familienangehörigen mehr leben, fällt ver-
ständlicherweise schwer. Auch diese Fälle zählen zu jenen, bei denen es gelegentlich bedrückend ist, dass nicht geholfen werden
kann.

Eingaben im Zusammenhang mit Einbürgerungsverfahren

Deutlich zugenommen hat der Anteil der Eingaben, die eine Einbürgerung betreffen. Hierbei fällt auf, dass es nach wie vor zu
Problemen kommt, wenn sich die Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit schwierig gestaltet. Nach den gesetzlichen Bestim-
mungen ist eine Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit nur zulässig, wenn die Bemühungen um Entlassung als ge-
scheitert anzusehen sind. Zum Nachweis hierfür ist ein beharrliches Bemühen gegenüber den zuständigen Behörden des Her-
kunftslandes erforderlich, wobei in der Regel ein Zeitraum von zwei Jahren verlangt wird. Gerade für Bürgerinnen und Bürger,
die ihre Bindungen an das Herkunftsland längst verloren haben, vielleicht von diesen sogar verfolgt wurden, stellt die erforder-
liche Kontaktaufnahme, bei der sich die Betroffenen eher als „Bittsteller“ fühlen, eine häufig nicht zu unterschätzende Belastung dar.

Ab und an, so auch im Berichtszeitraum, erhält der Bürgerbeauftragte auch Kenntnis von recht tragischen Fällen. In einem dieser
Fälle ging es um eine Ausländerin, die eine deutsche Mutter hat und die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollte. Während
nach In-Kraft-Treten der Änderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes am 20. Dezember 1974 in solchen Fällen die
deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt erworben wird, war vorher ausschließlich die Staatsangehörigkeit des Vaters maß-
gebend. Personen, die wie die Petentin vor In-Kraft-Treten der Änderung geboren sind, konnten jedoch während einer am
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31. Dezember 1977 endenden Übergangsfrist die deutsche Staatsangehörigkeit auf Antrag erwerben. Die im Ausland lebende
Petentin und ihre Eltern hatten von dieser Möglichkeit allerdings keine Kenntnis und stellten daher auch keinen entsprechenden
Antrag.

Der Bürgerbeauftragte hält diese Regelung für wenig befriedigend, da viele der betroffenen Personen, zumal wenn sie im Ausland
gelebt haben, in der Regel keine Kenntnis hiervon haben konnten. Da jedoch Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungs-
gericht keine Bedenken gegen die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen haben, könnte dem Personenkreis nur durch eine
Änderung des Bundesgesetzes geholfen werden. 

2.5 bis 2.7 Pass- und Meldewesen, Personenstandswesen und Wahlen und Statistik

Ein leichter Anstieg der Eingaben war in den Sachgebieten Pass- und Meldewesen sowie Wahlen und Statistik, ein leichter Rück-
gang hingegen beim Personenstandswesen zu verzeichnen.

Eingaben in diesen Bereichen bezogen sich beispielsweise auf von Petenten gewünschte Namensänderungen, die grundsätzlich
nur in wenigen Ausnahmefällen und unter engen Voraussetzungen möglich sind. Auch Beschwerden im Zusammenhang mit Ein-
tragungen ins Familienstammbuch waren zu bearbeiten.

Verschiedene Eingaben zum Personenstandswesen bezogen sich auf im Kosovo-Krieg verloren gegangene Dokumente, die z. B.
für eine geplante Eheschließung benötigt werden. In einigen Fällen war es möglich, benötigte Nachweise in Form einer eides-
stattlichen Versicherung zu führen. 

Auch im Zusammenhang mit der Kommunalwahl gab es einige Eingaben zu bearbeiten.

2.8 und 2.9 Brand- und Katastrophenschutz, Bestattungswesen

Nur wenige Eingaben waren zum Bereich Brand- und Katastrophenschutz zu verzeichnen. 

Diese betreffen beispielsweise Fragen des erforderlichen Brandschutzes in Wohnhäusern und Beschwerden über Umfang und
Kosten eines Feuerwehreinsatzes.

Die Zahl der Eingaben im Sachgebiet Bestattungswesen war im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Es standen Fragen im Zusammenhang mit der Anlage und Gestaltung von Friedhöfen im Vordergrund. Auch die ordnungsge-
mäße Abfallentsorgung durch Kompostierung und Beeinträchtigungen durch die Bepflanzung waren Gegenstand von Eingaben. 

Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass den Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung ein großer Gestaltungsspiel-
raum gegeben ist. 

Eine interessante Frage aus diesem Sachgebiet wird im 3. Teil dieses Berichts unter dem Thema „Zuschlag für Ortsfremde bei Be-
stattungen“ behandelt. 

3 – Gemeindeverfassungsrecht – Kommunale Abgaben

3.1 bis 3.4 Gebühren, Beiträge, Anschlusskosten, sonstige kommunale Abgaben

Die Tendenz der Eingaben zu diesem Bereich ist weiterhin fallend. Anhand der eingegangenen Petitionen konnten zwei Schwer-
punkte festgestellt werden.

Wiederkehrender Beitrag für die Oberflächenwasserbeseitigung

Bürgerinnen und Bürger beschweren sich immer wieder darüber, dass sie für die Entwässerung eines Grundstückes innerhalb der
geschlossenen Ortslage jährlich wiederkehrende Beiträge auch für Niederschlagswasser bezahlen sollen, obwohl das „Regenwasser“
im Boden versickert. 

Für diese Fälle muss darauf hingewiesen werden, dass die Gemeinden nach den gesetzlichen Bestimmungen des Kommunalabgaben-
gesetzes von den Eigentümerinnen und Eigentümern von Grundstücken für Oberflächenwasser bereits dann ein Entgelt erheben
können, wenn allein die Möglichkeit besteht, eine öffentliche Einrichtung oder Anlage in Anspruch zu nehmen und zu nutzen. 

Diese Regelung wird u. a. damit begründet, dass bei der Dimensionierung etwa der Abwasserkanäle, der Kläranlage oder einer
ähnlichen Anlage auch die mögliche bauliche Nutzung von Grundstücken bereits berücksichtigt werden muss. Dadurch ent-
stehen auf der einen Seite für die Gemeinde Kosten, auf der anderen Seite können die Eigentümerinnen und Eigentümer die Ab-
wasseranlagen auch jederzeit voll in Anspruch nehmen. 
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Das Landeswassergesetz fordert, dass zumindest für neu zu errichtende Kanalisationen, etwa in Neubaugebieten, Niederschlags-
wasser versickert oder verwertet werden soll. Dies setzt intensive Überlegungen der Kommunen voraus, welche Lösung nach den
Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinde in ökologischer, technischer und wasserwirtschaftlicher Hinsicht den Vorzug verdient.
Die wasserwirtschaftlichen Fachbehörden stehen dabei den Kommunen und Planern beratend zur Seite, um die aus fachlicher
Sicht beste Lösung zu finden. Soweit dadurch ein Versickern oder eine Verwertung des Niederschlagswassers erreicht wird, kann
die Dimensionierung der Abwasseranlage verringert werden, sodass insgesamt weniger Kosten entstehen und damit alle Anliege-
rinnen und Anlieger entlastet werden. Außerdem können die Kommunen eine Entlastung der Anliegerinnen und Anlieger, die
Oberflächenwasser nicht oder nur in geringem Umfang in die Kanalisation einleiten und sich dadurch umweltbewusst und
ressourcenschonend verhalten, dadurch erreichen, dass der für die Oberflächenwasserbeseitigung notwendige Aufwand als Gebühr
veranlagt wird. Von dieser Möglichkeit sollten die Gemeinden auch gerade im Interesse der Umwelt mehr als bisher bei der Gestal-
tung ihrer Entgeltsatzungen Gebrauch machen.

Erschließungsbeitrag trotz langjähriger Nutzung einer „provisorischen“ Anlage 

Ein solcher Fall wurde bereits im Jahresbericht 1998 angesprochen. Da ähnlich gelagerte Fälle auch im Berichtsjahr vermehrt be-
arbeitet wurden, sollen die zugrunde liegenden Sachverhalte kurz dargestellt werden.

In einer Ortsgemeinde wurden im Jahre 1971 im Rahmen einer Erschließungsmaßnahme der Straßenkörper, die Beleuchtung, die
Straßenentwässerung u. a. erstmalig hergestellt. Lediglich der rechte Bürgersteig wurde teilweise nicht hergestellt. Im Jahre 1976
beschloss der Ortsgemeinderat, dass dies erst nach Bebauung der angrenzenden Grundstücke erfolgen sollte. Nachdem die letzte
Unternehmerrechnung dafür 1997 eingegangen und die Widmung 1998 erfolgt war, wurde der endgültige Erschließungsbeitrag
schließlich im Frühjahr 1998 festgesetzt.

An einer Erschließungsanlage in einer anderen Ortsgemeinde erfolgten erste Bauarbeiten in den 60er und 70er Jahren. Dabei er-
hielt ein Teilstück der Verkehrsanlage eine bituminöse Befestigung einschließlich Bordsteinanlage, das andere Teilstück wurde
nicht hergestellt. In beiden Bereichen wurden in der Folgezeit Wohnhäuser genehmigt und errichtet. Jetzt wurden für die gesamte
Erschließungsanlage Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge erhoben. Dies wird damit begründet, dass von einer zielge-
richteten, nach dem Willen der Ortsgemeinde abgeschlossenen erstmaligen Herstellung des Teilstückes nicht die Rede sein kann
und auch die Widmung bisher nicht erfolgt war.

In einem weiteren Fall wandte sich ein Petent dagegen, dass für die Herstellung einer Straße, die bereits vor vierzig Jahren für die
Bebauung der anliegenden Grundstücke erforderlich war, heute Erschließungsbeiträge verlangt werden. Nach Auffassung der
Verwaltung handelt es sich bei dieser Straße rechtlich lediglich um einen Wirtschaftsweg. Da u. a. kein Unterbau und keine Ober-
flächenentwässerung vorhanden ist sowie bisher keine Widmung als Erschließungsstraße erfolgte, sollen für die geplante erst-
malige Herstellung der Erschließung Vorausleistungen erhoben werden.

Bei einer anderen Eingabe warf der Petent die Frage auf, ob eine Gemeinde sich bei einer Straße bis zur Abrechnung 20 Jahre
Zeit lassen dürfe. Nach dem Baubeginn im Jahre 1982 – erste Vorausleistungsbescheide ergingen 1983 – und jahrelangen vergeb-
lichen Bemühungen, benötigte Grundstücksflächen zu erwerben, beschloss der Gemeinderat 1998 in Abänderung des ursprüng-
lichen Herstellungsprogrammes die erstmalige Herstellung. Gleichzeitig erfolgte die Widmung der Straße. Dazu stellte das zu-
ständige Verwaltungsgericht in einem vorläufigen Verfahren fest, dass dem Grunde nach auch 1999 noch Erschließungsbeiträge
erhoben werden können.

3.5 bis 3.7 Grundstücksangelegenheiten, Wirtschaftliche Einrichtungen, Gemeindeverfassungsrecht

Hinsichtlich der Grundstücksangelegenheiten gab es gegenüber dem Vorjahr kaum Veränderungen. Die Anzahl der Eingaben zu
den wirtschaftlichen Einrichtungen der Gemeinden ist verhältnismäßig gering geblieben. Zum Gemeindeverfassungsrecht hat
sich die in den letzten Jahren festgestellte steigende Tendenz der Eingaben nicht fortgesetzt. 

4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht

4.1 bis 4.4 BAT und Zusatzversorgung, Besoldung, Beihilfe, Anstellungsverhältnis und Versorgung

Die Zahl der Eingaben im Tarif- und Beamtenrecht ist seit Jahren gleich bleibend.

Bereits seit Beginn seiner Tätigkeit bearbeitet der Bürgerbeauftragte auch Beschwerden, die sich aus dem Arbeitsverhältnis von
Arbeiterinnen und Arbeitern sowie Angestellten des öffentlichen Dienstes ergeben. Er sieht dabei seine Aufgabe darin, im Sinne
einer Klärung und Vermittlung tätig zu werden, obschon es sich um privatrechtliche Rechtsverhältnisse handelt, einem Rechts-
gebiet, auf dem der Bürgerbeauftragte eigentlich nicht tätig werden kann. Dieser Umstand wird in jedem Fall sowohl den Peten-
tinnen und Petenten als auch den beteiligten öffentlichen Dienststellen mitgeteilt. Bei Eingaben, bei denen aufgrund des Sach-
verhalts angenommen werden muss, dass eine Klärung nur im Wege eines arbeitsgerichtlichen Verfahrens möglich ist, werden die
Petentinnen und Petenten von vornherein auf den Rechtsweg verwiesen. In den übrigen Fällen gelingt es mit Hilfe des Bürger-
beauftragten häufig, die strittige Frage zu klären, sodass in vielen Fällen gerichtliche Verfahren vermieden werden. So erfolgte

25



Drucksache 13/5611 Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode

etwa die Vergütung einer mit acht Wochenstunden teilzeitbeschäftigten Lehrerin im Angestelltenverhältnis auf der Basis von
26 Wochenstunden für Vollzeitkräfte. Aufgrund der Eingabe konnte geklärt werden, dass die Vergütung wie bei den in ähnlicher
Weise tätigen Kolleginnen und Kollegen der Petentin auf der Basis von 24 Wochenstunden berechnet wurde. Die Vergütung wurde
rückwirkend entsprechend umgestellt. 

Anders als Angestellte stehen Beamtinnen und Beamte in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Bei Schwierigkeiten aus
diesem Rechtsverhältnis können sie den Bürgerbeauftragten einschalten. Beamtenrechtlich sind sie jedoch gehalten, zuvor auf
dem Dienstweg zu versuchen, eine Regelung in ihrem Sinne herbeizuführen. 

Auf dem Gebiet des Beamtenrechts konnte aufgrund einer Eingabe für alle pflegebedürftigen Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger, die in einem Pflegeheim leben, eine wesentliche Verbesserung erreicht werden. 

Bisher mussten die beihilfefähigen Kosten für die Pflege und Versorgung in einem Heim jeweils monatlich im Nachhinein bean-
tragt werden. Deswegen mussten die pflegebedürftigen Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger die Heimpflege-
kosten zunächst stets aus Eigenmitteln vorlegen. Nunmehr wird nach der Zusage des Ministeriums der Finanzen die Beihilfever-
ordnung des Landes Rheinland-Pfalz dahin gehend geändert werden, dass auch für die Kosten in einem Pflegeheim Abschläge auf
die Beihilfe gezahlt werden können, wie dies bereits bisher für Krankenhausbehandlungen möglich war. 

Andere Eingaben beschäftigten sich mit dem ab 1. Januar 1998 eingeführten einheitlichen System einer so genannten personen-
bezogenen Beihilfebemessung. Nach diesem System gelten für den Beihilfeberechtigten oder die Beihilfeberechtigte selbst, den
berücksichtigungsfähigen Ehegatten und die berücksichtigungsfähigen Kinder jeweils unterschiedliche Bemessungssätze für die
Berechnung der Beihilfe. Bis zum 31. Dezember 1997 galt in Rheinland-Pfalz abweichend von den Regelungen des Bundes und
der meisten anderen Länder das so genannte familienbezogene Bemessungssystem, das einen einheitlichen Bemessungssatz für die
gesamte Familie des oder der Beihilfeberechtigten vorsah. 

Bei einer größeren Zahl von Eingaben zu beamtenrechtlichen Fragen ging es um Versetzungswünsche von Beamtinnen und
Beamten. Dazu zählen sowohl Versetzungswünsche von anderen Bundesländern nach Rheinland-Pfalz wie von Rheinland-Pfalz
in andere Bundesländer als auch Versetzungswünsche innerhalb des Landes Rheinland-Pfalz selbst. 

Den Versetzungswünschen konnte auch aufgrund der Eingaben beim Bürgerbeauftragten in der Regel nicht entsprochen werden.
Das Einsparen von Personalstellen und die vom Land Rheinland-Pfalz eingeführte Budgetierung der Personalkosten haben dazu
geführt, dass Versetzungswünschen nur ganz ausnahmsweise entsprochen wird. Im Übrigen kann festgestellt werden, dass die für
Versetzungen von Beamtinnen und Beamten entwickelten Kriterien den Interessen des Dienstherrn und den persönlichen Inter-
essen der Beamtinnen und Beamten in sachlich angemessener Weise Rechnung tragen und Fehler bei der Anwendung dieser Krite-
rien kaum zu beobachten sind. 

Versetzungen zwischen Bundesländern sind nach wie vor nur im so genannten Tauschverfahren möglich. Dies bedeutet, dass eine
Polizeihauptkommissarin oder ein Polizeihauptkommissar aus Niedersachsen nur dann nach Rheinland-Pfalz versetzt wird,
wenn gleichzeitig eine Polizeihauptkommissarin oder ein Polizeihauptkommissar aus Rheinland-Pfalz nach Niedersachsen ver-
setzt wird. 

Wegen der Schwierigkeiten, die in diesem Zusammenhang dennoch auftreten können, wird auf Nummer 86, „Zerreißprobe für
Familie“, des 4. Teils dieses Berichtes verwiesen. 

Bei Versetzungswünschen von Beamtinnen und Beamten in Rheinland-Pfalz ist insbesondere im Bereich der Polizei auffällig, dass
sich die meisten Wünsche auf eine heimatnahe Versetzung in die Westpfalz oder die Region Trier, jedenfalls weg von der Rhein-
schiene, richten. 

4.5 Krankenversicherung

Nach einer Halbierung im Jahr 1998 hat die Zahl der Eingaben zur gesetzlichen Krankenversicherung 1999 wiederum in etwa
den Stand von 1997 erreicht. Besondere Gründe für diese Entwicklung sind nicht erkennbar. 

Verschiedene Petentinnen und Petenten wollten mit ihren Eingaben erreichen, dass sie sich in einer gesetzlichen Krankenversi-
cherung versichern können. Nach den Beobachtungen des Bürgerbeauftragten muss festgestellt werden, dass weite Teile der Be-
völkerung davon ausgehen, bei der gesetzlichen Krankenversicherung handele es sich um eine Art „Volksversicherung“. Jeder und
jede hätte zu jedem Zeitpunkt Zugang zu dieser Versicherung. Auch den Personen, die sich nach Beendigung ihres versiche-
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses, ihrer Familienmitversicherung oder nach Feststellung ihrer Schwerbehinderung
nach dem Schwerbehindertengesetz freiwillig in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichern können, ist oft unbekannt,
dass sie den Beitritt zu einer Krankenkasse innerhalb einer Frist von drei Monaten erklären müssen, § 9 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB V).
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In vielen Eingaben zur gesetzlichen Krankenversicherung geht es auch um die Krankenversicherung der Rentenantragstellerin-
nen und Rentenantragsteller sowie der Rentnerinnen und Rentner. Was eben für die allgemeine Bevölkerung bezüglich der ge-
setzlichen Krankenversicherung als „Volksversicherung“ festgestellt wurde, gilt erst recht für Rentnerinnen und Rentner. Diese
sind offenbar allgemein der Auffassung, dass sie als Rentnerin oder Rentner stets in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sichert sind. Unbekannt ist weithin, dass die Krankenversicherung der Rentner nach den gesetzlichen Regelungen davon abhängig
ist, dass die Rentnerin oder der Rentner von der erstmaligen Aufnahme der Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrages
mindestens 9/10 der zweiten Hälfte dieses Zeitraumes aufgrund einer Pflichtversicherung oder als mitversichertes Familienmit-
glied im Rahmen einer Pflichtversicherung versichert war, § 5 Abs. 1 Nr. 11 SGB V.

In mehreren Eingaben beschwerten sich Petentinnen und Petenten über die Höhe der von ihnen als freiwillige Mitglieder zu zahlen-
den Beiträge. Dabei handelt es sich vor allen Dingen um Bezieherinnen und Bezieher von kleinen Renten, die die Voraussetzun-
gen für die Krankenversicherung der Rentner kraft Gesetzes nicht erfüllen. Maßgebend für den Krankenversicherungsbeitrag für
diese Versicherten ist nicht das von ihnen erzielte (geringe) Einkommen. Vielmehr werden sie so behandelt, als ob sie ein be-
stimmtes Mindesteinkommen hätten. Derzeit wird der Beitrag von einem angenommenen Einkommen in Höhe von 1 470,– DM
monatlich aus berechnet. Nunmehr ist allerdings beabsichtigt, die gesetzlichen Bestimmungen zugunsten von Bezieherinnen und
Beziehern von Kleinstrenten in der Weise zu ändern, dass für sie ihr tatsächliches Einkommen Ausgangspunkt der Beitragsberech-
nung ist. 

Gegen Ende des Berichtszeitraumes erreichten den Bürgerbeauftragten bereits Eingaben, in denen sich Petentinnen und Petenten
darüber beschwerten, dass ihnen ihre zuvor verordneten Therapien und Medikamente mit der Begründung nicht mehr neu ver-
ordnet wurden, das maßgebliche Budget sei ausgeschöpft.

Das in diesen Fällen eingeschaltete Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit wies dazu darauf hin, dass die Vertragsärzte
auch dann verpflichtet sind, alle medizinisch notwendigen Arznei- und Heilmittel zu verordnen, wenn in einer Kassenärztlichen
Vereinigung das Budget ausgeschöpft sei. Die Versicherten hätten unverändert Anspruch auf die Versorgung mit Arznei- und
Heilmitteln. Eine Beschränkung auf eine so genannte „Notfallversorgung“ sei nicht zulässig. Der Arzt könne eine Verordnung
nur dann ablehnen, wenn er sie für medizinisch nicht erforderlich halte. Die Eingaben sind noch nicht abgeschlossen. Insgesamt
bleibt abzuwarten, wie sich die Kassenärztlichen Vereinigungen und ihre Mitglieder in Zukunft verhalten werden. 

In einer Presseerklärung vom 29. November 1999 wies das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit auf diese Rechtslage
hin. Gleichzeitig wurden die Patientinnen und Patienten gebeten, dem Ministerium als der zuständigen Aufsichtsbehörde dieje-
nigen Fälle zu melden, in denen entgegen der bestehenden Rechtslage vorgegangen wurde. 

4.6 Rentenversicherung

Die Eingaben zur Rentenversicherung sind in den letzten drei Jahren leicht gestiegen. Besondere Gründe und besondere Schwer-
punkte sind dabei nicht feststellbar. 

Wie in anderen Bereichen des Sozialrechts ging es auch bei den Eingaben im Rahmen der Rentenversicherung vielfach um die
Frage von Mitwirkungspflichten. Meistens konnte der Bürgerbeauftragte die Petentinnen und Petenten überzeugen, dass sie sich
z. B. einer von der Landesversicherungsanstalt geforderten medizinischen Untersuchung oder Nachuntersuchung unterziehen.
Nicht geholfen werden konnte allerdings einer Petentin, deren Tochter trotz mehrfacher Aufforderungen nicht nachgewiesen
hat, dass bei ihr die Voraussetzungen für die Weiterzahlung der Waisenrente über das 18. Lebensjahr hinaus vorlagen. 

Ebenso wenig konnte einer Petentin geholfen werden, die die ihr ab dem 60. Lebensjahr zustehende Altersrente mehr als drei Jahre
später beantragte, denn eine rückwirkende Gewährung war nicht möglich. 

Gegenstand anderer Eingaben waren Fragen des Versicherungsverlaufes, wobei insbesondere Zeiten der Arbeitslosigkeit wegen
der oft nicht nachgewiesenen oder nicht nachweisbaren Meldung beim Arbeitsamt Schwierigkeiten bereiteten. 

In anderen Eingaben ging es darum, dass infolge des Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetzes seit dem 1. Januar 1997
die ersten fünf Jahre an Pflichtversicherungsbeiträgen in die Rentenversicherung nicht mehr mindestens mit 90 Prozent des all-
gemeinen Durchschnittsverdienstes, sondern nur noch mit 75 Prozent des individuellen Durchschnittsverdienstes bewertet wer-
den. Dies führt bei Versicherten, deren Einkommen jeweils unter dem Durchschnittsverdienst gelegen hat und deren Versiche-
rungsverlauf größere Beitragslücken aufweist, zu einer deutlichen Rentenverringerung

In weiteren Eingaben ging es um die Folgen des Versorgungsausgleiches im Rahmen von Ehescheidungsverfahren. Die Petentin-
nen und Petenten gingen dabei irrigerweise davon aus, dass nach dem Tod des geschiedenen Ehepartners die durch den Versor-
gungsausgleich eingetretene Minderung der eigenen Altersversorgung wieder rückgängig gemacht werden könnte. Dies ist nach
den gesetzlichen Regelungen nur ausnahmsweise möglich, wenn die Leistungen, die der durch den Versorgungsausgleich be-
günstigte frühere Ehepartner bereits bezogen hat, einen verhältnismäßig geringen Betrag nicht übersteigen. 
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4.7 und 4.8 Unfallversicherung, Soldatenversorgung, Unterhaltssicherung

In diesen Sachgebieten sind lediglich die Eingaben aus dem Bereich der Unfallversicherungen erwähnenswert, deren Zahl in den
letzten drei Jahren nahezu gleich geblieben ist. 

Da die meisten Berufsgenossenschaften als gesetzliche Unfallversicherungen bundesweit tätig sind, ist in diesem Bereich überwie-
gend die Zuständigkeit des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestags gegeben. Das Land Rheinland-Pfalz und damit der Bürger-
beauftragte des Landes Rheinland-Pfalz sind für die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft in Speyer und für die Unfallkasse
Rheinland-Pfalz in Andernach zuständig, mit denen eine positive Zusammenarbeit besteht.

Gegenstand der meisten Eingaben in diesem Bereich war die Forderung von Beiträgen zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft, deren Höhe und Berechnung. 

Die Petentinnen und Petenten wenden sich vor allem dagegen, dass sie für kleine Waldgrundstücke zu Beitragszahlungen heran-
gezogen werden. Da der maßgebliche Unternehmerbegriff in der gesetzlichen Unfallversicherung nicht voraussetzt, dass mit dem
Unternehmen ein Gewinn erzielt werden soll, besteht selbst dann eine Beitragspflicht und in dessen Folge natürlich auch ein Ver-
sicherungsschutz, wenn diese Waldgrundstücke seit Jahren nicht mehr bewirtschaftet werden und vom zuständigen Forstamt als
„Nichtwirtschaftswald“ eingestuft werden. Lediglich bei Betrieben bis zu einer Größe von 0,12 ha ist eine unwiderrufliche Be-
freiung von der Versicherungspflicht möglich. Nach der Satzung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft müssen Klein-
waldbesitzer den Mindestgrundbeitrag von jährlich 120,– DM zahlen, zu dem noch ein geringer Flächenwertbeitrag hinzukommt,
der in den meisten Fällen allerdings nicht mehr als 10,– DM ausmacht. 

In den früher zur Rheinischen Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft in Düsseldorf gehörenden nördlichen Teilen des Lan-
des Rheinland-Pfalz waren kleine Waldgrundstücke beitragsfrei versichert. Dies und der Umstand, dass meistens kein wirtschaft-
licher Nutzen erzielt wird, das Grundstück oft seit Jahren nicht mehr betreten worden ist und etwa Erben oft nicht einmal des-
sen genaue Lage kennen, macht den Unmut der Betroffenen nachvollziehbar. Kritisiert wird auch, dass mit dem hohen Grund-
beitrag und dem vergleichsweise niedrigeren flächenbezogenen Beitrag die Eigentümerinnen und Eigentümer großer Waldflächen
begünstigt werden. 

Vielen Betroffenen ist der Umfang der versicherten Tätigkeiten regelmäßig ebenso wenig klar wie die Bedeutung des Unfallver-
sicherungsschutzes insgesamt und auch der Umfang der Leistungen, die bei einem Unfall bei der Bewirtschaftung auch eines klei-
nen Grundstückes möglicherweise zu erbringen sind. 

Inzwischen hat das Sozialgericht Speyer in zwei Musterverfahren durch Urteile vom 10. November 1999 die dargestellten Rege-
lungen bestätigt. 

5 – Sozialwesen

5.1 Sozialhilfe, Soziale Hilfen allgemein

Die Zahl der Eingaben zum Bundessozialhilfegesetz und zu allgemeinen sozialen Fragen ist in den letzten Jahren nahezu gleich
bleibend. Im Berichtsjahr ist ein leichter Anstieg auf nunmehr 232 Eingaben zu verzeichnen, wobei besondere Gründe dafür nicht
erkennbar sind. 

Die Eingaben zum Bundessozialhilfegesetz und zu allgemeinen sozialen Fragen betreffen nahezu alle denkbaren Lebenssituationen,
in denen Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Die folgende Übersicht kann allenfalls einen kleinen Eindruck vermitteln. Befasst
wurde der Bürgerbeauftragte etwa mit folgenden Fragen:

Übernahme der Lehrgangsgebühren und der Fahrkosten für eine Umschulungsmaßnahme, die vom Arbeitsamt befürwortet, aber
kostenmäßig nicht übernommen werden konnte; einmalige Beihilfe für die Beschaffung von Unterwäsche; Übernahme für den
Transport gebrauchter Maschinen im Rahmen der Hilfe zum Aufbau einer Existenzgrundlage; Kostenübernahme für die Förde-
rung des behinderten Kindes eines Ehepaares aus Bosnien-Herzegowina, die sich als Bürgerkriegsflüchtlinge in Deutschland auf-
halten; Übernahme ungedeckter Heimpflegekosten; Hilfe zum Abschluss eines Psychologiestudiums; Übernahme der vollen
Mietkosten; Leistungen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Heranziehung zu ge-
meinnützigen Arbeiten; Nachfrage nach generell bestehenden Hilfemöglichkeiten in familiärer Notsituation; Aufforderung zu
einer amtsärztlichen Untersuchung wegen Feststellung der Arbeitsfähigkeit für gemeinnützige Arbeiten; Übernahme der Kosten
für eine logopädische Behandlung des Sohnes einer ausländischen Familie; Rückforderung von gewährter Hilfe zur Pflege; Hilfe
bei der Vermittlung von Wohnungen.

Allein erziehende Mütter

Die Zahl der allein erziehenden Mütter, die sich Hilfe suchend an den Bürgerbeauftragten wenden, ist nach wie vor hoch. Nach
der Sozialhilfestatistik für das Jahr 1997 stellen allein erziehende Mütter mit Kindern 20,4 % der Haushalte, die in Rheinland-Pfalz
auf Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz angewiesen sind. Der Anteil allein erziehender Mütter an der
Gesamtbevölkerung betrug dagegen 9,9 %. Dem entspricht, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen an den Bezieherinnen
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und Beziehern von Hilfe zum Lebensunterhalt weit höher ist als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. So betrug landesweit der
Anteil der bis zu sieben Jahre alten Kinder an den Sozialhilfeempfängerinnen und Sozialhilfeempfängern 15,1 %, deren Anteil an
der Gesamtbevölkerung jedoch 7,3 %, der Anteil der 7- bis 18-Jährigen lag bei 21,9 %, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung
12,4 %. Demgegenüber beträgt der Anteil der über 65-jährigen Bürgerinnen und Bürger, die Sozialhilfe beziehen, 7,2 %, der An-
teil an der Gesamtbevölkerung beträgt bei dieser Gruppe dagegen 16,7 %.

Dem Bürgerbeauftragten ist es selbstverständlich nicht möglich, mit der Bearbeitung von Einzeleingaben diesen aus seiner Sicht
bedenklichen sozialpolitischen Zustand zu verändern. Allerdings ist er stets mit Nachdruck bemüht, im Rahmen der gesetzlich
gegebenen Möglichkeiten dieser Personengruppe behilflich zu sein. Dies ist vor allem in den Fällen besonders aufwändig und
mühsam, in denen sich junge allein erziehende Mütter unmittelbar nach der Trennung von ihrem Ehemann, der oft der einzige
Einkommensbezieher war, an den Bürgerbeauftragten wenden. Meistens sind in diesen Fällen nicht nur Fragen der Hilfe zum
Lebensunterhalt, sondern auch Probleme im Zusammenhang mit der Gewährung von Wohngeld, dem Kindergeld, dem Erzie-
hungsgeld, der Lernmittelfreiheit und auch der Wohnungsbauförderung zu klären, wenn diese Frauen z. B. in einem mit öffent-
lichen Wohnungsbaumitteln geförderten Haus weiter wohnen wollen und nunmehr nicht mehr in der Lage sind, die entspre-
chenden Abtragszahlungen zu leisten. Die Enttäuschung der Frauen, die vom Bürgerbeauftragten in dieser Lebenssituation Hilfe er-
warten, ist vielfach groß, erleben sie doch, dass trotz der Bemühungen des Bürgerbeauftragten und trotz aller eigenen Anstren-
gungen auch hinsichtlich einer Teilzeittätigkeit ein sozialer Abstieg meist nicht zu vermeiden ist. 

In dieser bereits in früheren Berichten des Bürgerbeauftragten behandelten Frage kann eine Veränderung zugunsten der Betroffe-
nen bisher leider nicht festgestellt werden. 

Kosten der Unterkunft – das Bundesverwaltungsgericht bestätigt Auffassung des Bürgerbeauftragten 

Im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sind grundsätzlich die tatsächlichen Kosten der Unterkunft anzuerkennen, wobei aller-
dings auch der Umzug in eine von der Größe und den Quadratmeterkosten her angemessenere Wohnung verlangt werden kann. 

In den beiden letzten Jahresberichten hatte der Bürgerbeauftragte dargestellt, dass ein Träger der Sozialhilfe die Anerkennung der
Kosten einer angemessenen Unterkunft mit der Begründung abgelehnt hatte, die Familie habe ihn vor der Anmietung der neuen
Wohnung nicht informiert, deswegen komme es auf die Angemessenheit der Größe und der Kosten für die neue Wohnung nicht
an. Das in diesem Zusammenhang eingeschaltete Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit vertrat dazu die Auffassung,
dass die Übernahme der angemessenen Kosten zumindest für einen Zeitraum von einem oder auch zwei Monaten versagt wer-
den könne. Dies wurde damit begründet, dass die im Gesetz geregelte Mitteilungspflicht der Hilfeempfängerinnen und Hilfe-
empfänger bei Anmietung einer neuen Wohnung andernfalls ins Leere laufen würde. Dazu wurde vom Bürgerbeauftragten im
letzten Bericht ausgeführt, dass nach seiner Auffassung nicht ersichtlich ist, weswegen die tatsächlichen Kosten für eine neue
Wohnung nicht von Anfang an übernommen werden sollten, wenn diese von ihrer Größe und ihren Kosten her sozialhilferecht-
lich angemessen ist. Dies wurde von ihm u. a. auch mit dem grundsätzlich gegebenen Selbstbestimmungsrecht auch einer Sozial-
hilfeempfängerin und eines Sozialhilfeempfängers begründet. 

In einem Urteil vom 1. Oktober 1998, das allerdings erst im Laufe des Jahres 1999 veröffentlicht wurde, hat das Bundesverwal-
tungsgericht festgestellt, dass Aufwendungen für eine neue Unterkunft in jedem Fall in angemessener Höhe zu übernehmen sind.
Dies hänge nicht davon ab, ob der oder die Hilfe Suchende dem Sozialhilfeträger die für den Wohnbedarf maßgeblichen Um-
stände vor Abschluss des Vertrages über die neue Unterkunft mitgeteilt habe. 

Mit dieser erfreulichen Entscheidung ist eine Frage abschließend geklärt, die in der Vergangenheit immer wieder zu Eingaben an
den Bürgerbeauftragten und vielfach auch zu Auseinandersetzungen mit verschiedenen Trägern der Sozialhilfe führte. Positiv her-
vorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die Träger der Sozialhilfe das erwähnte Urteil unverzüglich umgesetzt haben, so-
dass die Eingaben zu Fragen der Kosten der Unterkunft insgesamt erheblich zurückgegangen sind.

Kostenbeitrag behinderter Beschäftigter in einer Werkstatt für Behinderte für ihre Heimunterbringung

Behinderte Menschen, die aufgrund ihrer Tätigkeit in einer Werkstatt für Behinderte ein Arbeitseinkommen beziehen und gleich-
zeitig in einem Wohnheim leben, haben nach den Regelungen des Bundessozialhilfegesetzes mit ihrem Arbeitseinkommen einen
Beitrag zu den Kosten ihrer Heimunterbringung zu leisten. 

Die Berechnung dieses Kostenbeitrages war über viele Jahre durch Richtlinien des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesund-
heit geregelt. Seit April 1997 sind dafür die Bestimmungen des § 85 Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes maßgebend. Danach
mussten behinderte Menschen in Rheinland-Pfalz höhere Kostenbeiträge für ihre Heimunterbringung zahlen als zuvor. Zudem
führte die Absenkung des Grundfreibetrages dazu, dass behinderte Menschen mit einem geringen Einkommen nunmehr ver-
hältnismäßig höhere Beiträge leisten mussten, während „gut verdienende“ Behinderte aufgrund der Neuregelung anteilmäßig
weniger beizutragen brauchten. Das durchschnittliche Arbeitseinkommen behinderter Menschen, die in einer Werkstatt für
Behinderte arbeiten, beträgt in Rheinland-Pfalz derzeit im Übrigen 304,– DM monatlich.

Die Auswirkungen dieser Neuregelung für Rheinland-Pfalz veranlasste den Heimbeirat eines Wohnheimes für Behinderte aus
Rheinland-Pfalz, dem damals zuständigen Bundesministerium für Gesundheit eine Resolution zu übergeben. Die Werkstätten in
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Rheinland-Pfalz, die in einer Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für Behinderte zusammengeschlossen sind, intervenier-
ten ebenso in vielfältiger Weise. Neben einer Gruppe behinderter Heimbewohnerinnen und Heimbewohner wandten sich Eltern
betroffener behinderter Menschen und Behindertenvertretungen in Werkstätten für Behinderte an den Bürgerbeauftragten. 

Der vom Bürgerbeauftragten wegen einer möglichen Änderung der gesetzlichen Bestimmungen eingeschaltete Petitionsausschuss
des Deutschen Bundestags sah keine Möglichkeit, dem Anliegen zu entsprechen. Die Bemühungen der Betroffenen wurden von
Anfang an vom rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck unterstützt. Da in Rheinland-Pfalz die Städte und Land-
kreise als örtliche Träger der Sozialhilfe mit 50 % an den Kosten des Landes als überörtliche Träger der Sozialhilfe und Kosten-
träger für die Heime beteiligt sind, wurde eine Regelung für Rheinland-Pfalz von deren Zustimmung abhängig gemacht. Das zu-
ständige Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit konnte schließlich erreichen, dass der Grundfreibetrag von 67,50 DM
entsprechend der im Bundessozialhilfegesetz eingeräumten Möglichkeit auf 120,– DM monatlich angehoben wurde. Damit konnte
aufgrund der gemeinsamen Bemühungen dem Anliegen der Petentinnen und Petenten Rechnung getragen werden. 

Missstände bei der Auszahlung von der Hilfe zum Lebensunterhalt behoben

Über lange Warteschlangen bei der Auszahlung von Hilfe zum Lebensunterhalt berichtete eine Tageszeitung unter dem Titel
„Das Warten wird zur Demütigung“. Dies war Anlass für den Bürgerbeauftragten, der Angelegenheit im Rahmen eines Selbst-
aufgriffes nachzugehen. 

Zunächst wurde geregelt, dass viele Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt, denen die Hilfe bisher bar
ausgezahlt wurde, ein so genanntes Guthabenkonto einrichteten, sodass die Zahl der Barauszahlungen zurückging. Verschiedene
Bemühungen waren erforderlich, bis schließlich in einem neu angemieteten Raum in der Nähe des Sozialamtes zwei Automaten
aufgestellt wurden, an denen die Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger mit einer Chipkarte die ihnen zustehende Hilfe bar
abheben können. 

Hilfe zum Aufbau einer Existenzgrundlage

„Aufgabe der Sozialhilfe ist es, dem Empfänger der Hilfe ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die
Hilfe soll ihn so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; hierbei muss er nach seinen Kräften mitwirken“, so
lautet § 1 Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Dementsprechend sieht dieses Gesetz umfassende Möglichkeiten für die
Träger der Sozialhilfe vor, um Menschen zu befähigen, unabhängig von öffentlicher Hilfe so weit wie möglich selbstbestimmt zu
leben. Dazu zählt auch die Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage und die Hilfe zur Arbeit, §§ 30 und 18 bis
20 BSHG. 

Erfreulich ist, dass viele Träger der Sozialhilfe im Rahmen vielfältiger Programme, die unter dem Stichwort „Arbeit statt Sozial-
hilfe“ zusammengefasst werden können, aber auch im Rahmen der Heranziehung zu zusätzlichen und gemeinnützigen Arbeiten
versuchen, Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfängern Zugang zur Erwerbsarbeit zu verschaffen oder deren Fähigkeit zu erhal-
ten, später durch Arbeit wieder ihren Lebensunterhalt sichern zu können. 

Im Rahmen der Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung einer Lebensgrundlage kann Personen, denen eine ausreichende wirtschaft-
liche Grundlage fehlt oder bei denen sie gefährdet ist, Hilfe gewährt werden. Diese Hilfe soll dazu dienen, ihnen den Aufbau oder
die Sicherung einer Lebensgrundlage durch eigene Tätigkeit zu ermöglichen. Erfreulich ist, dass einige Träger der Sozialhilfe auch
von dieser Möglichkeit verstärkt Gebrauch machen, wie sich aus Eingaben an den Bürgerbeauftragten ergibt, bei denen es aller-
dings meistens um die Beendigung dieser Art der Hilfe ging. Nach Auffassung des Bürgerbeauftragten könnten diese Möglich-
keiten der Hilfe von den Sozialhilfeträgern noch intensiver genutzt werden, um Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger und
Menschen, deren Lebensgrundlage gefährdet ist, zu unterstützen und andererseits künftige Aufwendungen im Rahmen der Sozial-
hilfe zu vermeiden. Das Besondere dieser ins Ermessen des Trägers der Sozialhilfe gestellten Hilfe ist es, dass sie jede Form und
Art der Hilfe zulässt und ermöglicht. 

Der Bürgerbeauftragte konnte im Einzelfall erreichen, dass die zuvor gewährte Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebens-
grundlage noch für einen kürzeren Zeitraum weiter gewährt oder mit einer größeren Verzögerung abgebaut wurde. 

In einem Fall übernahm die Arbeitsverwaltung die Lehrgangsgebühren und die anfallenden Fahrkosten für eine Umschulungs-
maßnahme, während der zuständige Träger der Sozialhilfe den Lebensunterhalt sicherstellte.

Nicht weitergeholfen werden konnte dagegen einem Ehepaar, das im Rahmen der Hilfe zum Aufbau einer Existenzgrundlage für
die Herstellung von Hundesportartikeln ein Startkapital von 30 000,– DM bis 35 000,– DM wünschte. Ausschlaggebend dafür
war, dass nach umfangreichen Ermittlungen der zuständigen Kreisverwaltung nicht damit gerechnet werden konnte, dass die Peten-
ten künftig mit dem Einkommen aus dem Betrieb ihren Lebensunterhalt bestreiten können. 

Hilfe zur Arbeit – nicht stets erwünscht

Zur Stärkung des Selbsthilfewillens soll der Träger der Sozialhilfe für Hilfe Suchende, die keine Arbeit finden können, Arbeits-
gelegenheiten schaffen. Jeder Hilfe Suchende hat nach den Regelungen des Bundessozialhilfegesetzes seine Arbeitskraft zur Be-
schaffung des Lebensunterhaltes für sich und seine unterhaltsberechtigten Angehörigen einzusetzen. Wer sich weigert, zumutbare
Arbeit zu leisten, hat keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 18, 19 und 25 BSHG).
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Auch im Berichtszeitraum erreichte den Bürgerbeauftragten wieder eine größere Zahl von Eingaben, in denen sich Petentinnen
oder Petenten gegen ihre Verpflichtung zur Leistung von Arbeit, insbesondere von gemeinnützigen und zusätzlichen Arbeiten
wandten. 

Wiederholt musste Petentinnen und Petenten deutlich gemacht werden, dass sie den Aufforderungen zur Leistung von gemein-
nütziger Arbeit Folge leisten müssen, wenn sie keinen Nachteil erleiden wollen. Vielfach musste auch darauf hingewiesen wer-
den, dass für die Frage, ob Petentinnen und Petenten gesundheitlich in der Lage sind, derartige Arbeiten zu leisten, regelmäßig
nicht die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines niedergelassenen Arztes ausreicht. Einige Petentinnen und Petenten waren auch
der irrigen Auffassung, sie könnten sich auf die Bescheinigung einer niedergelassenen Ärztin oder Arztes auch dann berufen,
wenn eine davon abweichende Stellungnahme des Gesundheitsamtes vorliegt. 

In vielen Fällen reichen die Hinweise des Bürgerbeauftragten an Petentinnen und Petenten aus, um diese zur Leistung gemein-
nütziger Arbeit zu veranlassen. In einem Einzelfall konnte ein Petent mit Unterstützung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe in
ein Arbeitsverhältnis vermittelt werden, nachdem der Bürgerbeauftragte ihm und seiner Ehefrau nachdrücklich deutlich gemacht
hatte, dass sie verpflichtet sind, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Unterhalt ihrer Familie zu sichern. 

Hilfe bei der Vermittlung einer Wohnung

Immer wieder wenden sich Petentinnen und Petenten an den Bürgerbeauftragten mit der Bitte, ihnen bei der Vermittlung einer
angemessenen Wohnung für sie und ihre Angehörigen behilflich zu sein. 

In Eingaben dieser Art werden die Petentinnen und Petenten vom Bürgerbeauftragten zunächst ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass es vordringlich ihre eigene Aufgabe ist, sich eine angemessene Wohnung zu beschaffen. Nicht selten gelingt es Petentinnen
und Petenten auch, eine entsprechende Wohnung zu finden. Nicht selten wird aber auch mit Unterstützung des örtlichen Woh-
nungsamtes oder des örtlichen Sozialamtes eine angemessene Wohnung ausfindig gemacht. Häufig kann Petentinnen und Peten-
ten auch geholfen werden, indem sie motiviert werden, einen Berechtigungsschein für die Anmietung einer öffentlich geförder-
ten Wohnung zu beantragen. 

So wandte sich z. B. ein Petent an den Bürgerbeauftragten, zu dessen Lebensgemeinschaft sieben Kinder gehören und der in den
letzten acht Jahren zehnmal seine Wohnung wechseln musste. Dies führte wegen der schwierigen Verbindungen mit öffentlichen
Verkehrsmitteln auch dazu, dass der Petent seine Arbeit verlor. Er gab an, die Sozialämter seien meistens froh, wenn er und seine
Lebensgemeinschaft aus ihrem Zuständigkeitsbereich verschwänden. Sie würden bezüglich des Wohnraumes so gut wie keine
Unterstützung erhalten. 

Im Rahmen der Eingabe wurde die zuständige Kreisverwaltung als örtlicher Träger der Sozialhilfe eingeschaltet, weil die Lebens-
gemeinschaft des Petenten sich im Wesentlichen im Bereich verschiedener Verbandsgemeindeverwaltungen dieser Kreisverwal-
tung aufgehalten hatte. Im Ergebnis konnten der Petent und seine Lebensgemeinschaft für fünf Jahre ein Wohnhaus anmieten.
Die Kosten dafür werden in voller Höhe bei der Berechnung der Hilfe zum Lebensunterhalt berücksichtigt. Gleichzeitig unter-
stützt die zuständige Kreisverwaltung den Petenten bei seinen Bemühungen, seine frühere Erwerbstätigkeit wieder aufzunehmen.

Bekleidungsbeihilfe

Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz haben neben den laufenden
Leistungen einen Anspruch auf Gewährung von Hilfen zur Beschaffung von Bekleidung. Wegen der Beschaffung von Oberbeklei-
dung können sie dabei auf die bestehenden Kleiderkammern verwiesen werden. 

Eine Kreisverwaltung als örtlicher Träger der Sozialhilfe verlangte einen dreimaligen erfolglosen Besuch der Kleiderkammer in
der Kreisstadt, bevor einer Hilfeempfängerin bzw. einem Hilfeempfänger ein Gutschein oder ein Geldbetrag für die Beschaffung
neuwertiger Bekleidung ausgestellt wurde. Über diese Praxis beschwerte sich im Rahmen einer Eingabe an den Bürgerbeauftrag-
ten eine Petentin, die aufgrund dieser Regelung gezwungen wurde, zusammen mit ihren drei kleinen Kindern dreimal die Kleider-
kammer aufzusuchen, um festzustellen, ob dort passende Kleidungsstücke vorhanden sind. Hinzu kam im Fall der Petentin, dass
die Kreisstadt von deren Wohnsitz aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur nach mehrmaligem Umsteigen und mit erheblichem
Zeitaufwand zu erreichen war. 

Aufgrund dieser Eingabe wurde die Verfahrensweise der Kreisverwaltung generell überprüft. Im Ergebnis wurde eine einmalige
erfolglose Vorsprache bei der Kleiderkammer künftig für ausreichend erachtet. Damit wurde für alle Empfängerinnen und Emp-
fänger von Hilfe zum Lebensunterhalt im Bereich dieser Kreisverwaltung aufgrund einer einzelnen Eingabe eine für sie günsti-
gere Regelung herbeigeführt. Gleichzeitig wurden damit die Empfängerinnen und Empfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt in
diesem Kreisgebiet den Empfängerinnen und Empfängern im Bereich anderer örtlicher Träger der Sozialhilfe gleichgestellt. 

In einer späteren Eingabe derselben Petentin ging es darum, dass der Träger der Sozialhilfe von ihr und ihren Kindern verlangte,
auch wegen der Beschaffung von Unterwäsche die besagte Kleiderkammer zu benutzen. Aufgrund der Eingabe konnte erreicht
werden, dass die Petentin eine Beihilfe zum Kauf von Unterwäsche erhielt. 
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Leistungen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Im Berichtszeitraum erreichten den Bürgerbeauftragten erstmals auch Eingaben zu Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz. Dabei musste den Betroffenen deutlich gemacht werden, dass die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz anders als
nach dem Bundessozialhilfegesetz nicht in Form einer Geldleistung, sondern grundsätzlich in Form von Sachleistungen erbracht
werden. Weiterhin war den Petentinnen und Petenten mit deutscher Staatsangehörigkeit, die sich für Ausländerinnen und Aus-
länder einsetzten, weitgehend unbekannt, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz grundsätzlich im Vergleich
zu den Leistungen nach Bundessozialhilfegesetz niedriger sind und unter bestimmten Voraussetzungen auf das unabweisbar Ge-
botene beschränkt werden können. 

So konnte z. B. einer Petentin nicht geholfen werden, bei der weitere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz abge-
lehnt wurden, weil nach langwierigen Ermittlungen festgestellt worden war, dass sie in Bosnien-Herzegowina ein Wohnhaus und
in Kroatien ein Baugrundstück besitzt. Auch einer iranischen Familie, die über eine Aufenthaltsbefugnis nach dem Ausländerge-
setz in der Bundesrepublik verfügt (so genanntes kleines Asyl), konnte nicht geholfen werden, weil sie sich in einem Bereich auf-
hielt, der außerhalb ihrer räumlich beschränkten Aufenthaltsbefugnis lag. Deswegen wurde die Hilfe auf das unabweisbar Ge-
botene begrenzt, § 120 Abs. 5 BSHG. 

Bestattungskosten

Langwierige und mühsame Ermittlungen waren im Zusammenhang mit zwei Eingaben erforderlich, bei denen es um die Über-
nahme der Bestattungskosten für verstorbene Sozialhilfeempfänger ging. Als besonders schwierig erwies sich dabei der Fall, bei
dem ein vom zuständigen Amtsgericht für den Verstorbenen bestellter Betreuer über seine rechtliche Verpflichtung hinaus dessen
Bestattung organisierte und durchführte. Dabei konnte nicht abschließend geklärt werden, ob der Träger der Sozialhilfe oder die
zuständige Ordnungsbehörde für die Übernahme der Bestattungskosten zuständig war. Allerdings ergab sich, dass der vom frühe-
ren Betreuer nach Verwendung des Nachlasses des Verstorbenen selbst aufgebrachte Betrag für dessen Bestattung unter anderem
dadurch entstanden war, dass die Bestattung in einer Weise durchgeführt wurde, die über eine „schlichte, würdige Bestattung“
hinausging, wie sie für den Träger der Sozialhilfe und das Ordnungsamt maßgebend ist. 

Die in diesem Zusammenhang eingeschaltete frühere Bezirksregierung Koblenz hat in einem Rundschreiben an die Stadt- und Kreis-
verwaltungen im Einzelnen dargelegt, wie Fälle dieser Art zu behandeln sind. Auf Veranlassung des Bürgerbeauftragten haben in-
zwischen alle Stadt- und Kreisverwaltungen in Rheinland-Pfalz dieses Rundschreiben erhalten. 

In dem Rundschreiben sind die verschiedenen Fallgruppen dargestellt. Für gerichtlich bestellte Betreuerinnen oder Betreuer wird
festgestellt, dass das Betreuungsverhältnis mit dem Tode endet. Die frühere Betreuerin oder der frühere Betreuer sei nicht zur
Totenfürsorge verpflichtet. Sofern sie oder er allerdings die Bestattung durchführe, könne vom Träger der Sozialhilfe Ersatz der
Kosten verlangt werden, falls ihr oder ihm diese nicht ausnahmsweise zugemutet werden können. Erstattet werden allerdings
lediglich die Kosten für die „schlichte, würdige Bestattung“.

5.2 bis 5.4 Landespflegegeld, Pflegeversicherung, Blindengeld, Wohngeld, Bundesausbildungsförderung (BAföG),
Erziehungsgeld

Die Zahl der Eingaben zu diesen Rechtsbereichen insgesamt ist in den letzten Jahren zurückgegangen. 

Im Bereich des Wohngeldes können Petentinnen und Petenten häufig nicht nachvollziehen, dass bei dessen Berechnung nur be-
stimmte Höchstbeträge als Mietzins oder als Belastung anerkannt werden. Der tatsächliche Mietzins oder die tatsächliche Belas-
tung liegen regelmäßig erheblich höher. Da das Wohngeld in diesen Fällen wider Erwarten niedrig ausfällt, andererseits aber eine
hohe Miete oder ein hoher Abtrag zu zahlen ist, führt dies regelmäßig zur Enttäuschung der Petentinnen und Petenten. 

Im Bereich der Ausbildungsförderung erreichten den Bürgerbeauftragten im Berichtszeitraum auch einige Eingaben zum so genann-
ten Meister-BAföG. Dabei war ein inhaltlicher Schwerpunkt allerdings nicht festzustellen. 

Die Eingaben zum Bundesausbildungsförderungsgesetz befassen sich häufig mit der Einstellung der Förderung nach einem Fach-
richtungswechsel. Von den Petentinnen und Petenten wird vielfach übersehen, dass das Bundesausbildungsförderungsgesetz er-
wartet, dass sie ihre Ausbildung planmäßig und zielstrebig durchführen. Deswegen wird davon ausgegangen, dass eine Studentin
oder ein Student spätestens bis zum Ende des zweiten Semesters erkennen kann, ob das zunächst angestrebte Studienziel der
eigenen Eignung und Neigung entspricht und dann entsprechend dieser Erkenntnis ggf. ein anderes Fach gewählt wird. Anderen-
falls ist eine Weiterförderung im Rahmen des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nicht mehr möglich, sofern keine schwer
wiegenden Gründe für einen späteren Fachrichtungswechsel vorliegen.

Fragen im Zusammenhang mit dem Erziehungsgeld waren bereits früher Gegenstand von Eingaben von Beamtinnen und Beam-
ten. Sie beschwerten sich darüber, dass sie erhebliche Teile des gezahlten Erziehungsgeldes dafür einsetzen mussten, um ihre pri-
vate Krankenversicherung während des Erziehungsurlaubs aufrechtzuerhalten. Anders als in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sind Familienmitglieder im Rahmen der privaten Krankenversicherung nicht kostenlos familienmitversichert. Bisher
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wurden Beamtinnen und Beamten im Erziehungsurlaub die Beiträge für ihre private Krankenversicherung in Höhe von bis zu
monatlich 60,– DM erstattet. Nunmehr konnte erreicht werden, dass während des Erziehungsurlaubs auf Antrag die Beiträge für
eine beihilfekonforme Kranken- und Pflegeversicherung in voller Höhe erstattet werden, wenn nach dem Einkommen die Vor-
aussetzungen für die Zahlung des vollen Erziehungsgeldes für die Zeit ab dem 7. Lebensmonat des Kindes vorliegen. 

5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer

Nach einem Rückgang im Jahr 1998 erreichte die Zahl der Eingaben zu diesem Bereich nahezu wieder das Niveau der Jahre 1996
und 1997. Der Schwerpunkt liegt bei Eingaben zum Schwerbehindertengesetz. Dabei handelte es sich sowohl um Eingaben, in
denen es um die Erhöhung des Grades der Behinderung (so genannte Verschlimmerungsanträge), als auch um die Zuerkennung
verschiedener Merkzeichen zum Ausgleich der behinderungsbedingten Nachteile ging. 

Rund 20 Eingaben beschäftigten sich mit den Parkerleichterungen für besondere Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „G“
entsprechend der rheinland-pfälzischen Sonderregelung. Lediglich bei vier Eingaben ging es um die Zuerkennung des Merk-
zeichens „aG“ und den damit verbundenen Parkerleichterungen einschließlich der Nutzung der so genannten Schwerbehinder-
tenparkplätze (Parkplätze mit dem Rollstuhlfahrersymbol). 

Wegen dieses besonderen Themas wird auf den Beitrag im 3. Teil dieses Berichtes, „Parkerleichterungen für Schwerbehinderte –
ein Erfolg“, verwiesen. 

5.6 und 5.7 Wiedergutmachung, Lastenausgleich, Behindertenrecht

Die Eingaben zu diesen Sachgebieten erreichen lediglich eine geringe Zahl. Im Bereich des Lastenausgleichsgesetzes waren Eingaben
zu bearbeiten, bei denen es nach Rückgabe der entsprechenden Gebäude und Objekte in den neuen Bundesländern darum ging,
dass die früheren Ausgleichsleistungen ganz oder teilweise zurückzuzahlen waren. 

Eingaben zum Wiedergutmachungsrecht sind nicht nur wegen der oft bestehenden Sprachschwierigkeiten, sondern auch wegen
des Alters der Betroffenen und der in der Sache meist geltend gemachten psychischen Spätschäden der in jungen Jahren erlitte-
nen Verfolgungen und Misshandlungen mit besonderer Umsicht zu bearbeiten. Insoweit gilt der Dank des Bürgerbeauftragten
der guten Zusammenarbeit mit dem Amt für Wiedergutmachung in Saarburg. 

Unter dem Gliederungspunkt Behindertenrecht werden nur wenige Eingaben erfasst, weil Fragen der Hilfe für Behinderte unter
dem Bundessozialhilfegesetz, den verschiedenen Sozialversicherungszweigen und dem Schwerbehindertengesetz bearbeitet werden. 

5.8 Gesundheitswesen

Die Zahl der Eingaben zu diesem Bereich hat gegenüber dem Berichtsjahr 1998 zugenommen.

Die Zunahme ist einmal auf das zu Beginn des Jahres 1999 in Kraft getretene Psychotherapeutengesetz zurückzuführen. Weiter-
hin hat die Zahl der Eingaben zugenommen, in denen es um die Berufserlaubnis als Ärztin und Arzt geht. Erstmals musste sich
der Bürgerbeauftragte im Berichtsjahr auch mit der Zulassung zur Kassenärztlichen Versorgung befassen.

Von den Eingaben zum Psychotherapeutengesetz sind erst wenige abgeschlossen, sodass deren Bewertung derzeit noch nicht mög-
lich ist. 

Bei einer größeren Zahl von Eingaben ging es um die Erteilung der Berufserlaubnis für Ärztinnen und Ärzte, die ihre medizinische
Ausbildung im Ausland erfolgreich abgeschlossen haben. Darunter befanden sich auch Ärztinnen und Ärzte, die aus der früheren
Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland umsiedelten. 

In diesen Fällen ist die Erteilung der Berufserlaubnis stets davon abhängig, dass die Gleichwertigkeit des ärztlichen Ausbildungs-
standes mit dem nach den für die Bundesrepublik geltenden Regelungen ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten bzw. Zahnärztin-
nen und Zahnärzten nachgewiesen wird. Dabei konnte in einigen Fällen von der Ableistung eines entsprechenden Anpassungs-
jahres abgesehen werden und die Gleichwertigkeit sofort in einem Fachgespräch von einer dafür eingerichteten Sachverständi-
genkommission überprüft werden. 

In mehreren Eingaben ging es wiederum um die forensische Abteilung der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach, Nette-Gut.
Beklagt wurde die Überbelegung und die damit verbundenen Schwierigkeiten sowie die nach Auffassung der Petenten mangel-
haften Therapieangebote insbesondere für untergebrachte frühere Drogenabhängige im Rahmen der Maßnahmen „Therapie statt
Strafe“.

In einem ungewöhnlichen Fall wollte ein 31-jähriger türkischer Staatsangehöriger, dessen Unterbringung im Nette-Gut durch Ur-
teil des Landgerichts Landau/Pfalz aus dem Jahr 1994 wegen Schuldunfähigkeit im Zusammenhang mit einer schweren Brand-
stiftung angeordnet worden war, seine Ausweisung in die Türkei erreichen. Dazu bedurfte es langwieriger und vielfältiger
Bemühungen, um zu klären, auf welche Weise die Ausweisung vorbereitet und durchgeführt werden kann und welche Dienst-
stelle dafür zuständig ist. Schließlich konnte dem Anliegen des Petenten entsprochen werden. 
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Um die Möglichkeiten einer internationalen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ging es in einer anderen Eingabe. Hinter-
grund war, dass der zwischen dem Caritas-Baby-Hospital in Bethlehem und dem Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier ver-
einbarte Ärzteaustausch zur Weiterbildung zu scheitern drohte. Schwierigkeiten ergaben sich daraus, dass die dem Gastarzt er-
teilte Berufserlaubnis von ihrer zeitlichen Gültigkeitsdauer her nur teilweise dem Zeitraum entsprach, für den die ebenfalls er-
forderliche Arbeitserlaubnis seitens der Arbeitsverwaltung erteilt worden war. Aufgrund der Eingabe konnte erreicht werden,
dass die Gültigkeitszeit der Berufserlaubnis gebührenfrei an die Arbeitserlaubnis angepasst wurde. Gleichzeitig wurde von dem
für die Erteilung der Berufserlaubnis zuständigen Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz für künftige
Fälle ein Verfahren entwickelt, das die entstandenen Schwierigkeiten vermeidet. 

Negativ abgeschlossen wurde eine Eingabe eines privaten Pflegedienstes, in der sich dieser dagegen wehrte, dass er eine Umlage
nach dem Landesgesetz über die Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege zahlen muss, mit der die Ausbildungsvergütung von
auszubildenden Altenpflegerinnen und Altenpflegern finanziert wird. Diese Angelegenheit ist aufgrund verfassungsrechtlicher
Bedenken des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz in Koblenz inzwischen Gegenstand einer Prüfung durch das Bundesver-
fassungsgericht. 

6 – Wirtschaftsordnung

6.1 bis 6.3 Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsordnung, Fremdenverkehr

In den Bereichen Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsordnung, Gewerbe- und Berufsrecht sowie Fremdenverkehr gab es gegenüber
dem Vorjahr kaum Veränderungen, wobei die Anzahl der betreffenden Eingaben verhältnismäßig gering ist. 

Der Schwerpunkt im Bereich Wirtschaftsförderung betraf Fälle, bei denen sich keine Bank fand, die zu einer Finanzierung bereit
ist. Eine staatliche Wirtschaftsförderung setzt regelmäßig voraus, dass sich zunächst ein Kreditinstitut findet, das das Projekt
finanziert und einen entsprechenden Antrag stellt. Ist dies nicht der Fall, können auch keine Fördermittel zur Verfügung gestellt
werden, auch wenn aus Sicht des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau das Projekt grundsätzlich
förderungswürdig erscheint, etwa durch Bürgschaften der Investitions- und Strukturbank (ISB) oder Darlehen der Deutschen
Ausgleichsbank (DtA) bzw. der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Regelmäßig war es den betreffenden Bürgerinnen und
Bürgern nur schwer zu vermitteln, dass staatliche Stellen keinen Einfluss auf den Abschluss zivilrechtlicher Darlehensverträge
nehmen können.

6.4 bis 6.6 Wohnungsbauförderung, Modernisierung, sonstige Förderprogramme, Gesetz zum Abbau der Fehlsubven-
tionierung

Auch die Anzahl der Eingaben zu den Sachgebieten Wohnungsbauförderung, Modernisierung und Wohnungswesen liegen auf
niedrigem Niveau mit rückläufiger Tendenz. Schwerpunktmäßig betreffen diese Eingaben Probleme im Zusammenhang mit der
Fehlbelegungsabgabe. 

Abgesehen von Berechnungsproblemen, zu denen es immer wieder kommt, vermögen einige Bürgerinnen und Bürger auch
grundsätzlich nicht einzusehen, dass sie für ihre seit Jahren angemietete Wohnung nunmehr eine solche Abgabe entrichten müs-
sen. 

Weitere Petitionen betreffen den Bereich der Gewährung von der Wohnungsbauförderung. Hierbei kommt es gelegentlich zu
Problemen, wenn die erforderlichen Anträge erst nach Beginn der Baumaßnahme gestellt werden. Die betroffenen Bürgerinnen
und Bürger berufen sich in der Regel darauf, dass sie zuvor keine Kenntnis von den Förderungsmöglichkeiten gehabt hätten. Da
jedoch auch in diesem Bereich der haushaltsrechtliche Grundsatz gilt, dass Förderungsmittel vor Beginn und Durchführung der
Maßnahme beantragt und bewilligt werden müssen, kann in diesen Fällen nicht geholfen werden. 

Im Bereich der Neubauförderung kommt es bisweilen zu Problemen im Zusammenhang mit der Berechnung der Mindestbelas-
tungsgrenzen. Interessant war in diesem Zusammenhang ein Fall, bei dem die Maßnahme sowohl den Umbau eines vorhandenen
Altbaus als auch einen Anbau betraf. Die zuständige Kreisverwaltung hatte zunächst die auf dem vorhandenen Wohneigentum
lastenden Altschulden von dem zur Verfügung stehenden Einkommen abgezogen mit der Folge, dass die Mindestbelastungs-
grenze unterschritten wurde und damit eine Förderung nicht möglich war. Das Einschalten des Ministeriums der Finanzen führte
zu einer anderen Beurteilung. Da der Altbau von vornherein gekauft worden war, um durch entsprechende Baumaßnahmen den
familiären Anforderungen entsprechende Wohnverhältnisse zu schaffen, wurden die Altschulden als belastungssteigernde
Finanzierungskosten berücksichtigt, sodass das beantragte öffentliche Baudarlehen bewilligt werden konnte.

6.7 Steuern

Im Bereich Steuern war im Berichtszeitraum eine Zunahme der Eingaben um gut ein Drittel zu verzeichnen. Dies wird zum An-
lass genommen, dieses Sachgebiet unter dem Thema „Finanzverwaltung – gute Zusammenarbeit“ im 3.Teil dieses Berichts aus-
führlicher zu erörtern.
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7 – Kultur

7.1 Schulische Angelegenheiten 

Beschwerden hinsichtlich der schulischen Versorgung gingen nur gelegentlich bei dem Bürgerbeauftragten ein. Lediglich zur Situa-
tion einer einzelnen Klasse einer Grund- und Hauptschule kam es zu zahlreichen Eingaben. Nach der Auskunft des Ministeriums
für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung ist die Ursache für die Beeinträchtigungen des Unterrichts hier aber in der lang-
fristigen Erkrankung von Lehrkräften sowie dem Anwachsen der Kinderzahl zu sehen. 

Obwohl von den Schülerzahlen her die Bildung einer zusätzlichen Klasse nicht geboten gewesen wäre, wurde dies durch die
Zuweisung einer weiteren Lehrkraft ermöglicht. Schulaufsicht und Ministerium haben unter Berücksichtigung der gegebenen Situa-
tion eine Lösung im Interesse der Kinder herbeigeführt. 

7.2 bis 7.5 und 7.7 Weiterbildung, Hochschulwesen, Rundfunk, Fernsehen (Gebührenbefreiung), 
sonstige kulturelle Angelegenheiten und Sport

Erwähnenswert zu diesen Sachgebieten sind lediglich Eingaben zur Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung.

Bei Eingaben dieser Art geht es vor allem um die Voraussetzungen der Befreiung von den Rundfunk- und Fernsehgebühren aus
finanziellen Gründen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 der Befreiungsverordnung. Insbesondere den Studentinnen und Studenten, die keine
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhalten, kann dabei nur schwerlich verständlich gemacht werden, dass
grundsätzlich von einem fiktiven Einkommen entsprechend der bestehenden Unterhaltspflicht der Eltern ausgegangen wird.

Insgesamt ist die gute Zusammenarbeit mit dem SWR hervorzuheben. Bestehende Spielräume wurden durchaus zugunsten der
Petentinnen und Petenten genutzt. Stets wurde sehr eingehend Stellung genommen.

7.6 Kinder-, Jugend- und Personensorge

Die Zahl der Eingaben zu diesem Bereich ist gestiegen. Als Themenschwerpunkte sind festzuhalten:

Kinderttagesstätten

Im Berichtszeitraum konnten keine Eingaben hinsichtlich der Durchsetzung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz selbst
registriert werden. Es kann daher wohl davon ausgegangen werden, dass tatsächlich jedem Kind ein Kindergartenplatz in zu-
mutbarer Entfernung zur Verfügung steht, was Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen von Landesregierung, Kommunen und den
verschiedenen Trägern ist.

Die Eingaben waren vielmehr darauf gerichtet, dass ein anderer als der für den Wohnort infrage kommende Kindergarten besucht
werden kann. Hierzu ist regelmäßig die Zustimmung des Trägers des gewünschten Kindergartens oder auch die Änderung des
Einzugsbereiches eines Kindergartens durch den Jugendhilfeausschuss erforderlich.

Als Beispiel für eine gelungene Zusammenarbeit ist ein Fall hervorzuheben, bei dem die bis dahin vorliegende funktionierende
Absprache zwischen den Kommunen nicht mehr ausreichte. Hintergrund dieser Absprache war, dass der eigentlich nicht zu-
ständige Kindergarten unproblematisch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, während für den anderen Kindergarten
eigens eine Anbindung hätte geschaffen werden müssen, die zudem über eine gefährliche Serpentinenstrecke geführt hätte. Zur
einvernehmlichen Lösung hat sich dann der zuständige Landkreis zur Übernahme der anteiligen Personal- und Beförderungs-
kosten für die Kinder bereit erklärt. Im Gegenzug beschloss der Jugendhilfeausschuss des benachbarten Landkreises, den Ein-
zugsbereich des Kindergartens auf den Ortsteil der Gemeinde des anderen Landkreises auszudehnen.

Betreuungsrecht

Gelegentlich wenden sich Bürgerinnen und Bürger an den Bürgerbeauftragten, um die Anordnung einer Betreuung oder die Ab-
lösung einer Betreuerin oder eines Betreuers zu erreichen. Da dies in die Zuständigkeit der Gerichte fällt, hat der Bürgerbeauf-
tragte hier die richterlichen Unabhängigkeit zu beachten. Die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten beschränkt sich in diesem Zu-
sammenhang daher lediglich auf die Aufklärung und Mitteilung des Sachverhaltes. 

8 – Landwirtschaft und Umwelt

8.1 Landwirtschaft und Weinbau, Flurbereinigung

Auch in diesem Berichtsjahr bezogen sich, bei insgesamt leichtem Rückgang der Zahl der Eingaben innerhalb des Sachgebietes,
die meisten Eingaben auf Flurbereinigungsverfahren. 

Zahlreiche Petentinnen und Petenten fühlen sich bei der Zuteilung neuer Flächen benachteiligt. Sofern eine kleinere als die ein-
gebrachte Fläche zugeteilt wird, ist dies zumeist durch eine höherwertige Bodenklasse begründet. Wesentlich ist, ob eine Gleich-
wertigkeit der eingebrachten und neu zugeteilten Flächen gegeben ist. Maßgeblich ist immer die Gegenüberstellung der Gesamt-
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flächen. So kann es vorkommen, dass ein Grundstück zugeteilt wird, das mit den eingebrachten Flächen nicht gleichwertig ist,
diese Schlechterstellung jedoch durch eine andere, höherwertigere Fläche wieder ausgeglichen wird. Eine Einzelbetrachtung der
verschiedenen Grundstücke ist somit weder möglich noch sachgerecht.

Einige Petentinnen und Petenten wehrten sich gegen die Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens überhaupt.

Insgesamt zeigt sich, dass im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren die vielfältigsten Interessen und unterschiedlichsten Nutzungs-
wünsche Berücksichtigung finden müssen, um einen gerechten Ausgleich vornehmen zu können. Naturgemäß können aber nicht
alle Wünsche und Vorstellungen der Betroffenen in vollem Umfang realisiert werden.

Die letzte Verwaltungsentscheidung im Rahmen von Widerspruchsverfahren gegen die Ergebnisse der Wertermittlung und gegen
den Flurbereinigungsplan fällt die beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eingerichtete Spruch-
stelle für Flurbereinigung. Gegen deren Entscheidung kann dann nur noch mittels Klage vorgegangen werden. 

8.2 und 8.3 Jagd, Forst, Fischerei, Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz

Die leicht rückläufigen Eingaben im Sachgebiet Jagd betrafen Probleme mit Jagdgenossenschaften, das Recht der Jagdausübung
und dessen Umfang.

Petitionen zu Landespflege, Umwelt- und Tierschutz bezogen sich auf Baumschutzsatzungen, den Umgang mit Pflanzenschutz-
mitteln und Befürchtungen von Bürgerinnen und Bürgern, landespflegerische Belange würden bei Erweiterungen von Gewerbe-
gebieten oder der Standortsuche für eine Kläranlage nicht ausreichend beachtet. 

Um Fragen des Umweltschutzes ging es bei den Eingaben zur Sanierung der Rüstungsaltlast Hallschlag/Eifel, die umfangreiche
und langwierige Ermittlungen erforderlich machten. Der Petent, dessen Anliegen von 474 weiteren Personen unterstützt wurde,
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Problemen dieser Rüstungsaltlast und verfügt durchaus auch über verschiedene Kennt-
nisse in diesem Zusammenhang. 

Der Petent lehnt das von der Landesregierung Rheinland-Pfalz im Juli 1997 beschlossene Sanierungskonzept für die Rüstungsalt-
last Hallschlag ab. Danach soll die kontaminierte Fläche oberflächlich auf Munition abgesucht und geräumt werden. Anschließend
soll das Gelände mit verzinktem Maschendraht überzogen und mit einer Bodenabdeckung mit einer Stärke von insgesamt ca. 50 cm
versehen werden. Möglicherweise kontaminiertes Wasser soll erfasst und gereinigt werden. Dazu ist zur Beweissicherung ein un-
befristetes Mess- und Überwachungsprogramm vorgesehen. 

Zu der Eingabe wurden zahlreiche Stellungnahmen des Ministeriums des Innern und für Sport, des Ministeriums für Umwelt und
Forsten und insbesondere der früher zuständigen Bezirksregierung Trier eingeholt. Der Petent wurde darüber stets unterrichtet.
Ihm wurde wie üblich Gelegenheit gegeben, dazu jeweils Stellung zu nehmen. Insgesamt ergab sich, dass es nicht beanstandet wer-
den kann, wenn die Landesregierung an dem von ihr beschlossenen Konzept zur Sanierung der Rüstungsaltlast in Hallschlag fest-
hält. Begründete Zweifel an der rechtlichen Zulässigkeit des beschlossenen Konzeptes ergaben sich ebenso wenig wie Hinweise
darauf, dass verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit der notwendigen Sanierung nicht beachtet oder in einem für die Ent-
scheidung erheblichen Maße falsch bewertet wurden. Auch wurden keine neuen Tatsachen vorgebracht, die eine Änderung des
beschlossenen Konzeptes notwendig machen würden. Auch der unkontrollierte Abfluss von Wasser im Herbst 1998 machte eine
Änderung des Konzeptes nicht erforderlich, da er im Zusammenhang mit den zu diesem Zeitpunkt im Bau befindlichen Dränagen
zu sehen war. Ebenso wenig konnte festgestellt werden, dass sich die Kosten für eine vollständige Räumung und Reinigung des
Bodens inzwischen in einer Weise verringert haben, die eine erneute Gesamtabschätzung des Konzeptes erforderlich machen
würde. 

Verschiedene Aspekte der Sanierung der Rüstungsaltlast Hallschlag waren während des Petitionsverfahrens auch Gegenstand
Kleiner Anfragen an die Landesregierung. Parallel dazu wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft Trier ein umfangreiches
Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfes der Gewässer- und Bodenverunreinigung, des unerlaubten Umganges mit gefähr-
lichen Abfällen sowie der schweren Gefährdung durch Freisetzung von Giften durchgeführt. Dieses Verfahren wurde eingestellt. 

Bei der Bearbeitung dieser Eingabe war der Bürgerbeauftragte aufgrund der fachlich teilweise außerordentlich schwierigen Fragen in
besonderem Maße auf die Mithilfe der zuständigen Dienststellen angewiesen. Vom Bürgerbeauftragten wurde dabei besonders
Wert auf die Klärung jeder einzelnen Frage gelegt, sodass wiederholt Rückfragen notwendig waren. Der Bürgerbeauftragte be-
dankt sich bei den genannten Dienststellen, insbesondere bei der früheren Bezirksregierung Trier und ihrem Kommissarischen
Präsidenten Heinrich Studentkowski für die reibungslose und vorbildliche Zusammenarbeit. 

8.4 Katasterwesen

Bei den von der Anzahl her im Vergleich zum Vorjahr annähernd gleich gebliebenen Eingaben in diesem Bereich ging es um Ver-
messungen zur Festlegung von Grundstücksgrenzen, Kostenrechnungen und Verkehrswertfeststellungen.
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Ein Petent beklagte z. B., dass ein Vermessungsingenieur nach zehn Jahren die Vermessungssache noch immer nicht dem Kataster-
amt vorgelegt hatte. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall handelte. Im Rahmen des Petitionsver-
fahrens wurden die Messergebnisse vorgelegt, was zu einer Rücknahme des Widerspruchs durch den Petenten führte, sodass die
Eingabe einvernehmlich abgeschlossen werden konnte.

Im Rahmen eines weiteren Petitionsverfahrens wurde wegen der fehlerhaften Berechnung einer Grundstücksfläche Schadenser-
satz an die Petentin geleistet, da sie deswegen u. a. einen zu hohen Kaufpreis gezahlt hatte.

Weitere Einzelheiten zu dieser Eingabe sind diesem Bericht im 4. Teil, Einzelbeispiele, Nr. 22, zu entnehmen. 

8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser

Gegenstand von Eingaben im Bereich dieses Sachgebietes waren u. a. der Weiterbetrieb einer Turbine und Schäden an Uferbefesti-
gungen mit unklarer Ursache, durch die negative Auswirkungen auf eine Wasserkraftanlage befürchtet wurden.

Weitere Eingaben bezogen sich auf Hochwasserschutzmaßnahmen, die insbesondere nach den Hochwasserereignissen der letzten
Jahren für betroffene Anwohnerinnen und Anwohner von hohem Stellenwert sind. Dabei konnte nicht immer geholfen werden,
vor allem wegen der hohen Kosten, die regelmäßig nur dann übernommen werden können, wenn die Maßnahme zum Schutz
der Allgemeinheit notwendig ist.

Auch geringe Hilfestellungen in diesem Zusammenhang sind leider nicht immer zügig zu realisieren, wie z. B. die Anbringung
einer Pegellatte, um möglichst frühzeitig den kritischen Hochwasserpunkt feststellen zu können.

8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung

Ein deutlicher Rückgang der Zahl der Eingaben war im Berichtszeitraum 1999 im Bereich Frisch- und Abwasserversorgung zu
verzeichnen.

Gegenstand der Eingaben war insbesondere der Anschluss von Höfen, Restaurants und Campingplätzen, die im Außenbereich
liegen. Dieser wird zur Trinkwasserversorgung beispielsweise dann notwendig, wenn die örtlichen Quellen nicht die vorge-
schriebene Trinkwasserqualität aufweisen. Dabei war immer zu berücksichtigen, dass in diesen Fällen Gäste und somit unbetei-
ligte Dritte zu schützen sind.

Im Bereich der Abwasserentsorgung wird ein Anschluss an die öffentliche Abwasserentsorgung beispielsweise dann notwendig,
wenn vorhandene dezentrale Anlagen nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Hierdurch entstehen den betroffenen
Bürgerinnen und Bürgern meist hohe Kosten, wobei jedoch durchaus auch zu berücksichtigen ist, dass durch Nutzung der alten
Abwassergruben in der Vergangenheit häufig Kosten erspart wurden. 

8.7 und 8.8 Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz, Schornsteinfeger

Ein leichter Anstieg von Eingaben war im Sachgebiet Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen zu verzeichnen, während die
Zahl der Eingaben im Bereich Gewerbeaufsicht unverändert blieb.

Der Schwerpunkt der Eingaben zum Immissionsschutz lag im Bereich Lärmbelästigungen. Viele Bürgerinnen und Bürger sind
nach wie vor nicht bereit, die hieraus resultierenden Belastungen ohne weiteres hinzunehmen. 

Auch 1999 gab es wieder Beschwerden im Bereich Schornsteinfegerwesen, der im 3. Teil dieses Berichtes ausführlicher behandelt
wird. 

8.9 Abfallwirtschaft

Leicht rückgängig war die Zahl der Eingaben im Sachgebiet Abfallwirtschaft.

Erneut richteten sich Eingaben gegen den Anschluss von Wochenendgebieten an die öffentliche Abfallentsorgung. Ihnen konnte
nicht entsprochen werden, weil auch die dort anfallenden Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden müssen. 

In einigen Fällen wurde gewünscht, Gebühren nur nach der tatsächlichen Nutzung der Entsorgung (z. B. Gewicht) zu erheben.
Zu bedenken ist hierbei jedoch, dass es letztlich nicht möglich ist zu überwachen, ob die Abfälle dann tatsächlich geordnet ent-
sorgt werden und nicht, um Gebühren zu sparen, beispielsweise im Abfallgefäß von Nachbarn oder im Wald abgeladen werden.
Das nutzungsunabhängige pauschale Abrechnungssystem wirkt anders als die Gebührenberechnung nach der tatsächlichen Nut-
zung somit einer „wilden“ Entsorgung der Abfälle eher entgegen. 
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9 – Bauordnungs- und Bauplanungsrecht

9.1 bis 9.3 Bauleitpläne, Regionalplanung, Baugenehmigungsverfahren, Abrissverfügungen

Die Eingaben zu Baugenehmigungsverfahren haben im Vergleich zum Vorjahr nochmals abgenommen. Dies könnte auch im Zu-
sammenhang mit der 1999 in Kraft getretenen Neufassung der Landesbauordnung stehen.

Früher war die oftmals lange Dauer eines Genehmigungsverfahrens Anlass für eine Petition. Nach den Neuregelungen können
viele Bauwerke ohne vorherige Genehmigung errichtet werden. Nunmehr wird in Eingaben eher beklagt, das ein Antrag auf bau-
aufsichtsrechtliches Tätigwerden gegenüber einer baulichen Anlage des Nachbarn zu langsam bearbeitet wird.

Hiervon unabhängig sind die Petitionen zu sehen, die die Frage der grundsätzlichen Bebaubarkeit eines im Außenbereich gelege-
nen Grundstückes mit einem nicht privilegierten Bauvorhaben, etwa mit einem zu reinen Wohnzwecken genutzten Gebäude
ohne Verbindung zu einem landwirtschaftlichen Betrieb, zum Gegenstand haben. 

Im Außenbereich ist ein Vorhaben beispielsweise privilegiert, wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und
nur einen untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. Weiterhin auch, wenn es einem Betrieb der gartenbaulichen Er-
zeugung dient. Solche privilegierten Vorhaben sind im Außenbereich außerdem nur dann zulässig, wenn öffentliche Belange,
z. B. der Landschaftspflege wegen der Zersiedelung der Landschaft, nicht entgegenstehen und ein Mindestmaß an Zugänglichkeit
für das Grundstück gegeben ist.

Oftmals ist die Abgrenzung von Innen- bzw. Außenbereich nicht einfach und für die Bürgerinnen und den Bürger nur schwer
nachvollziehbar. Vereinzelt besteht aber die Möglichkeit einer Klärung außerhalb eines Bebauungsplanverfahrens, in dem die Ge-
meinde z. B. eine so genannte Klarstellungs- und Abrundungssatzung erlässt. Hierfür müssen die Regelungen der Satzung aller-
dings mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung in Einklang stehen.

Eine Petition dazu beschäftigte den Bürgerbeauftragten besonders intensiv. Hier war die Frage zu klären, ob in einem Land-
schaftsschutzgebiet (Außenbereichslage) ein massives, ungefähr 22 qm großes festes Bienenhaus für ca. 24 Bienenvölker zulässig
ist. Der Petent brachte dabei einen weiteren gesetzlichen Tatbestand ins Spiel, wonach ein Vorhaben privilegiert ist, wenn es we-
gen seiner besonderen Anforderungen oder wegen seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung oder wegen seiner besonderen
Zweckbestimmung nur im Außenbereich ausgeführt werden kann.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gehört die Bienenhaltung zwar grundsätzlich in den Außenbereich.
Hieraus ist aber nicht zu schlussfolgern, dass jedes Bauvorhaben, welches für die Bienenhaltung zweckmäßig ist, damit im Außen-
bereich privilegiert ist. Vielmehr muss die Bienenhaltung gerade dieses Bauvorhaben nach Art und Umfang erfordern. Dies wurde
von einer unteren Bauaufsichtsbehörde verneint. Zusätzlich machte sie geltend, dass Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege dem geplanten massiven Bienenhaus entgegenstehen und dieses somit nicht genehmigungsfähig ist. Diese Entschei-
dung wurde nach Prüfung des Sachverhalts von dem Ministerium der Finanzen nicht als fehlerhaft bewertet. 

9.4 bis 9.8 Denkmalpflege, Dorferneuerung, Umlegungsverfahren, Straßenbauplanung,
Grunderwerb für Straßenbau, Straßenunterhaltung

Der Anstieg der Eingaben im Bereich der Denkmalpflege hängt insbesondere mit den mehrfach eingegangenen Beschwerden über
die Verweigerung steuerlicher Bescheinigungen für Investitionen in Kulturdenkmäler zusammen. Eine eingehendere Behandlung
der Thematik erfolgt im 3. Teil dieses Berichtes unter der Überschrift „Erteilung steuerlicher Bescheinigungen im Bereich der
Denkmalpflege“. 

3. Teil – Besondere Themen

Die Arbeitsweise des Bürgerbeauftragten

Der Bürgerbeauftragte hat die Aufgabe, im Rahmen des parlamentarischen Kontrollrechts des Landtags die Stellung der Bürgerin
und des Bürgers im Verkehr mit den Behörden zu stärken, so heißt es in § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauf-
tragten des Landes Rheinland-Pfalz. Nach § 5 Abs. 1 dieses Gesetzes hat er dazu der sachlich zuständigen Stelle Gelegenheit zur
Regelung einer Angelegenheit zu geben und auf eine einvernehmliche Erledigung hinzuwirken.

Bei Eingaben geht es stets um Schwierigkeiten zwischen Bürgerinnen und Bürgern einerseits und einer Behörde andererseits. Da-
bei handelt es sich sowohl um Auseinandersetzungen, die ausschließlich in der Sache begründet sind, als auch um solche, die auf
gestörten Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern einerseits und einer Behörde, ihrer Leitung, ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern andererseits beruhen. Den meisten Eingaben aber liegen Schwierigkeiten zugrunde, bei denen sowohl die
Sachebene als auch die Beziehungsebene eine Rolle spielen.
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Vor diesem rechtlichen und tatsächlichen Hintergrund besteht die Aufgabe des Bürgerbeauftragten auch darin, den Beteiligten die
Position der jeweils anderen Seite zu erklären und zwischen ihnen zu vermitteln. 

Wird der Bürgerbeauftragte mit einem Konflikt befasst, informiert er zunächst die zuständige Behörde über das Anliegen und bittet
um Überprüfung mit dem Ziel einer einvernehmlichen Erledigung. Er versucht, entstandene Missverständnisse zu klären, weist
gelegentlich auch darauf hin, dass bisher das Anliegen möglicherweise falsch verstanden wurde, ein bestimmter Sachverhalt ungenau
oder unrichtig festgestellt oder bewertet wurde. Er begründet, warum eine bestimmte Aussage der Bürgerin oder des Bürgers 
anders gemeint war, als sie verstanden wurde, und erläutert, dass und warum nach seiner Auffassung auch unter rechtlichen
Gesichtspunkten eine Entscheidung im Sinne der Bürgerin oder des Bürgers möglich sein könnte. Er zeigt auch Wege auf, wie
der Bürgerin oder dem Bürger wenigstens teilweise entgegengekommen werden kann. 

Die betroffene Bürgerin oder der betroffene Bürger muss vielfach vom Bürgerbeauftragten veranlasst werden, das Anliegen und
das angestrebte Ziel genauer zu beschreiben. Der Bürgerbeauftragte weist auf widersprüchliche und missverständliche Formulie-
rungen hin und bittet, diese gegenüber der zuständigen Behörde klarzustellen. Er fragt die betroffene Bürgerin oder den betrof-
fenen Bürger nach Tatsachen und Umständen, die eher eine Entscheidung in ihrem oder seinem Sinne ermöglichen. Er bittet, bis-
her nicht beigebrachte Unterlagen vorzulegen und den bestehenden Mitwirkungspflichten nachzukommen und er versucht, Ver-
ständnis für das Vorgehen der Behörde zu wecken und die rechtlichen Zusammenhänge und Regelungen sowie deren Sinn und
Zweck zu erläutern. Soweit die Schwierigkeiten weitgehend auf der Beziehungsebene angesiedelt sind oder sich inzwischen dort-
hin verlagert haben, empfiehlt der Bürgerbeauftragte der betroffenen Bürgerin oder dem betroffenen Bürger, sich nicht von persön-
lichen Dingen leiten zu lassen. Er bittet, von beleidigenden Äußerungen und Beschimpfungen abzusehen, um auf diese Weise zu
dem zugrunde liegenden sachbezogenen Konflikt zurückzukehren und diesen lösen zu können. 

Einem einvernehmlichen Abschluss einer Beschwerde steht gelegentlich aber auch entgegen, dass die Aufgabenstellung, die Mög-
lichkeiten und die Vorgehensweise des Bürgerbeauftragten sowohl auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger als auch auf Seiten der
Behörden verkannt werden. 

Immer wieder vertreten Bürgerinnen und Bürger die Auffassung, der Bürgerbeauftragte könnte auch gerichtliche Entscheidungen
korrigieren und nach ihrer Auffassung die einzig mögliche gerechte Lösung herbeiführen.

Nach dem Grundgesetz sind Richter unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, Artikel 97 Abs. 1 des Grundgesetzes. Sie unter-
liegen nicht dem parlamentarischen Kontrollrecht des Landtags Rheinland-Pfalz. Im Rahmen des parlamentarischen Kontroll-
rechts des Landtags kann auch der Bürgerbeauftragte nur gegenüber Behörden tätig werden. Ebenso wenig wie der Petitionsaus-
schuss und der Landtag kann und darf er keinen Einfluss auf gerichtliche Verfahren nehmen oder gerichtliche Entscheidungen
überprüfen. 

Erstaunlich viele Bürgerinnen und Bürger meinen, der Bürgerbeauftragte stehe über dem Recht und den Gesetzen, er könne un-
abhängig von Recht und Gesetz ihren Fall in ihrem Sinne entscheiden und lösen. Sie beklagen beispielsweise, der Bürgerbeauf-
tragte wiederhole lediglich die ihnen bereits bekannten rechtlichen Ausführungen der zuständigen Behörde, die jedoch nicht maß-
gebend sein könnten. 

Wie bereits festgestellt, wird der Bürgerbeauftragte im Rahmen des parlamentarischen Kontrollrechts des Landtags tätig. Der Land-
tag und damit auch dessen Petitionsausschuss sind als gesetzgebende Gewalt an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. Dies
bedeutet, dass auch der Landtag und sein Petitionsausschuss die von ihm oder anderen Parlamenten im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung beschlossenen Gesetze zu beachten haben. Weder der Landtag noch der Bundestag, noch irgendein anderes
Parlament kann geltende rechtliche Regelungen und gesetzliche Bestimmungen außer Kraft setzen oder für unbeachtlich erklären,
um einen Einzelfall im Sinne einer Bürgerin oder eines Bürgers zu lösen. Dies gilt erst recht für den Bürgerbeauftragten.

Als Gesetzgeber kann der Landtag die von ihm beschlossenen geltenden Gesetze allerdings jederzeit ändern. Anlass für eine Gesetzes-
änderung kann auch die Anregung oder Beschwerde von Bürgerinnen und Bürgern sein. Eingaben, die sich auf eine Änderung be-
stehender Gesetze des Landes Rheinland-Pfalz beziehen, sind nach der Geschäftsordnung des Landtags unmittelbar vom Petitions-
ausschuss zu bearbeiten. Derartige so genannte Legislativeingaben sind vom Bürgerbeauftragten dem Petitionsausschuss zuzuleiten. 

Viele Bürgerinnen und Bürger sind auch der Auffassung, der Bürgerbeauftragte könne eine Behörde anweisen, das ihr vom Gesetz
eingeräumte Ermessen in einer bestimmten Weise auszuüben. Auch dies ist weder dem Landtag noch dem Petitionsausschuss oder
dem Bürgerbeauftragten möglich. Eine derartige Weisung im Einzelfall verstößt gegen die im Grundgesetz niedergelegte Gewal-
tenteilung, nach der es ausschließlich Aufgabe der vollziehenden Gewalt in Form der Verwaltungen und Behörden ist, bestehende
Gesetze auszuführen. Der Landtag, der Petitionsausschuss und der Bürgerbeauftragte würden gegen geltendes Recht verstoßen,
wenn sie ihre Ermessensentscheidung anstelle der Entscheidung der Behörde setzen würden, der in einem Gesetz ein bestimmtes
Ermessen eingeräumt wurde. 

Im Ergebnis setzt deshalb der einvernehmliche Abschluss einer Eingabe voraus, dass es dem Bürgerbeauftragten gelingt, der zu-
ständigen Behörde neue Tatsachen oder eine Auslegung der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen nahe zu bringen, die eine
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Lösung im Sinne der Bürgerin oder des Bürgers ermöglichen. Insbesondere bei der Feststellung neuer Tatsachen ist er auf die Mit-
hilfe der betroffenen Bürgerin oder des betroffenen Bürgers angewiesen. Deswegen drängt der Bürgerbeauftragte Bürgerinnen und
Bürger, oft zu deren Leidwesen, immer wieder, weitere Unterlagen und Nachweise vorzulegen. 

Auf Seiten der Verwaltung werden die Aufgabenstellung, die Möglichkeiten und die Vorgehensweise des Bürgerbeauftragten viel-
fach ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Kontrolle gesehen. Teilweise wird der Bürgerbeauftragte eher als „Gegner“ der
Verwaltung betrachtet, der mit unangemessenem Nachdruck und gelegentlich „am Rande bestehender gesetzlicher Bestimmungen“
darauf hinarbeite, dass dem Anliegen einer Bürgerin oder eines Bürgers entsprochen wird. 

Der gesetzliche Auftrag des Bürgerbeauftragten und die daraus hergeleiteten Mitwirkungspflichten der Behörden ergeben sich
letztlich aus der Kontrollfunktion, die dem Landtag nach der Landesverfassung gegenüber den Behörden zukommt. Allerdings
versteht sich der Bürgerbeauftragte nicht als „Kontrolleur“ der Verwaltung. Vielmehr geht es dem Bürgerbeauftragten aus-
schließlich darum, die zuständige Behörde davon zu überzeugen, dass eine Entscheidung im Sinne der Bürgerin oder des Bürgers
möglich ist; er setzt dabei auf Kooperation und Sachorientierung. Dies geschieht gelegentlich selbstverständlich auch mit größerem
Nachdruck. Allerdings bleibt die Behörde oder das jeweils zuständige Ressort der Landesregierung immer Herr der Entscheidung.
Der Bürgerbeauftragte ist nicht dazu da, von sich aus anstelle der zuständigen Behörde in der Sache zu entscheiden. Der Ausgang
jedes Petitionsverfahrens hängt davon ab, ob es der zuständigen Behörde oder dem Bürgerbeauftragten gelingt, die jeweils ande-
re Seite zu überzeugen. Können Bürgerbeauftragter und Petitionsausschuss die Behörde nicht überzeugen, bleibt es bei deren Ent-
scheidung. Der betroffenen Bürgerin oder dem betroffenen Bürger bleibt dann nur der Weg zum Gericht, sofern dies noch mög-
lich ist; denn Gerichte können, anders als der Bürgerbeauftragte, in der Sache selbst entscheiden. 

Der Bürgerbeauftragte hat zwar die Aufgabe, die Stellung der Bürgerin oder des Bürgers im Verkehr mit den Behörden zu stärken
und auf eine einvernehmliche Erledigung einer Eingabe hinzuwirken. Dies bedeutet aber nicht, dass der Bürgerbeauftragte ein-
seitig die Interessen einer Bürgerin oder eines Bürgers wahrzunehmen hat. Vielmehr betrachtet sich der Bürgerbeauftragte als Ver-
mittler zwischen der Behörde und der Bürgerin und dem Bürger. Die eigentliche Aufgabe des Bürgerbeauftragten besteht darin,
den Konflikt in der Sache zu lösen oder vorhandene Beziehungsprobleme auszuräumen. Dabei ist er natürlich entsprechend
seinem gesetzlichen Auftrag vorrangig darum bemüht, dass dem Anliegen der Petentin oder des Petenten entsprochen wird. Um
dieses Ziel zu erreichen, ist er von Anfang an bemüht, der Beschwerde führenden Bürgerin oder dem Beschwerde führenden Bürger
die Bedingungen, unter denen die Verwaltung zu handeln und zu entscheiden hat, zu erklären und verständlich zu machen. So
wird eine große Zahl von Eingaben auch deswegen einvernehmlich abgeschlossen, weil es dem Bürgerbeauftragten gelungen ist,
die Bürgerin oder den Bürger zu veranlassen, den Mitwirkungs- und Auskunftspflichten etwa gegenüber dem Finanzamt oder
dem Sozialamt nachzukommen. 

Wird eine Eingabe nicht einvernehmlich abgeschlossen, wird dies der Bürgerin oder dem Bürger nicht lediglich mitgeteilt. Viel-
mehr wird stets und teilweise auch in mehreren Schreiben oder Telefonanrufen versucht, deutlich zu machen, weswegen dem An-
liegen nicht entsprochen werden konnte und es bei der Entscheidung der Behörde bleiben musste. Der Bürgerbeauftragte begnügt
sich nicht damit, dass unter Einschaltung des Petitionsausschusses ein ihm vorgetragener Konflikt lediglich verfahrensmäßig ab-
geschlossen wird. Vielmehr geht es ihm stets darum, der von der negativen Entscheidung betroffenen Bürgerin oder dem betroffe-
nen Bürger die maßgeblichen Gründe plausibel darzulegen, sodass sie oder er die Entscheidung akzeptieren oder doch wenigstens
mit ihr leben kann. Deswegen geht das Bemühen des Bürgerbeauftragten auch dahin, allen Petentinnen und Petenten die Gewiss-
heit zu vermitteln, dass ihr Anliegen ernst genommen wird und alles getan wurde, um diesem zu entsprechen. 

In der Öffentlichkeit wird gelegentlich der Eindruck verbreitet, jede an den Bürgerbeauftragten gerichtete Eingabe weise auf ein
Fehlverhalten der betreffenden Behörde hin. Dies ist nicht richtig. Vielmehr ergibt sich aus einer Eingabe lediglich, dass eine
Bürgerin oder ein Bürger mit einer Entscheidung oder Vorgehensweise einer Behörde nicht einverstanden ist. Die Gründe dafür
können sowohl auf der Seite der Bürgerin oder des Bürgers als auch auf der Seite der Behörde liegen. Nicht einmal aus positiv ab-
geschlossenen Eingaben kann abgeleitet werden, dass die Verwaltung zuvor fehlerhaft gehandelt hat. Vielfach ergeben sich näm-
lich erst im Laufe des Petitionsverfahrens bisher nicht bekannte Gesichtspunkte, die eine einvernehmliche Erledigung ermög-
lichen. 

Großes Unverständnis bei den zuständigen Behörden löst es ab und zu aus, dass der Bürgerbeauftragte nahezu jeder an ihn ge-
richteten Eingabe nachgeht. Das gilt insbesondere dann, wenn es sich allgemein betrachtet um eine in der Sache eher „unbe-
deutende“ Angelegenheit handelt, die lediglich subjektiv aus der Sicht der Bürgerin und des Bürgers als besonders schwer wiegend
bewertet wird. 

Dazu ist festzustellen, dass der Bürgerbeauftragte nach den für ihn geltenden gesetzlichen Vorschriften gehalten ist, jeder Be-
schwerde nachzugehen. Anders als bei entsprechenden Rechtsmittelverfahren (Widerspruch, Klage usw.) kann der Bürgerbeauf-
tragte die Bearbeitung einer Eingabe auch nicht ablehnen, weil die Petentin oder der Petent nicht selbst betroffen ist. Auch im
Sinne eines einträglichen Zusammenlebens ist es zudem geboten, einer Beschwerde, auch wenn sie gegen eine lediglich subjektiv
als Unrecht empfundene Entscheidung gerichtet ist, ebenso ernsthaft und nachdrücklich nachzugehen, wie einer Beschwerde, bei
der es objektiv um eine schwer wiegende Angelegenheit geht. 
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Ablauf des Petitionsverfahrens

Bürgerinnen und Bürger wenden sich in der Regel mit ihren Anliegen schriftlich oder anlässlich der Sprechtage mündlich an den
Bürgerbeauftragten. Soweit sie ihre Eingabe an den Landtag oder den Petitionsausschuss richten, wird sie von dort dem Bürger-
beauftragten zugeleitet, § 1 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz.

Gelegentlich werden dem Bürgerbeauftragten auch Eingaben vom Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags oder von einem
Petitionsausschuss eines anderen Landesparlaments zugeleitet, wenn dort dessen Zuständigkeit festgestellt wird.

Nach Zugang der Eingabe prüft der Bürgerbeauftragte zunächst deren Zulässigkeit.

Wenn die Zulässigkeit der Eingabe festgestellt ist, hat der Bürgerbeauftragte der sachlich zuständigen Stelle Gelegenheit zur Rege-
lung der Angelegenheit zu geben und auf eine einvernehmliche Erledigung hinzuwirken. Im Zuge des weiteren Verfahrens haben
die zuständigen Stellen eine Mitwirkungspflicht. So haben sie dem Bürgerbeauftragten innerhalb angemessener Frist über die von
ihnen veranlassten Maßnahmen, den Fortgang oder das Ergebnis ihrer Überprüfung zu berichten. Die Landesregierung, alle
Behörden des Landes sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes
unterliegen, haben dem Bürgerbeauftragten bei der Durchführung der erforderlichen Erhebungen Amtshilfe zu leisten, § 5 Abs. 2
und § 6 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz.

Ergibt sich nach der Auswertung der ersten Stellungnahme der zuständigen Behörde weiterer Klärungsbedarf, werden die Er-
mittlungen weiter geführt. Zum Zwecke weiterer Aufklärung wird die zunächst eingeschaltete Stelle, unter Umständen aber auch
eine andere, zum Beispiel die Aufsichtsbehörde oder eine weitere an dem Verfahren beteiligte Behörde, um ergänzende Stellung-
nahme gebeten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich hinsichtlich des Sachverhaltes oder der Rechtsanwendung weitere
Fragen ergeben. In diesem Zusammenhang wird auch angefragt, ob nicht doch eine Möglichkeit besteht, ein vom Gesetz einge-
räumtes Ermessen oder eine Beurteilung in einem anderen, für den Petenten oder die Petentin günstigeren Sinne anzuwenden. 

Ergeben die abschließenden Ermittlungen, dass dem jeweiligen Anliegen entsprochen werden konnte, wird dies der Petentin bzw.
dem Petenten mitgeteilt. Zeigt sich, dass diese mit der erzielten Regelung einverstanden oder zufrieden sind, wird der Petitions-
ausschuss über die einvernehmliche Regelung der Eingabe unterrichtet.

Ergeben die Ermittlungen, dass dem jeweiligen Anliegen nicht entsprochen werden kann, werden die betreffenden Bürgerinnen
und Bürger hierüber ebenfalls unterrichtet, wobei die maßgeblichen Gründe im Einzelnen dargelegt werden. Dies gibt den Be-
troffenen die Möglichkeit, hierzu Stellung zu nehmen, wovon insbesondere dann Gebrauch gemacht wird, wenn aus Sicht der
Bürgerinnen und Bürger der Sachverhalt nicht zutreffend oder vollständig gewürdigt worden ist. Nicht selten werden auch weitere
Gesichtspunkte vorgetragen, die bisher noch nicht Gegenstand des Verfahrens waren. Ist aus Sicht des Bürgerbeauftragten der
weitere Vortrag für die Entscheidung von Bedeutung, wird die zuständige Stelle erneut um Stellungnahme gebeten. Führt dies
dann doch noch zu einer einvernehmlichen Regelung, wird wie vorstehend beschrieben weiter verfahren. 

Ergeben die abschließenden Ermittlungen jedoch, dass dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, wird der Sachverhalt allen
Mitgliedern des Petitionsausschusses vorgelegt. Ein Mitglied des Petitionsausschusses erhält als Berichterstatterin bzw. Berichter-
statter den gesamten Vorgang, sodass eine umfassende Meinungsbildung möglich ist. In der Sitzung des Petitionsausschusses wird
von der Berichterstatterin bzw. dem Berichterstatter der Sachverhalt vorgetragen, oft nach zusätzlichen eigenen Ermittlungen.
Der Ausschuss berät sodann unter Beteiligung des Bürgerbeauftragten den Vorgang und trifft eine abschließende Entscheidung. 

Stellt der Petitionsausschuss fest, dass dem Anliegen nicht entsprochen werden kann, wird die Eingabe als nicht einvernehmlich
erledigt abgeschlossen. Hierbei ist auch ein teilweise einvernehmlich erledigter Abschluss möglich, wenn dem Anliegen teilweise
entsprochen werden konnte.

Sieht der Petitionsausschuss weiteren Ermittlungsbedarf, kann er entweder den Bürgerbeauftragten oder einzelne Abgeordnete
beauftragen, weitere Ermittlungen anzustellen. Nach Abschluss dieser Ermittlungen befasst sich der Petitionsausschuss in einer
seiner nächsten Sitzungen erneut mit der Angelegenheit. 

Der Petitionsausschuss kann auch, wenn er dies für geboten erachtet, die Eingabe der Landesregierung zur Berücksichtigung, zur
Erwägung, zur Kenntnisnahme oder als Material überweisen, § 105 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Mit dem Beschluss des Petitionsausschusses ist das Verfahren jedoch noch nicht abgeschlossen. Jede Abgeordnete und jeder Ab-
geordnete des Landtags kann nämlich innerhalb von sieben Werktagen nach Verteilung einer so genannten Sammelübersicht über
die vom Petitionsausschuss getroffenen Entscheidungen beantragen, dessen Beschluss aufzuheben. Über diesen Antrag entschei-
det sodann der Landtag, § 106 der Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz.

Nach Ablauf dieser Frist teilt der Bürgerbeauftragte der Bürgerin oder dem Bürger schriftlich mit, welche Erledigung die Ange-
legenheit gefunden hat, § 5 Abs. 5 des Landesgesetzes über den Bürgerbeauftragten von Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 106
Abs. 3 Geschäftsordnung des Landtags Rheinland-Pfalz.
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Aus der Schilderung des Verfahrens wird deutlich, dass die Verfahrensdauer ganz wesentlich davon abhängt, wie zügig dem Bür-
gerbeauftragten die angeforderten Stellungnahmen zugehen. Die organisatorischen Abläufe im Büro des Bürgerbeauftragten sind
dabei allerdings so gestaltet, dass Posteingänge in aller Regel zeitnah bearbeitet werden. 

Verkürzung der Dauer von Widerspruchsverfahren

Fälle für die im Einzelfall zu lange Dauer von Widerspruchsverfahren mussten leider auch wieder im Jahre 1999 festgestellt wer-
den. So erfolgte z. B. auf den Widerspruch gegen die Ablehnung einer positiven Bauvoranfrage im Juli 1997 im Dezember 1998
die Erklärung seitens der Bauaufsichtsbehörde, dass dem Widerspruch nicht abgeholfen werden könne. Der zurückweisende
Widerspruchsbescheid erging allerdings erst Anfang Januar 2000.

Im Hinblick auf die in den letzten Jahren wiederholt durch den Bürgerbeauftragten getroffenen Feststellungen gab es unter-
schiedliche Auffassungen dazu, ab welchem Zeitpunkt die Dauer eines Widerspruchsverfahrens berechnet werden soll, bei denen
Ausgangsbehörde eine Gemeinde- oder Verbandsgemeindeverwaltung ist.

Anlässlich einer Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes des Landkreistages Rheinland-Pfalz wurde dargelegt, dass die Dauer
des Widerspruchsverfahrens erst ab dem Eingang des Widerspruches bei der Kreisverwaltung bzw. dem Kreisrechtsausschuss berück-
sichtigt werden sollte, zumal die Widerspruchsbehörde keinen Einfluss darauf hat, wie lange die Ausgangsbehörde benötigt, um
ihre Entscheidung nochmals zu überprüfen und den Widerspruch vorzulegen. 

Zum Thema Widerspruchsverfahren war das Büro des Bürgerbeauftragten auf einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Rechts-
ämter vertreten. Im Rahmen des Diskussionspunktes „Verschiedene Aspekte des Widerspruchsverfahrens“ erfolgte ein reger
Meinungsaustausch.

Als Ausgangspunkt, dem sich der Bürgerbeauftragte uneingeschränkt anschließen kann, wurde von allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern übereinstimmend festgestellt, dass an der Einrichtung der Rechtsausschüsse festgehalten werden sollte. Insbesondere
die mündliche Erörterung vor dem Rechtsausschuss stelle ein bürgerfreundliches Verfahren dar. Bürgerinnen und Bürger fühlten
sich dort häufig erstmals ernst genommen. Ein ähnlicher Befriedungseffekt könne im schriftlichen Verfahren nicht erreicht werden. 

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden einige Anregungen vorgeschlagen, die vielleicht zur Verkürzung der Ver-
fahrensdauer beitragen könnten; so wurde z. B. diskutiert, ob eine verstärkte und frühzeitigere Einbindung von Juristinnen oder
Juristen in die Ausgangsentscheidung der Fachämter vielleicht zu einer Abnahme der Widersprüche führen könne oder ob ein
weitgehender Verzicht auf die Begründung des Widerspruchsbescheides ein effektives Mittel zur Verkürzung des Verfahrens sein
könnte. Einerseits könne es dabei allerdings zu Problemen mit § 39 des Verwaltungsverfahrensgesetzes kommen. Andererseits
seien Widerspruchsbescheide von den Verwaltungsgerichten u. a. auch mit der Begründung aufgehoben worden, dass nicht alle
Rechtsfragen geprüft worden seien. Schließlich müsse oftmals die Ermessensausübung nachgeholt und entsprechend dargestellt
werden. 

Alles in allem jedoch seien die Verwaltungsgerichte aber mit der Aufbereitung der Rechtsfragen im Widerspruchsbescheid zu-
frieden.

Da der Bürgerbeauftragte bereits mehrfach im Falle der Beteiligung so genannter sozial erfahrener Personen von Verzögerungen
erfahren hatte, wurde auch dieser Sachverhalt angesprochen und einige Eingaben im Sozialwesen zu diesem Aspekt näher unter-
sucht.

Das erste Beispiel zeigt, dass die alsbaldige Entscheidung über einen Widerspruch nicht nur im Interesse der Bürgerinnen und Bür-
ger, sondern auch der betroffenen Verwaltung liegen kann.

Im Zusammenhang mit der Bewilligung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen nach § 68 Bundessozialhilfegesetz für seine Ehe-
frau hatte ein Petent Widerspruch u. a. gegen die Forderung eines Aufwendungsersatzes eingelegt. Die Kreisverwaltung hat dann
binnen drei Monaten – nach erneuter Prüfung – den Widerspruch dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung zur Ent-
scheidung vorgelegt.

Aufgrund der dort gegebenen Personalsituation erfolgte eine Entscheidung erst 31 Monate später. Der Präsident des Landesamtes
hat dem Bürgerbeauftragten gegenüber versichert, dass die Personalausstattung zwischenzeitlich so verbessert wurde, dass zukünf-
tig unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeiten vermieden werden können.

Für das Land als überörtlichen Träger der Sozialhilfe und den zuständigen örtlichen Träger (letzterer wegen seiner Beteiligung an
den Kosten des überörtlichen Trägers) ist dadurch ein Nachteil entstanden, dass während des Widerspruchs- und des sich anschlie-
ßenden Klageverfahrens über einen Zeitraum von 46 Monaten weder Aufwendungsersatz noch Unterhalt durch den Ehemann
gezahlt wurde.

42



Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode Drucksache 13/5611

Eine Petentin – Mutter von sechs Kindern im Alter bis zu zehn Jahren – beschwerte sich darüber, dass die von ihr im Zusam-
menhang mit der Schwangerschaft und der Geburt (3. November 1998) ihres 6. Kindes mit Antrag vom 20. April 1998 begehr-
ten einmaligen Hilfen durch eine Verbandsgemeindeverwaltung mit Bescheid vom 22. Mai 1998 abgelehnt wurden. Auf ihren
Widerspruch vom 3. Juni 1998 hat das Sozialamt zunächst bei der Kreisverwaltung eine Stellungnahme zu verschiedenen Rechts-
fragen eingeholt und dann die Verfahrensakte am 26. Oktober 1998 an die Kreisverwaltung mit der Bitte um Entscheidung durch
den Kreisrechtsausschuss übersandt.

Hier wurde der Widerspruch dann an den in unregelmäßigen Abständen tagenden Ausschuss der sozial erfahrenen Personen
gemäß § 114 Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes weitergeleitet, der am 18. März 1999 darüber beriet. 

Nach der mündlichen Erörterung am 25. August 1999, der noch weitere Sachverhaltsermittlungen vorausgegangen waren, wurde
der Widerspruch sodann mit Widerspruchsbescheid vom 9. September 1999 durch den Kreisrechtsausschuss mit der Begründung
zurückgewiesen, dass das Einkommen der Bedarfsgemeinschaft der Petentin den laufenden Bedarf übersteigt. 

In diesem Falle dauerte das Widerspruchsverfahren elf Monate, vom Tag der Beantragung der Hilfe bis zum Widerspruchsbescheid
vergingen 17 Monate.

In einem weiteren Fall beantragte eine Petentin am 29. Januar 1996 eine Erziehungsbeihilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge,
welche mit Bescheid vom 16. Dezember 1996 abgelehnt wurde. Dem am 12. Januar 1997 erhobenen und am 20. April 1997 be-
gründeten Widerspruch konnte trotz nochmaliger intensiver Prüfung nicht abgeholfen werden.

Am 16. Juli 1997 wurde der Widerspruch von der Kreisverwaltung der Geschäftsstelle des Beirates beim Landesamt für Soziales,
Jugend und Versorgung vorgelegt, der gemäß § 8 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge (DGKOF)
über diesen zu entscheiden hat. Der Beirat besteht nach § 7 DGKOF aus dem Präsidenten des Landesamtes, einem Vertreter der
kommunalen Spitzenverbände sowie fünf weiteren sozial erfahrenen Personen, davon drei aus dem Personenkreis der Kriegs-
beschädigten und Kriegshinterbliebenen. Der Beirat tritt entsprechend den Bestimmungen einer Ausführungsverordnung nach
Bedarf zusammen, nach Auskunft des Landesamtes zumindest jedoch zweimal im Jahr unabhängig von der Zahl der vorliegen-
den Widersprüche. Zu kurze Sitzungsintervalle sollen aus Kostengründen aber vermieden werden, wobei mitgeteilt wird, dass in
den letzten Jahren für eine Sitzung jeweils rund 650,– DM angefallen sind. 

Die Kreisverwaltung wurde in der Folgezeit zur weiteren Sachaufklärung aufgefordert. Von der Geschäftsstelle des Beirates wurde
die Petentin am 11. Februar 1999 unterrichtet, dass eine Abhilfe nicht in Betracht kommt und gleichzeitig um Mitteilung gebeten,
ob sie den Widerspruch aufrechterhält. Dies teilte sie schließlich nach mehreren Erinnerungen am 7. September 1999 mit.

Nachdem bis Oktober 1999 schließlich fünf Widersprüche vorlagen, hat der Beirat nunmehr am 18. Januar 2000 über den Wider-
spruch der Petentin entschieden.

Diese beiden Fälle könnten durchaus Anlass dafür bieten, über die Beteiligung so genannter sozial erfahrener Personen, zumindest
in der bisherigen Form, zu diskutieren. 

Forum für diese Diskussion könnte u. a. das von dem Bürgerbeauftragten gemeinsam mit dem Ministerium des Innern und für
Sport initiierte Projekt „Beschleunigung der Streiterledigung im Widerspruchsverfahren“ sein. Für die Ausrichtung einer Tagung
konnte Dr. Jan Ziekow, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften in Speyer, gewonnen werden.

Als Fazit kann aber auch festgehalten werden, dass im Berichtsjahr durchaus eine gewisse Besserung der Situation beobachtet wer-
den konnte. Ein weiterer Fortschritt ist aber sicherlich noch möglich, wenn alle Beteiligten das ihnen Mögliche zu dem nur durch
gemeinsame Anstrengungen erreichbaren Ziel beitragen. 

Der Bürgerbeauftragte ist jedenfalls gern dazu bereit, Verbesserungsvorschläge aufzugreifen und bei den maßgeblichen Stellen zu
unterstützen.

Steuerliche Bescheinigungen für die Denkmalpflege

Eigentümerinnen und Eigentümer eines Kulturdenkmals haben bei dessen Umbau die Möglichkeit, mit einer Bescheinigung des
Landesamtes für Denkmalpflege erhöhte Abschreibungen beim Finanzamt zu beantragen (Anwendung der §§ 7 i, 10 f oder 11 b
Einkommensteuergesetz).

Die hier einschlägige Verwaltungsvorschrift über die Ausführung des Einkommensteuergesetzes setzt für die Inanspruchnahme
der Steuervergünstigungen bei Baudenkmälern u. a. voraus, dass die Baumaßnahme vor Beginn ihrer Ausführung mit dem
Landesamt für Denkmalpflege als Bescheinigungsbehörde abgestimmt worden ist. 
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Die Abstimmung kann innerhalb eines denkmalrechtlichen Erlaubnisverfahrens oder eines Baugenehmigungsverfahrens erfolgen.
Ist eine vorherige Abstimmung unterblieben, liegen die Voraussetzungen für die Erteilung der Bescheinigung nicht vor, auch
wenn die Denkmaleigenschaft nach Abschluss der Baumaßnahme noch vorhanden ist. Die fehlende vorherige Abstimmung kann
nicht nachträglich ersetzt werden.

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Trier zu dieser Problematik setzt eine ausreichende Abstimmung voraus, dass eine
im Einzelnen abgestimmte Konzeption hinsichtlich der künftigen Bauausführung und Baugestaltung des Denkmals vorliegt, die
die Durchsetzung der denkmalschutzrechtlichen Vorstellungen des Landesamtes gewährleistet. Es genügt z. B. nicht, wenn der
zuständige Bedienstete des Landesamtes das Objekt lediglich vor Bauausführung in Augenschein nimmt.

Im Rahmen einer Eingabe dazu trug ein Petent z. B. vor, dass die beteiligte Kreisverwaltung als untere Denkmalpflegebehörde
ihm gegenüber den Eindruck erweckt habe, die erforderliche Abstimmung der Baumaßnahme mit dem Landesamt für Denk-
malpflege bereits vorgenommen zu haben. Zum Beleg konnte der Petent die Kopie eines Formulars der unteren Denkmalpflege-
behörde mit dem handschriftlichen Vermerk vorlegen, „Erlaubnis nach § 13 Abs. 1 DSchPflG wird erteilt in Abstimmung mit
dem Landesamt für Denkmalpflege“.

Trotzdem wurde der Antrag des Petenten auf Erteilung der Bescheinigung mit der Begründung abgelehnt, dass das Landesamt
nicht am baurechtlichen Genehmigungsverfahren beteiligt war. Eine auf den Widerspruch des Petenten durchgeführte Orts-
besichtigung ergab, „dass sich die fehlende Mitwirkung der Denkmalfachbehörde auch in dem baulichen Ergebnis widerspiegelt.
Einer solchen Planung hätte sich das Landesamt bei Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren widersetzen müssen.“

Zur Klärung des Sachverhaltes hat der Bürgerbeauftragte im Einvernehmen mit dem Petenten zunächst sichergestellt, dass vor
Abschluss des Petitionsverfahrens nicht über den eingelegten Widerspruch entschieden wird und somit der Petent nicht in ein
Klageverfahren „gedrängt“ wird. Weiterhin wurde das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen gebeten, gegenüber
den nachgeordneten Behörden auf eine einvernehmliche Erledigung hinzuwirken.

Das Ministerium hat die Einlassung der unteren Denkmalschutzbehörde, wonach die vorgeschriebene Abstimmung mit dem
Landesamt bereits 1995 erfolgte, geprüft, bisher allerdings ohne eindeutiges Ergebnis.

Im Rahmen der Prüfung stellte das Ministerium gegenüber dem Bürgerbeauftragten fest, dass Widersprüchlichkeiten und Unklar-
heiten im Verhalten von Dienststellen nicht zu einer Steuervergünstigung führen können, wenn weder die materiellen noch die
formellen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

Weiterhin hat das Ministerium auch darüber informiert, dass im Bereich dieser Kreisverwaltung (Mainz-Bingen) in jüngster Zeit
mehrere Anträge auf steuerliche Bescheinigungen vom Landesamt für Denkmalpflege ablehnend beschieden werden mussten.
Aus den schriftlichen und mündlichen Rückäußerungen verschiedener Antragsteller haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben,
dass von Seiten dieser Kreisverwaltung offensichtlich der Eindruck erweckt wurde, Maßnahmen, die mit ihr „abgestimmt“ und
von ihr betreut werden, führten ohne weiteres zu einem Anspruch auf die steuerliche Bescheinigung. Dies belegen weitere, ähn-
lich gelagerte Eingaben. Auch ein Gespräch des Bürgerbeauftragten mit dem Direktor des Landesamtes hat nichts anderes ergeben. 

Das Landesamt hat als Konsequenz diese Kreisverwaltung sowie alle anderen unteren Denkmalschutzbehörden auf die Einhal-
tung der Grundvoraussetzungen hingewiesen. Ansonsten behält sich das Landesamt vor, die Erteilung einer Steuerbescheinigung
auch dann abzulehnen, wenn als Folge die Geltendmachung eines Amtshaftungsanspruches gegen die jeweilige untere Denkmal-
schutzbehörde zu erwarten ist. 

Aufgrund dieser Sachlage hat der Bürgerbeauftragte gegenüber dem Ministerium die Auffassung vertreten, dass mögliche Diffe-
renzen zwischen dem Landesamt und der unteren Denkmalschutzbehörde nicht zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger gehen
können. Außerdem hat er um Prüfung gebeten, ob die untere Denkmalschutzbehörde gegenüber den Petenten eine Pflicht-
verletzung begangen haben könnte. Für diesen Fall soll das Ministerium Möglichkeiten aufzeigen, wie ein evtl. – auf Grund der
Ablehnung der beantragten Bescheinigung – eintretender materieller Schaden der Petenten ausgeglichen werden könnte.

Eine zufrieden stellende Antwort lag zum Ende des Berichtszeitraumes leider noch nicht vor. Auch bleibt der Abschluss der wei-
teren Eingaben abzuwarten.

Schornsteinfegerwesen – immer noch ein Ärgernis

Verschiedene Regelungen im Bereich des Schornsteinfegerwesens waren auch in diesem Berichtsjahr, wie in den Jahren zuvor, für
viele Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz ein „immer wiederkehrendes“ Ärgernis.

Schwerpunkte der Beschwerden sind zum einen die Gebührenregelungen und der Katalog der Tätigkeiten, zum anderen aber
auch die gesetzlichen Regelungen zur Einrichtung fester Kehrbezirke.
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Unmut entsteht bei den Bürgerinnen und Bürgern insbesondere hinsichtlich der Höhe der Gebühren und der Reinigungspflicht
vor allem für – regelmäßig eher rückstandsfrei/rückstandsarm arbeitende – Gasfeuerstätten.

Nachdem bereits im letzten Jahresbericht die Möglichkeit der Zusammenlegung von Reinigungs- und Messarbeiten auf einen Ter-
min angesprochen wurde, was insbesondere für Berufstätige wenigstens eine zeitliche Ersparnis darstellt, konnte bislang hin-
sichtlich einer Gebührenersparnis bei Zusammenlegung kein Fortschritt erzielt werden. 

Nach Auffassung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau kann die Zusammenlegung nicht zu
einer Reduzierung der Gebühren führen, da jeweils ein besonderer Termin mit dem Kunden vereinbart werden muss, die Arbei-
ten also nicht gemeinsam mit dem Tätigwerden auf Nachbargrundstücken ausgeführt werden. Dies führe insgesamt nicht zu einer
Zeitersparnis, sondern verursache vielmehr erhöhten Zeitaufwand.

Aus Gründen der Organisation des Arbeitsablaufs wird die generelle Zusammenlegung der Arbeiten abgelehnt und darauf hin-
gewiesen, dass selbst die Einführung einer solchen Regelung eine Gebührenreduzierung nicht zur Folge hätte. Zwar würde dann
eine Anfahrt entfallen, der ständige Wechsel der Arbeitsgeräte, die nicht alle gleichzeitig mitgeführt werden können, bringe je-
doch insgesamt keine Zeitersparnis. Die Geräte für die Messarbeiten oder die für die Reinigung notwendigen Hilfsmittel müssten
erst zum Fahrzeug zurückgebracht und die für den anderen Arbeitsvorgang erforderlichen Werkzeuge und Geräte dort auf-
genommen werden, bevor die andere Arbeit erledigt werden könne. Als Grundlage für diese Argumentation wird u. a. ein vom
Land Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebenes Gutachten aus dem Jahr 1990 herangezogen.

Um die oben angesprochene Möglichkeit der Zusammenlegung zu erreichen, müssen interessierte Bürgerinnen und Bürger Kon-
takt mit dem für sie zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister aufnehmen und mit diesem einen entsprechenden Termin ver-
einbaren.

Die Bürgerinnen und Bürger vertreten darüber hinaus häufig die Ansicht, dass die Reinigung der Abgasleitungen für Gasfeuer-
stätten eher überflüssig ist und die technische Überprüfung der Anlage sinnvoller und besser durch einen Heizungsfachbetrieb
erfolgen würde. Hinzu kommt, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Heizungsanlage ohnehin regelmäßig warten lassen und
dennoch zusätzlich Schornsteinfegergebühren zu zahlen haben.

An dieser Stelle stößt jedoch die Zuständigkeit des Landtags Rheinland-Pfalz und somit auch die des Bürgerbeauftragten an ihre
Grenzen. Denn die Regelungen hinsichtlich der Einrichtung fester Kehrbezirke und die damit zusammenhängende generelle
Übertragung der Aufgaben auf Bezirksschornsteinfegermeister sind im Gesetz über das Schornsteinfegerwesen (Schornsteinfeger-
gesetz), einem Bundesgesetz, geregelt.

Aus diesem Grund war bereits im Jahr 1998 die diesbezügliche Beschwerde eines rheinland-pfälzischen Bürgers Gegenstand einer
allerdings erfolglosen Eingabe beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags. 

Aus dem zuständigen Bundesministerium war jetzt zu erfahren, dass zwar grundsätzlich an der vorgeschriebenen Kehr- und Über-
prüfungspflicht und der Einrichtung von Kehrbezirken festgehalten wird. 

Allerdings ist beabsichtigt, gemeinsam mit den Landeswirtschaftsministerien zu prüfen, ob eine Überarbeitung des heutigen Gebiets-
monopols in der Form möglich ist, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Räumen im Sinne des § 1
Abs.1 Schornsteinfegergesetz auch Bezirksschornsteinfeger ihrer Wahl beauftragen können. 

Dies würde zumindest eine gewisse Lockerung hinsichtlich der festen Kehrbezirke bedeuten.

Ob die oben beschriebenen Gesetzesänderungen erfolgen und ob diese ausreichend sein werden, bleibt abzuwarten. Aus diesem
Grund wird sich der Bürgerbeauftragte auch weiterhin mit dieser Thematik beschäftigen und sich für Änderungen im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger einsetzen.

Ziel des Bürgerbeauftragten ist es, dabei weiterhin eine generelle bürgerfreundlichere Zusammenlegung der Mess- und Reinigungs-
arbeiten auf einen Termin und damit einhergehend eine Gebührenreduzierung zu erreichen. 

Zu seiner Überraschung musste der Bürgerbeauftragte jedoch kurz vor der Fertigstellung dieses Berichts feststellen, dass anstelle
einer Gebührenreduzierung zum 1. Januar 2000 eine Gebührenerhöhung beschlossen wurde. Dies ist die Folge der von vielen
eher unbemerkten Formulierung der Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land
Rheinland-Pfalz vom 20. Dezember 1999, wonach in § 1 Abs. 5 Satz 3 die Zahl „1,11“ durch die Zahl „1,12“ ersetzt wird. Da es
sich hierbei um den DM-Betrag je Arbeitswert handelt, verteuert sich damit jeder Handgriff des Schornsteinfegers. Selbst die Kosten
der Anfahrt werden steigen, da die Anfahrt mit 11,1 Arbeitswerten berechnet wird.

Insgesamt entstand im Berichtsjahr für den Bürgerbeauftragten der Eindruck, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Frage des Schorn-
steinfegerwesens zunehmend resignieren.

45



Drucksache 13/5611 Landtag Rheinland-Pfalz − 13. Wahlperiode

Die angesprochenen Beschwerdepunkte wurden zwar oftmals anlässlich von Telefonaten und Sprechtagen thematisiert, von den
Petentinnen und Petenten dann jedoch nach Information über die bestehende Gesetzeslage und die Ergebnisse bereits abge-
schlossener Eingaben häufig nicht weiterverfolgt. 

Da Resignation der Bürgerinnen und Bürger jedoch aus der Sicht des Bürgerbeauftragten keine Lösung der angesprochenen Prob-
leme darstellt, wird er sich auch weiterhin für Verbesserungen einsetzen. 

„Schlanke, bürgerfreundliche Verwaltung der besonderen Art“

Eine schlanke, bürgerfreundliche Verwaltung, dies ist – folgt man den Verlautbarungen in den Medien – nach wie vor das Ziel aller
in Politik und Verwaltung Verantwortlichen. Allerdings begegnet das Ziel, mit möglichst geringem eigenen Aufwand und mit
möglichst geringem Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger eine Aufgabe zu erfüllen, offensichtlich manchmal nahezu unüber-
windbaren Schwierigkeiten, dazu ein Beispiel:

Für den allgemeinen Familienlastenausgleich gilt seit 1996 ein alternatives System zwischen Kindergeld und steuerlichem Kinder-
freibetrag. Zunächst erhalten alle Berechtigten monatlich Kindergeld. Später wird im Zuge der jährlichen Veranlagung zur Ein-
kommensteuer vom Finanzamt festgestellt, ob der steuerliche Kinderfreibetrag höher ist als das gezahlte Kindergeld. Ist dies der
Fall, wird der höhere Kinderfreibetrag gewährt. 

Zuständig sind in diesem Verfahren zunächst die so genannten Familienkassen wegen der Zahlung des monatlichen Kindergeldes.
Das sind die Arbeitsämter und für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ihr jeweiliger Arbeitgeber. Für den steuerlichen Kinder-
freibetrag ist das jeweilige Finanzamt zuständig. 

Dies bedeutet, dass jeder einzelne Fall des Familienlastenausgleichs in zwei unterschiedlichen Behörden statt einer bearbeitet wird. 

Für die berechtigten Bürgerinnen und Bürger ergeben sich ebenfalls vielfach Doppelbelastungen. Dies gilt etwa für Fälle, in denen
die Voraussetzungen für die Durchführung des Familienlastenausgleiches jeweils im Einzelnen geprüft werden müssen, wie bei
Kindern, die über 18 Jahre alt sind, in Ausbildung oder im Studium sind und daneben im Rahmen von Ferienjobs und dergleichen
ein Einkommen beziehen. Diese unterschiedlichen Zuständigkeiten belasten die betroffenen Bürgerinnen und Bürger erheblich,
da sie zweimal dieselben Nachweise erbringen müssen. 

Bemühungen des Landes Rheinland-Pfalz mit der so genannten Finanzamtslösung die Durchführung des Familienlastenausgleichs
einer Behörde zu übertragen, scheiterten in der Vergangenheit bereits an den Vorbehalten der anderen Bundesländer. 

Obschon die bestehenden Regelungen sowohl bei den Verwaltungen wie auch bei den Bürgerinnen und Bürgern Aufwand ver-
ursachen, der durchaus vermeidbar wäre, muss aber damit gerechnet werden, dass sie weiter Bestand haben werden.

Ortsgemeinde verschleppt die Ermittlungen

Bereits im letzten Jahresbericht wurde auf das ungewöhnliche Verwaltungsverfahren der Ortsgemeinde Ohmbach (Verbandsge-
meinde Schönenberg-Kübelberg, Kreisverwaltung Kusel) hingewiesen, die eine ältere Einwohnerin zur Zahlung eines Geldbetra-
ges von 5 700,– DM für die Tieferlegung der Kanalisation veranlasst hatte. Obwohl erhebliche Bedenken bestanden, dass eine
rechtswirksame Vereinbarung zwischen der Ortsgemeinde und der Bürgerin zustande gekommen war, konnte auch während des
weiteren Berichtsjahres zunächst keine einvernehmliche Regelung erzielt werden. 

Die vom Bürgerbeauftragten veranlasste kommunalaufsichtsrechtliche Überprüfung des Verfahrens ergab jedoch, dass von der Orts-
gemeinde gesetzeswidrige Beschlüsse gefasst worden waren, sodass die aufgrund dieser Beschlüsse getroffenen Maßnahmen bean-
standet wurden. Bezüglich der von der Ortsgemeinde behaupteten Vereinbarung mit der Bürgerin ergaben die kommunalauf-
sichtsrechtlichen Prüfungen, dass sich aus den vorliegenden Unterlagen keine Anhaltspunkte für einen etwaigen Vertrag ergaben.

Obwohl die kommunalaufsichtsrechtliche Verfügung bereits vom 5. August 1999 datierte, war die Ortsgemeinde zunächst auch
weiterhin zu einer einvernehmlichen Regelung nicht bereit. Dies verwundert auch im Hinblick darauf, dass auch die von der Orts-
gemeinde veranlasste rechtliche Prüfung durch einen Rechtsanwalt ergeben hatte, dass eine rechtswirksame Vereinbarung offen-
bar nicht vorliegt. Erst nach erneuter Einschaltung der Kommunalaufsicht kündigte die Verbandsgemeindeverwaltung kurz vor
Fertigstellung des Jahresberichtes an, dass die Ortsgemeinde den Betrag zurückzahlen wird. Es ist daher zu hoffen, dass im nächs-
ten Jahresbericht über einen positiven Ausgang des Verfahrens berichtet werden kann. 

Parkerleichterungen für Schwerbehinderte – ein Erfolg

Mit einem Personenkraftwagen können viele Menschen, die wegen einer Behinderung in ihrer Beweglichkeit beeinträchtigt sind,
selbstständiger leben, sich weitgehend unabhängig von anderen Menschen versorgen und besser am Leben in der Gemeinschaft
teilnehmen. Dies setzt allerdings voraus, dass sie in der Nähe ihres Zieles, sei es die Praxis ihrer Ärztin oder ihres Arztes, ihrer
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Krankengymnastin oder ihres Krankengymnasten, ihrer Einzelhändlerin oder ihres Einzelhändlers oder ihrer Friseurin oder ihres
Friseurs, ihren Pkw abstellen können. Davon kann angesichts der allgemeinen Parkplatznot, die inzwischen durchaus auch für
kleinere Dörfer festzustellen ist, jedoch nicht ohne weiteres ausgegangen werden. 

Diesem Umstand wird seit langem u. a. dadurch Rechnung getragen, dass eigene Parkplätze für behinderte Menschen (Parkplätze
mit dem so genannten Rollstuhlfahrersymbol) geschaffen wurden. Sie wurden für schwer behinderte Menschen eingerichtet, denen
zum Ausgleich der behinderungsbedingten Nachteile das Merkzeichen „aG“ (außergewöhnlich Gehbehindert) von den Versor-
gungsämtern (heute: Ämter für soziale Angelegenheiten) zuerkannt wurde. In der Praxis ergab sich allerdings, dass vielen schwer
behinderten Menschen damit nicht geholfen werden konnte, obschon sie unbestreitbar auf Erleichterungen beim Parken ange-
wiesen sind. Deswegen erreichten den Bürgerbeauftragten über viele Jahre immer wieder Eingaben, bei denen es um die Zuer-
kennung des Merkzeichens „aG“ ging. Aufgrund der bestehenden Regelungen konnte den Petentinnen und Petenten nur selten
geholfen werden. Dies veranlasste den Bürgerbeauftragten, eine generelle Regelung zu fordern, die mehr behinderten Menschen
das Parken ihres Fahrzeuges erleichtert, wenn sie zur Teilnahme an dem Leben in der Gemeinschaft darauf angewiesen sind. Die
daraufhin eingeleiteten Bemühungen der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, eine entsprechende bundesweite Neuregelung zu
erreichen, scheiterten trotz der Unterstützung durch den rheinland-pfälzischen Landtag. 

Seit 1. Januar 1998 nun können besondere Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „G“ entsprechend einem Rundschreiben des
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz vom 1. Dezember 1997, Akten-
zeichen: 8706-24/11715, Parkerleichterungen erhalten. Sie können beispielsweise im eingeschränkten Haltverbot oder im Bereich
des Zonenhaltverbotes oder auf Parkplätzen für Anwohner bis zu drei Stunden parken. Sie sind nicht berechtigt, die oben er-
wähnten, besonders gekennzeichneten Behindertenparkplätze zu nutzen. Die vorgenannte Regelung war bis zum 30. November
1999 befristet. 

Anträge auf die Gewährung von Parkerleichterungen sind bei den Straßenverkehrsämtern der Stadt- und Verbandsgemeinde-
verwaltungen zu stellen. Von dort wird jeweils eine gutachterliche Stellungnahme des zuständigen Amtes für soziale Angelegen-
heiten eingeholt. Diese wird auf Grund der dort über die schwer behinderte Antragstellerin oder den schwer behinderten An-
tragsteller vorhandenen Unterlagen erstellt. Ausnahmsweise, etwa wenn seit dem letzten Gutachten mit Verschlimmerungen ge-
rechnet werden muss, werden weitere medizinische Unterlagen beigezogen oder eine neue Untersuchung durchgeführt.

Die von Behindertenverbänden als rheinland-pfälzisches „kleines aG“ bezeichnete Regelung hat sich durchaus bewährt. 

Nach Angaben des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Gesundheit wurden im Jahre 1999 insgesamt 1 167 Anträge auf Park-
erleichterungen gestellt. Davon waren bis zum Ende des Jahres 1 079 abschließend geprüft, 236 konnten positiv abgeschlossen
werden, das sind 23,0 % der abgeschlossenen Fälle. Der Anteil der positiv abgeschlossenen Anträge fällt damit gegenüber 1998
mit 24,8 % positiv abgeschlossenen Fällen allerdings ein wenig niedriger aus. 

Irgendwelche Schwierigkeiten aufgrund der Parkerleichterungen, etwa Beschwerden von anderen Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmern, sind nicht bekannt geworden. 

Seitens des Bürgerbeauftragten wird begrüßt, dass die Regelung nunmehr über den 30. November 1999 hinaus fortgilt. Nach Auf-
fassung des Bürgerbeauftragten sollte die Landesregierung aber erneut auch einen Vorstoß auf Bundesebene unternehmen, zumal
ein Nachteil der bisherigen Regelung darin besteht, dass die Erleichterungen nur im Land Rheinland-Pfalz beansprucht werden
können. Dies wird von den begünstigten Personen in Rheinland-Pfalz auf Dauer nicht nachvollzogen werden können. Ebenso
wenig werden in gleicher Weise betroffene Menschen, die nicht in Rheinland-Pfalz wohnen, kein Verständnis dafür haben, dass
ihnen die in Rheinland-Pfalz vorgesehenen Vergünstigungen nicht gewährt werden, zumal das rheinland-pfälzische Beispiel
durchaus Schule macht. Erfreulicherweise kann berichtet werden, dass die rheinland-pfälzische Regelung über Parkerleichterun-
gen für besondere Schwerbehinderte mit dem Merkzeichen „G“ inzwischen Vorbild für eine entsprechende Regelung des Landes
Schleswig-Holstein wurde. Sie geht zurück auf die Initiative der Bürgerbeauftragten für soziale Angelegenheiten des Landes
Schleswig-Holstein, Sigrid Warnicke, und deren Zusammenarbeit mit dem Bürgerbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz.

Der Bürgerbeauftragte bedankt sich bei der Landesregierung, insbesondere bei dem Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
schaft und Weinbau, Hans-Artur Bauckhage, und dem Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit, Florian Gerster, durch deren
Einsatz eine über viele Jahrzehnte ärgerliche Situation behoben wurde. 

Strafvollzug – ein komplexes Bild

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, gab die über die Jahre hinweg gleich bleibend hohe Zahl der Eingaben von Strafgefangenen
Veranlassung zu beobachten, wie und gegebenenfalls mit welchen Schwerpunkten sich diese auf die einzelnen Vollzugsanstalten
des Landes Rheinland-Pfalz verteilen. 

Bei der Verteilung ergibt sich ein ebenfalls seit Jahren konstantes Bild, wonach die mit Abstand meisten Eingaben aus der Justiz-
vollzugsanstalt Diez kommen, gefolgt von der Justizvollzugsanstalt Wittlich und mit einigem Abstand von der Justizvollzugs-
anstalt Zweibrücken. Eingaben aus den Jugendvollzugsanstalten Wittlich und Schifferstadt sowie der Sozialtherapeutischen An-
stalt Ludwigshafen sind die Ausnahme. 
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Auch im Berichtszeitraum hat sich die bereits in früheren Jahren getroffene Feststellung bestätigt, dass sich die meisten Gefange-
nen lediglich einmal an den Bürgerbeauftragten wenden. Hingegen ist die Anzahl von Gefangenen, die sich mit einer Vielzahl
von Eingaben an den Bürgerbeauftragten wenden, gering. Jedoch kommt dies immer wieder vor. So stammen dieses Jahr 31 Ein-
gaben aus der Justizvollzugsanstalt Diez von einem einzigen Gefangenen. Auch darüber hinaus fällt auf, dass Mehrfacheingaben
ohnehin insbesondere von Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Diez stammen. 

Einige Erklärungen für die Unterschiede bei der Verteilung auf die einzelnen Vollzugsanstalten liegen auf der Hand. Hierbei sind
insbesondere Größe sowie spezifische Besonderheiten der Vollzugsanstalten maßgeblich. So erklären sich viele Eingaben aus der
Justizvollzugsanstalt Diez sicher aus der langen Dauer der Haftzeiten, aber auch aus Erschwernissen, die sich aus baulichen Ver-
hältnissen und jahrelangen Baumaßnahmen ergeben. Ein Gefangener, der eine langjährige, gegebenenfalls sogar lebenslängliche
Freiheitsstrafe zu verbüßen hat, setzt sich mit dem Strafvollzug in ganz anderer Weise auseinander als ein Kurzzeitgefangener.
Während letzterer mit Blick auf die Entlassung über manche Ärgernisse im Strafvollzug hinwegsieht, sind diese für Langzeitge-
fangene von größerer Bedeutung. So ist manches, was für einen Außenstehenden als Bagatelle wirkt, für den Betroffenen von
großer Wichtigkeit. 

So hat sich beispielsweise ein Gefangener, der eine lebenslängliche Freiheitsstrafe verbüßt, darüber beschwert, dass eine Flurlampe
stark verschmutzt sei. Auf den ersten Blick könnte eine solche Eingabe fast „querulatorisch“ wirken und die Frage aufwerfen, ob
der Bürgerbeauftragte auch mit solchen „Nebensächlichkeiten“ befasst werden sollte. Wenn man sich jedoch in die Situation des
Gefangenen versetzt, dessen Lebensraum auf Jahre hinweg auf ein Minimum eingeschränkt ist, ist dessen Unmut darüber, dass
sein Blick tagtäglich auf eine verschmutzte Lampe fällt, vielleicht eher nachvollziehbar.

Ein großer Anteil der aus der Justizvollzugsanstalt Diez stammenden Eingaben betrifft daher Probleme des täglichen Lebens, was
bei den anderen Justizvollzugsanstalten weniger zu beobachten ist. Andererseits stammen aber auch gerade aus der Justizvoll-
zugsanstalt Diez zahlreiche Eingaben mit ungleich höherem Gewicht. Ist grundsätzlich jeder Gefangene daran interessiert, vor-
zeitig entlassen zu werden, gilt dies in verstärktem Maße für Langzeitgefangene, da hier ganz andere Zeiträume zur Debatte stehen.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass Eingaben, die die Vollzugsplanfortschreibung sowie Behandlungsmaßnahmen betreffen,
vorwiegend aus der Justizvollzugsanstalt Diez stammen. 

Ein verhältnismäßig hoher Anteil der Eingaben aus der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken ist ebenfalls erklärlich, da diese spezi-
fische Besonderheiten aufweist. Zum einen, weil sich dort auch der Frauenvollzug befindet, in dem auch Langzeitstrafen verbüßt
werden. Insoweit finden sich dieselben Besonderheiten wie in der Justizvollzugsanstalt Diez. Außerdem sind in der Justizvoll-
zugsanstalt Zweibrücken diejenigen Strafgefangenen untergebracht, die an Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen teil-
nehmen. Sich hieraus ergebende Probleme betreffen somit ausschließlich die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken. 

Bisher konnte aber noch keine plausible Erklärung für den vergleichsweise hohen Stand der Eingaben aus der Justizvollzugsanstalt
Wittlich gefunden werden. 

Ein möglicher Grund für die generell hohe Zahl von Eingaben aus dem Strafvollzug kann sicher auch in der permanenten Über-
belegung der Anstalten gesehen werden. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass es im Berichtszeitraum nur eine Eingabe aus der
Justizvollzugsanstalt Kaiserslautern gab. Anlässlich des Besuches der Strafvollzugskommission in der Justizvollzugsanstalt Kaisers-
lautern am 7. September 1999 ergab sich, dass diese zwar ausgelastet, jedoch kaum überbelegt ist. Der Vorsitzende der Strafvoll-
zugskommission stellte ausdrücklich die Atmosphäre als sehr wohltuend heraus. Auch wenn nicht verkannt wird, dass in der
Justizvollzugsanstalt Kaiserslautern lediglich kurze Strafen verbüßt werden, sodass sich die aufgezeigten Probleme längerer Straf-
haft nicht ergeben, lässt sich durchaus erkennen, dass positive Haftbedingungen letztlich wohl auch dazu führen, dass die
Gefangenen mit ihrer Situation zufriedener sind und somit auch weniger Gründe für Eingaben sehen. Es ist schließlich nicht
unbekannt, dass Überbelegung zu Stress der Gefangenen untereinander sowie mit und bei den Bediensteten führt, was Probleme,
zumindest aber Unmut bedingen kann. Dies führt dazu, dass in vielen Eingaben mehr die Unzufriedenheit über die Gesamtsituation
als die Bitte um Hilfe zu einem spezifischen Problem zum Ausdruck kommt. 

Die sich aus der Überbelegung ergebenden Probleme werden auch von den Vollzugsanstalten in ihren Stellungnahmen deutlich an-
gesprochen. Dies gilt insbesondere bezüglich des Frauenvollzugs in der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken, wo die Überbelegung
zeitweise bis zu 25 % betrug. Laut Aussage der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken kommt es dort wiederholt zu verbalen Aus-
einandersetzungen und Rangeleien zwischen den Gefangenen. Erschwerend kommt hier hinzu, dass wegen des geringen Arbeits-
angebotes in der strukturschwachen Westpfalz nur für rund 50 % der Gefangenen Arbeits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung
stehen. Dass hiermit eine besondere psychische Belastung der Gefangenen verbunden ist, wird auch von der Justizvollzugsanstalt
Zweibrücken anerkannt. 

Das Problem der Überbelegung im Frauenvollzug hat auch zur Folge, dass geeignete Gefangene nicht zum frühestmöglichen Zeit-
punkt in den offenen Vollzug verlegt werden können, weil zu wenig Plätze im Freigängerhaus vorhanden sind. 

Der Abbau der Überbelegung erscheint dringend geboten, um die Situation im Strafvollzug zu entspannen. Dies wird auch von
der Landesregierung so gesehen. Es ist zu hoffen, dass die Entspannung mit Fertigstellung der Justizvollzugsanstalt in Wöllstein
eintritt. 

Um möglicherweise weiter gehende Erklärungen bezüglich der Aufteilung der Eingaben auf die einzelnen Vollzugsanstalten zu
finden, wurde während des Berichtszeitraums beobachtet, ob es in den einzelnen Justizvollzugsanstalten besondere Schwerpunkte
gibt. Dazu lassen sich die folgenden Aussagen treffen:
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Eingaben, die Probleme des täglichen Lebens, den Zustand der Hafträume, Besuche, den Vollzugsplan und den Einkauf betref-
fen, stammten schwerpunktmäßig aus der Justizvollzugsanstalt Diez, Eingaben wegen der ärztlichen Versorgung aus den Voll-
zugsanstalten in Diez und Wittlich, die Ausbildung betreffend aus der Justizvollzugsanstalt Wittlich und den Urlaub betreffend
aus der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken.

Soweit Schwerpunkte bei der Justizvollzugsanstalt Diez festgestellt wurden, steht dies im Einklang mit der bereits erwähnten Er-
kenntnis, dass die dort zu verbüßenden Langzeitstrafen spezifische Probleme bedingen. Aus welchen Gründen die weiteren
Schwerpunkte bei den Justizvollzugsanstalten Wittlich und Zweibrücken liegen, lässt sich aufgrund der getroffenen Beobachtun-
gen und Erkenntnisse so gut wie nicht nachvollziehen. 

Gewisse Rückschlüsse sind evtl. dann möglich, wenn zwei weitere beobachtete Schwerpunkte verglichen werden. Bei dem Be-
gehren um Vollzugslockerungen ergab sich, dass sich Gefangene der Justizvollzugsanstalt Wittlich auch schon an den Bürgerbeauf-
tragten wandten, bevor sie einen entsprechenden Antrag gestellt hatten, während sich Gefangene der Justizvollzugsanstalt Zwei-
brücken erst zu einer Eingabe entschlossen, nachdem ihr Antrag abgelehnt worden war. 

Der Umstand, dass eine Eingabe vor dem Stellen eines Antrages erfolgt, könnte u. a. die Vermutung nahe legen, dass vielleicht
das Vertrauensverhältnis zu der betreffenden Verwaltung noch verbesserungsbedürftig ist oder dass vielleicht Zweifel bestehen,
ob Anträge tatsächlich „völlig unvoreingenommen“ bearbeitet werden. Entsprechende Äußerungen von Strafgefangenen der be-
troffenen Justizvollzugsanstalt haben im Büro des Bürgerbeauftragten zu solchen Überlegungen geführt. 

Obwohl manche Gefangene auch dazu neigen, die Gründe für ablehnende Entscheidungen eher in der „ungerechten“ Vorgehens-
weise der Justizvollzugsanstalt zu suchen als bei sich selbst, kann nicht übersehen werden, dass solche Beobachtungen schwer-
punktmäßig nur eine Justizvollzugsanstalt betreffen. Es ist deshalb beabsichtigt, die aufgezeigte Problematik mit dem Minister
der Justiz zu erörtern.

Gewisse Rückschlüsse lassen sich weiterhin wohl auch aus der Art und Weise ziehen, wie eine Justizvollzugsanstalt auf ein An-
liegen eingeht. Auch wenn im Ergebnis den jeweiligen Wünschen nicht entsprochen werden kann, so sind Unterschiede in der
Bearbeitungsweise möglich und auch zu beobachten. So kann sich z. B. die Stellungnahme mit dem Aufzählen der Gründe, wes-
halb dem Anliegen nicht entsprochen werden konnte, begnügen. Die Eingabe kann aber auch zum Anlass dafür genommen wer-
den, sich mit der Situation des Betroffenen auseinander zu setzen und vielleicht sogar Perspektiven aufzuzeigen. Entsprechende
Bemühungen wurden verstärkt bei der Justizvollzugsanstalt Zweibrücken deutlich, wo der Anstaltsleiter auch Eingaben zum An-
lass für Gespräche mit den Petenten genommen hat. Durch entsprechende Hinweise in den Stellungnahmen wird auch der Bürger-
beauftragte in die Lage versetzt, dem Gefangenen Perspektiven aufzuzeigen und gegebenenfalls auf ihn einzuwirken, durch eige-
nes Verhalten seinen Zielen näher zu kommen. 

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass sich der Bürgerbeauftragte nicht darauf beschränkt, lediglich die an ihn heran-
getragenen Wünsche der Gefangenen an die jeweilige Justizvollzugsanstalt weiterzuleiten. Vielmehr möchte er auch dazu beitra-
gen, dass die jeweiligen Vollstreckungsziele erreicht werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass von vielen Gefangenen dem
Bürgerbeauftragten gelegentlich etwas mehr Vertrauen entgegengebracht wird, da es sich um einen Außenstehenden handelt.
Folglich wird es auch eher akzeptiert, wenn sie von ihm den Hinweis erhalten, dass sie in der einen oder anderen Weise an ihrem
eigenen Verhalten arbeiten müssen. Hierzu ist der Bürgerbeauftragte jedoch nur dann in der Lage, wenn er auch entsprechende
Hinweise von der jeweiligen Justizvollzugsanstalt erhält. 

Zu dem bereits geäußerten Eindruck, die Justizvollzugsanstalt Wittlich könnte möglicherweise den besonderen Problemen des je-
weiligen Einzelfalles gelegentlich vielleicht nicht ausreichend Gewicht beimessen, ein Beispiel: Ein Gefangener beanstandete, dass
er mit seinen neun und sieben Jahre alten Töchtern lediglich zweimal im Monat jeweils fünf Minuten telefonieren kann. Hierbei
fällt erschwerend ins Gewicht, dass die Ehefrau des Petenten verstorben ist, sodass er vor seiner Inhaftierung die einzige Bezugs-
person für die Kinder war. Die Justizvollzugsanstalt Wittlich begründete die Beschränkung der Telefonzeiten nicht nur mit der
generell nachvollziehbaren Erwägung, dass unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten vielen Gefangenen
die Möglichkeit am Telefonverkehr gewährt werden soll, sondern auch mit der Erforderlichkeit, „subkulturellen Hierarchien“
entgegenzuwirken. Im Übrigen ging die Justizvollzugsanstalt davon aus, dass der Petent die sozialen Bindungen zu seinen Töch-
tern durch schriftliche Kontakte aufrechterhalten könne. Der Bürgerbeauftragte hielt wegen der Besonderheiten des Einzelfalles
die Gewährung weiterer Telefonzeiten für erforderlich, weshalb er das Ministerium der Justiz einschaltete. Hierbei war für ihn
auch von Interesse, welche „subkulturellen Hierarchien“ drohen, wenn ein Vater mit seinen kleinen Töchtern telefoniert. Das
Einschalten des Ministeriums führte immerhin dazu, dass bei Krankheit, Familienfesten wie Geburtstag und Ähnlichem längere
Gesprächszeiten mit Hilfe des Sozialen Dienstes zugelassen werden. 

Soweit Eingaben die ärztliche Versorgung betreffen, ist erfreulich, dass diese weiterhin auf verhältnismäßig niedrigem Niveau
liegen. Dies dürfte die Aussage zulassen, dass die ärztliche Versorgung in den Vollzugsanstalten generell durchaus zufrieden stel-
lend ist. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ist letztlich nicht nachvollziehbar, weshalb Eingaben dieser Art schwerpunkt-
mäßig die Justizvollzugsanstalten Diez und Wittlich betreffen. Soweit es um die ärztliche Versorgung geht, begehrten die Peten-
ten meistens, an einen niedergelassenen Arzt überwiesen zu werden, da sie aufgrund besonderer Vorkommnisse kein Vertrauen
mehr zum Anstaltsarzt hatten. In einigen Fällen ergaben die weiteren Ermittlungen, dass es sich tatsächlich um kompliziertere
Fälle handelte, sodass den jeweiligen Wünschen entsprochen werden konnte.
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Die Eingabe eines Petenten, der sehr dezidiert die hygienischen Verhältnisse im Justizvollzugskrankenhaus beanstandete, führte
dazu, dass das Justizvollzugskrankenhaus nach Einschalten des zuständigen Hygienearztes sowie der Hygienefachkraft Regelun-
gen bezüglich der Reinigung traf, wobei ein entsprechender Passus in die Hausordnung aufgenommen wurde. Insbesondere wird
die Reinigung in den Krankenzimmern grundsätzlich nur noch von den Hausarbeitern und nicht mehr wie bisher von den Patien-
ten vorgenommen. Zudem erstellt die Hygienefachkraft einen Reinigungs- und Desinfektionsplan, über den alle Bediensteten und
Hausarbeiter belehrt werden. Die Hygienefachkraft überprüft die Reinigungsarbeiten täglich mittels stichpunktartiger Kontrol-
len und wird die Erkenntnisse schriftlich dokumentieren. Diese Dokumentation soll auch als Grundlage für das zuständige Gesund-
heitsamt dienen, das seitens des Justizvollzugskrankenhauses beteiligt und um Überprüfung der Hygiene gebeten wird. 

Von besonderem Interesse war schließlich noch ein Fall, in dem sich ein Gefangener darüber beklagte, dass Namensschilder an
den Haftraumtüren angebracht sind. Da es sich hierbei um eine datenschutzrechtliche Problematik handelt, schaltete der Bürger-
beauftragte den Landesbeauftragten für den Datenschutz ein. Dieser gelangte zu dem Ergebnis, dass eine Beschilderung zur
Durchführung des Strafvollzuges unabdingbar notwendig ist. Die Bediensteten müssen schnell und zuverlässig die Belegung jedes
einzelnen Haftraums erkennen können. Dies gilt auch dann, wenn sich ausnahmsweise, zum Beispiel im Zuge von Umbaumaß-
nahmen, vermehrt Anstaltsfremde in der Justizvollzugsanstalt aufhalten. Zusätzlich zum Namen des Gefangenen sind auch wei-
tere Hinweise zulässig wie zum Beispiel Hinweise auf Disziplinar- oder Sicherungsmaßnahmen ohne Nennung von Einzelheiten,
auf eine bestimmte Kost sowie auf eine bestimmte Tätigkeit oder Nichtbeschäftigung.

Hervorzuheben ist auch noch, dass die Korrespondenz der Gefangenen mit dem Bürgerbeauftragten nicht der Postkontrolle unter-
liegt. Das bedeutet, dass weder die Briefe des Bürgerbeauftragten noch die Briefe der Gefangenen geöffnet werden dürfen. Leider
kommt es trotzdem gelegentlich vor, dass Briefe des Bürgerbeauftragten an Gefangene geöffnet werden. Wenn der Bürgerbeauf-
tragte hiervon Kenntnis erlangt, geht er jedem einzelnen Fall mit großer Aufmerksamkeit nach. Die wiederholten Vorkomm-
nisse wurden vom Ministerium der Justiz zum Anlass genommen, die Vollzugsanstalten erneut auf die bestehenden Regelungen
hinzuweisen. Auch in Zukunft wird aufmerksam beobachtet, ob die Korrespondenz des Bürgerbeauftragten mit den Gefangenen
tatsächlich von der Postkontrolle ausgenommen wird. 

Der besondere Dank des Bürgerbeauftragten gilt dem zwischenzeitlich leider verstorbenen ehemaligen Minister der Justiz, Peter
Caesar, mit dem jederzeit eine kooperative Zusammenarbeit gewährleistet war. Der Bürgerbeauftragte hat sofort nach Amts-
antritt mit seinem Nachfolger, Herbert Mertin, ein Gespräch geführt, aufgrund dessen er auch für die Zukunft von einer guten
Zusammenarbeit ausgeht. Dank gilt aber auch den Beschäftigten des Ministeriums der Justiz und der Justizvollzugsanstalten, die
in den vielen, nicht immer einfachen Angelegenheiten zu einer Klärung beigetragen haben. 

Finanzverwaltung – gute Zusammenarbeit

Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, haben die Eingaben aus diesem Bereich im Berichtszeitraum um gut ein Drittel gegenüber
dem Vorjahr zugenommen. Hieraus folgt, dass die Bearbeitung der Eingaben entsprechend vielfältigere und intensivere Kontakte
mit der Finanzverwaltung bedingte. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Finanzämter ihrer Berichtspflicht gegenüber dem
Bürgerbeauftragten in aller Regel umfassend nachkommen, sodass eine zufrieden stellende Sachverhaltsermittlung erfolgen kann. 

Die Kooperations- und Dialogbereitschaft der Finanzverwaltung ist als insgesamt positiv zu bewerten. Insbesondere wird das
Bemühen deutlich, den von den Bürgerinnen und Bürgern vorgebrachten Anliegen sorgfältig nachzugehen und allen Gesichts-
punkten gerecht zu werden. Hierbei kommt es nicht selten vor, dass erst im Petitionsverfahren Sachverhalte vorgetragen werden,
die dann zu einer anderen Beurteilung der Sach- und Rechtslage Anlass geben. Die Bearbeitung der Eingaben durch den Bürger-
beauftragten in Verbindung mit einer eingehenden Prüfung durch die Finanzverwaltung kann daher auch dazu führen, dass
steuerliche Veranlagungen zu Gunsten der Bürgerinnen und Bürger abgeändert werden.

Erfreulich in diesem Zusammenhang ist auch die Tatsache, dass Finanzämter Eingaben auch unter dem Gesichtspunkt prüfen, ob
möglicherweise Erlasstatbestände gegeben sind. Auch auf diesem Wege konnte manchen Bürgerinnen und Bürgern geholfen werden. 

Festzustellen ist hierbei, dass die Überprüfung durch die Finanzämter stets anhand objektiver Kriterien erfolgt, sodass Herab-
setzungen, Stundungen oder Erlasse nur gewährt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorlagen. Allein die
Tatsache, dass eine Eingabe erfolgt, kann selbstverständlich nicht zu solchen Maßnahmen führen.

Als positiv registriert der Bürgerbeauftragte auch, dass die Finanzämter, in größerem Umfang als andere Verwaltungen, Eingaben
zum Anlass für persönliche Gespräche mit Petentinnen und Petenten nehmen, wobei diese nicht nur mit den Sachbearbeiterin-
nen und Sachbearbeitern, sondern mit einem Vorgesetzten, oft auch mit dem Leiter des Finanzamtes erfolgen. Hierdurch wird
nicht nur eine weitere Klärung des Sachverhaltes erreicht, sondern den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern auch die Gewiss-
heit gegeben, dass ihre Anliegen sehr ernst genommen werden.

Soweit Gespräche oder Ortsbesichtigungen nicht zu einem für die Petentinnen und Petenten günstigeren Ergebnis führten, wurde
diesen zumindest die Gewissheit gegeben, dass der Sachverhalt sorgfältig ermittelt wurde, aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten
aber keine andere Regelung möglich war. 
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Bei Vollstreckungsmaßnahem wenden sich Petentinnen und Petenten häufig, oftmals buchstäblich in letzter Sekunde, an den Bürger-
beauftragten in der Hoffnung, das drohende Schicksal könne doch noch abgewendet werden. Beschwerden gegen Finanzämter
oder in diesem Zusammenhang auch Bedienstete fallen dann jedoch oft recht drastisch aus. Dies geht bis zu dem Vorwurf, man
wolle den Petenten „fertig machen“ bzw. „ins Elend stürzen“. Bisweilen wird auch der Vorwurf erhoben, es würde „blind um
jeden Preis“ gepfändet, ohne die geringste Chance einzuräumen, während bei maßvollerer Vorgehensweise auch anderweitige
Lösungen denkbar wären. In der Regel bestätigten sich derartige Vorwürfe jedoch nicht. Vielmehr zeigt sich, dass die Finanz-
verwaltung Vollstreckungsmaßnahmen erst als letztes Mittel anwendet, nachdem den Betreffenden zahlreiche Chancen einge-
räumt wurden, die Probleme anderweitig zu lösen. Soweit Eingaben konkrete und realisierbar erscheinende Zahlungsangebote
enthalten, kann in der Regel erreicht werden, dass die Finanzämter darauf eingehen und Vollstreckungsmaßnahmen zurückstel-
len. In einem Fall wurde eine Zwangsversteigerung sogar ohne Zahlungsangebot im Hinblick auf das Alter und die Krankheit des
Betroffenen eingestellt. 

Interessant war eine Petition, in der beanstandet wurde, dass Steuerbescheide keine Hinweise auf die maßgebenden Rechts-
grundlagen aufweisen, denn eine umfassende Darlegung der steuerrechtlichen Zusammenhänge erfolgt letztlich nur im Falle eines
Einspruches im Wege des Einspruchsbescheides. Dies erscheint auch aus Sicht des Bürgerbeauftragten unabhängig davon, dass je-
der Eingriffsbescheid die Rechtsgrundlagen nennen sollte, allerdings nicht sonderlich praktikabel und bürgernah. 

Viele Rückfragen und Einsprüche würden vielleicht vermeidbar sein, wenn die entsprechenden Hinweise bereits im Steuerbe-
scheid enthalten wären. Dies zeigt sich auch daran, dass sich manche Eingabe erledigt hat, wenn auf diesem Wege den Petentin-
nen und Petenten die rechtlichen Grundlagen für die steuerliche Veranlagung erläutert wurden. Da die Bescheide maschinell er-
stellt werden, dürften entsprechende Ergänzungen ohne großen Aufwand durchaus möglich sein. 

Die betreffende Eingabe wurde auf Vorschlag des Bürgerbeauftragten vom Petitionsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz an die
Landesregierung überwiesen. Eine abschließende Stellungnahme steht noch aus. 

Zuschlag für Ortsfremde bei Bestattungen

Eine in einer Gemeinde in der Pfalz wohnende, aber in einer anderen Gemeinde geborene und aufgewachsene Petentin be-
schwerte sich darüber, dass sie für den Erwerb einer Doppelgrabstätte auf dem Friedhof ihres Geburtsortes statt des Betrages von
2 250,– DM, der von den Einheimischen gefordert wird, einen Betrag von 6 750,– DM zahlen sollte, weil ihr verstorbener Ehe-
mann zu keinem Zeitpunkt in ihrem Geburtsort lebte. Da aber viele Angehörige der Petentin dort leben und sie selbst nach dem
Tod des Ehemannes auch wieder dort leben möchte, war es ihr Wunsch, auch ihren Ehemann in ihrem Geburtsort zu beerdigen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der oben genannte Betrag auf Grund einer Vereinbarung der Gemeindeverwaltung und der Peten-
tin erhoben wurde, in der sich die Gemeindeverwaltung mit der Bestattung des Ehemannes der Petentin auf dem Friedhof der
Gemeinde einverstanden erklärte. Auf Grund eines Gemeinderatsbeschlusses wird für Ortsfremde ein Zuschlag von 200 % er-
hoben, damit diese auf diese Weise zur Deckung der hohen Defizite im Friedhofsbereich beitragen. Außerdem soll auch das Ge-
bührengefälle zu anderen Gemeinden ausgeglichen werden, um damit den Anreiz für eine Bestattung in der Gemeinde zu ver-
ringern.

Unter Einbindung des Ministeriums des Innern und für Sport konnte erreicht werden, dass die Gemeindeverwaltung eine Kosten-
rechnung für den Bereich Friedhofswesen vornahm und eine Kostendeckungsgebühr durch Kalkulation ermittelte.

Ansatzpunkt war das gebührenrechtliche Äquivalenzprinzip, wonach die Benutzungsgebühr grundsätzlich nach Art und Umfang
der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zu bemessen ist, d. h. in keinem Missverhältnis zur tatsächlichen Inanspruch-
nahme der Gegenleistung stehen darf. Es wird aber u. a. die Ansicht vertreten, dass ein Zuschlag für Ortsfremde in den Fällen
zulässig ist, in denen die Einrichtung Friedhof nicht kostendeckend betrieben wird, sodass die entsprechenden Defizite mittels
eines Zuschusses aus Haushaltsmitteln ausgeglichen werden müssen. Es ist in einem solchen Fall denkbar, dass die Gemeindeein-
wohnerinnen und Gemeindeeinwohner nicht für die gesamten Kosten aufkommen müssen, die der Gemeinde für die Bereitstel-
lung einer Grabstelle entstehen. Jedoch kann der Gemeinderat beschließen, dass Ortsfremde für dieselbe Leistung einen höheren
Betrag zahlen müssen. 

Eine Einschränkung der Höhe dieses Zuschlages ergibt sich jedoch aus einem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes, wonach
die Gewährung eines auf die Einwohner der Gemeinde beschränkten Zuschusses zu den – einheitlich festgesetzten und kalku-
lierten – Benutzungsgebühren zulässig ist, wenn dadurch das landesrechtliche Kostenüberschreitungsverbot und der Äquivalenz-
grundsatz nicht verletzt und keine indirekte Subventionierung der einheimischen Benutzer durch die Auswärtigen bewirkt wird.
Somit darf der von Ortsfremden geforderte Betrag jedenfalls nicht höher liegen als die Kosten, die der Gemeinde für die Bereit-
stellung einer Grabstelle entstehen.

Als kostendeckendes Entgelt für die Grabstelle wurde im vorliegenden Fall ein Betrag von 3 096,73 DM ermittelt, weshalb bei
dem ursprünglich verlangten Betrag von 6 750,– DM von einer indirekten Subventionierung der Einheimischen durch Orts-
fremde auszugehen war. Lediglich der kalkulierte Betrag kann gemäß dem Äquivalenzgrundsatz von der Petentin verlangt wer-
den. Die Differenz zwischen dem jetzt ermittelten Entgelt und der bereits gezahlten Summe wurde der Petentin verzinst zurück-
gezahlt.

Diese Eingabe ist ein gutes Beispiel dafür, wie Bürgerbeauftragter und Petitionsausschuss außerhalb eines Streitverfahrens zu ein-
vernehmlichen Lösungen beitragen.
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4. Teil – Einzelbeispiele

1. Handeln auf eigenes Risiko

Eine Familie wollte erreichen, dass die Kosten ihres Umzuges vom Sozialamt übernommen werden. Sie gaben an, ihnen sei zwar
bewusst, dass sie eine im Sinne des Sozialhilferechts unangemessen große und unangemessen teure Wohnung angemietet hätten,
sie seien allerdings in der Lage, ohne Inanspruchnahme von Sozialhilfe die Kosten der neuen Wohnung zu tragen. Es gehe ihnen
lediglich um die Kosten des Umzuges. 

Der Familie konnte nicht geholfen werden, weil Umzugskosten für einen notwendigen Umzug im Rahmen der Hilfe zum Lebens-
unterhalt nach Bundessozialhilfegesetz nur in eine sozialhilferechtlich angemessene Wohnung übernommen werden können.

2. Altglassammlung contra Lärmbelästigung I

Die Petenten beschwerten sich über Lärmbelästigungen durch Glascontainer in der Nähe ihres Wohnhauses. Immer wieder wurden
die Glascontainer während der Mittagszeit, am späten Abend und an Sonn- und Feiertagen lärmintensiv genutzt. Zur Abhilfe be-
gehrten sie den Austausch der bisherigen Container gegen schallgedämpfte Modelle. Die zuständige Verwaltung entsprach diesem
Wunsch; die Container wurden zwischenzeitlich gegen neue, lärmgeminderte Altglascontainer ausgetauscht. 

3. Persönliche Hilfe vermittelt

Wegen der schwierigen wirtschaftlichen und psychischen Situation ihrer 34-jährigen Tochter, die nach ihrer Scheidung vor wenigen
Jahren zwei Kinder im Alter von neun und 13 Jahren allein erzieht, wandte sich eine Petentin an den Bürgerbeauftragten. Dieser
bat den sozialen Außendienst der zuständigen Kreisverwaltung, Kontakt mit der Petentin und ihrer Tochter aufzunehmen. Da-
bei wurden die verschiedenen Hilfemöglichkeiten durchgesprochen und verschiedene Kontakte hergestellt. Gleichzeitig wurde
vereinbart, dass die Petentin und ihre Tochter sich bei Schwierigkeiten erneut beim sozialen Außendienst melden. Auf diese Weise
konnte die Eingabe – wie in ähnlichen Fällen auch – einvernehmlich abgeschlossen werden. 

4. Keine Verlängerung eines Besuchsvisums auch bei beabsichtigter Eheschließung 

Ein deutscher Staatsangehöriger begehrte die Verlängerung des Besuchsvisums für eine ausländische Staatsangehörige, mit der er die
Ehe zu schließen beabsichtigte. Wegen seines noch laufenden Scheidungsverfahrens stand die Eheschließung jedoch nicht unmittel-
bar bevor. Das Besuchsvisum konnte daher nicht verlängert werden. Vielmehr musste die Ausländerin darauf verwiesen werden,
zu gegebener Zeit ein Visum zum Zwecke der Eheschließung zu beantragen. 

5. Abschiebung nach Straffälligkeit auch bei guter Integration

Eine ausländische Staatsangehörige setzte sich für ihren Sohn ein, der nach seiner Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe ausgewie-
sen werden sollte. Sie machte geltend, ihr Sohn sei in Deutschland geboren und verfüge über keinerlei Beziehungen zum Heimat-
land. Trotz dieser guten Integration sah die Kreisverwaltung keine Möglichkeit, von einer Ausweisung abzusehen, weil aufgrund
der strafbaren Handlungen das öffentliche Interesse an einer Ausweisung gegenüber einem weiteren Verbleib im Bundesgebiet
überwiegt. 

6. Teilweise Erlass von Säumniszuschlägen in Ausnahmefällen 

Aufgrund eines entsprechenden Begehrens des Petenten erließ das Finanzamt verwirkte Säumniszuschläge zur Hälfte. Dies war
aufgrund der geltenden Erlasslage möglich, da der Petent bezüglich der Steuerschuld seinen Ratenverpflichtungen nachgekommen
und hierbei seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bis an die äußerste Grenze ausgeschöpft worden war. 

7. Altglassammlung contra Lärmbelästigung II

Bei dem oben angeführten Beispiel handelt es sich leider nicht um einen Einzelfall. In einem anderen Fall, dem nahezu identische
Beschwerden zugrunde lagen, wurde auf Wunsch der Petenten ein großes Hinweisschild aufgestellt, das die Benutzerinnen und
Benutzer auffordert, beim Einwerfen von Altglas die Vorschriften der Lärmschutzverordnung Rheinland-Pfalz sowie des Sonn-
und Feiertagsgesetzes zu beachten und Rücksicht auf die angrenzenden Anwohnerinnen und Anwohner zu nehmen. 

8. Verbot von „Wahlpropaganda“ im Amtsblatt 

Der Petent beklagte die Streichung von kirchlichen Nachrichten im Mitteilungsblatt einer Verbandsgemeinde im Zusammenhang
mit dem Volksbegehren zur Wiedereinführung des Buß- und Bettages als gesetzlichem Feiertag.

Den einschlägigen Richtlinien ist zu entnehmen, dass die Verbandsgemeindeverwaltung lediglich für den amtlichen Teil des Mit-
teilungsblattes verantwortlich ist, während für den nicht amtlichen Teil, wozu auch die kirchlichen Nachrichten gehören, und
den Anzeigenteil der Verlag verantwortlich zeichnet. Die fraglichen Streichungen im nicht amtlichen Teil des Mitteilungsblattes
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wurden durch den Verlag unter Berufung auf den Grundsatz der Neutralität vorgenommen. Nach Auffassung der zuständigen
Kreisverwaltung beachtete der Verlag dabei vertragsgemäß die Vorschriften. Den rechtlichen Darlegungen der Kreisverwaltung
schloss sich das Ministerium des Innern und für Sport an. 

Zwar überzeugte der Hinweis auf das Gebot der Neutralität den ebenfalls um Stellungnahme gebetenen Landeskirchenrat der
Evangelischen Kirche der Pfalz nicht. Trotzdem vertrat er die Ansicht, dass die Entscheidung des Verlages auch von kirchlichen
Stellen zu akzeptieren ist, wenn sich die Redaktion grundsätzlich und unabhängig von einem Einzelfall festgelegt hat, keinen
Raum für die Nutzung des Mitteilungsblattes zu politischen Zwecken zu geben.

9. Arbeitsplatzvernichtung durch Errichtung einer Urnenwand? 

Ein Petent ist Inhaber eines Steinmetzbetriebes mit mehreren Beschäftigten. Eine große Anzahl seiner Aufträge erhält er im Zu-
sammenhang mit Bestattungen. Anlass seiner Eingabe war ein Zeitungsartikel, in dem über die Absicht der Stadt berichtet wurde,
evtl. eine Urnenwand auf dem städtischen Friedhof einzurichten. Der Petent wollte die Errichtung einer solchen Wand ver-
hindern, da er eine Umsatzeinbuße befürchtete.

Als Ergebnis der Ermittlungen konnte dem Petenten u. a. mitgeteilt werden, dass die Urnenwand in erster Linie als Alternative
zu den anonymen Bestattungen gedacht sei, womit seine Befürchtungen entkräftet werden konnten.

10. „Knöllchen“ für Parken auf dem eigenen Grundstück

Beinahe kurios erscheint der Fall der Petenten, die den zur Straße gelegenen Teil ihres Grundstückes pflasterten, um dort ihr
Fahrzeug abstellen zu können. 

Mit der Begründung, durch die Pflasterung werde der Eindruck erweckt, es handele sich um einen Gehweg, somit sei eine tatsäch-
liche Öffentlichkeit der Fläche gegeben, was durch Duldung der Eigentümer notwendig zur Zulassung des allgemeinen (Fußgän-
ger)Verkehrs führe, wurde den Petenten das Parken in dem betreffenden Bereich untersagt. 

Als erneut ein Fahrzeug auf der Fläche abgestellt worden war, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Parkens auf dem
Gehweg eingeleitet. 

Nachdem die Petenten durch Aufstellung eines Schildes „Privatgelände – hier gilt nicht die Straßenverkehrsordnung“ die Öffent-
lichkeit des betreffenden Grundstücksteils ausgeschlossen haben, dürfen sie das Grundstück wieder als Privatgelände – auch zum
Parken – nutzen. Das Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingestellt. 

11. Nachweis über Verlust der Staatsangehörigkeit nicht erforderlich, wenn diese ungeklärt ist

Von einer aus der ehemaligen Sowjetunion stammenden Familie war im Zuge des Einbürgerungsverfahrens gefordert worden, die
ukrainische Staatsangehörigkeit zu erwerben, um sodann aus dieser entlassen werden zu können. Im Zuge des Petitionsverfah-
rens verzichtete die damalige Bezirksregierung jedoch hierauf, sodass ein Nachweis über den Verlust der Staatsangehörigkeit nicht
mehr gefordert wurde.

12. Grunderwerbssteuer bei Grundstückstausch

Zwei Geschwister hatten nach einem Erbfall die jeweils ererbten Grundstücke getauscht. Sie konnten nicht verstehen, dass sie
hierfür Grunderwerbssteuer entrichten mussten, da sich am Familienbesitz durch den Grundstückstausch nichts geändert habe.
Da nach den gesetzlichen Bestimmungen auch der Tausch von Grundstücken der Grunderwerbssteuer unterliegt, konnte ihrem
Anliegen nicht entsprochen werden.

13. Klärung für Selbsthilfeverband

Aufgrund der Eingabe einer Organisation konnte der genaue Umfang und Inhalt der Ermächtigung einer im Bereich der Behand-
lung von Rheumaerkrankungen in einem Badeort tätigen Ärztin geklärt werden. Damit wurde dem Anliegen in vollem Umfang
entsprochen. 

14. Übernahme der Fahrkosten bei Wechsel der Sonderschule auf Initiative der Eltern

Ein Ehepaar begehrte die Übernahme eines Anteiles der Fahrkosten für die Beförderung ihres Sohnes zu der von ihnen ausge-
wählten Sonderschule für Behinderte.

Aus fachlicher Sicht war der Wechsel von der zuständigen in die ausgewählte Schule nicht notwendig, weshalb der Sohn der
Petenten von Seiten der Schulbehörde der neuen Schule auch nicht zugewiesen werden konnte. Ein diesbezügliches Wahlrecht
der Eltern besteht nach den einschlägigen Vorschriften nicht. Trotzdem hat sich der Landkreis, in dessen Gebiet die ausgewählte
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Schule liegt, dazu bereit erklärt, den Petenten die Kosten zu erstatten, die bei einem Besuch der nächstgelegenen Schule entstan-
den wären, weil die Bezirksregierung keine Einwände erhoben hatte und es sich aus beförderungsrechtlicher Sicht um einen Ein-
zelfall handelte.

In diesem Zusammenhang war also auch zu berücksichtigen, dass der Sohn der Petenten nach Angaben der bisher zuständigen
Kreisverwaltung ohne weitere Mehrkosten in die zuständige Schule hätte gebracht werden können. 

Daher konnte dem Anliegen der Petenten nur teilweise entsprochen werden. Trotzdem waren die Petenten über das Erreichte
sehr erfreut, zumal die Juristen des Interessenverbandes des Petenten nur geringe Erfolgsaussichten für eine Klage in dieser Sache
sahen.

15. Maßnahmen wegen verkehrswidriger Nutzung von Wegen

Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner beschwerten sich darüber, dass die Geh- und Radwege im Bereich ihrer Anwesen von
motorisierten Fahrzeugen befahren werden. Eigene Bemühungen gegenüber Orts- und Verbandsgemeinde hinsichtlich verkehrs-
rechtlicher Anordnungen bzw. Vornahme von Sperreinrichtungen blieben über zwei Jahre erfolglos.

Nach einem Ortstermin, an dem Vertreter der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeindeverwaltung sowie der Polizeiinspektion teil-
nahmen, wurde die Durchfahrtsbreite eines Weges durch Platzierung von Steinen verringert. Außerdem wurde für einen Wirt-
schaftsweg ein Verbot für Fahrzeuge aller Art, ausgenommen land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, ausgesprochen. Damit
wurde dem Anliegen der Petenten Rechnung getragen.

16. Anerkennung als Arzt

Wegen der Anerkennung seiner im Ausland erworbenen abgeschlossenen medizinischen Ausbildung wandte sich ein anerkannter
politischer Flüchtling, der zusammen mit seiner Ehefrau und vier Kindern seit sechs Jahren in Deutschland lebt, an den Bürgerbe-
auftragten. 

Aufgrund der Eingabe konnte geklärt werden, dass er im Rahmen eines Fachgespräches vor einer Sachverständigenkommission
die Gleichwertigkeit seiner ärztlichen Ausbildung mit der entsprechenden deutschen Ausbildung nachweisen kann. 

17. Weitere Duldung zum Zwecke der Eheschließung

Ein ausreisepflichtiger Petent begehrte die Verlängerung der Duldung, um seine in Deutschland lebende Verlobte zu heiraten. Da
die Eheschließung unmittelbar bevorstand, konnte dem Anliegen letztlich entsprochen werden. 

18. Verlängerung von Besuchsvisa nur in Härtefällen 

Ein Bürger begehrte, dass das für drei Monate ausgestellte Besuchsvisum für seine ausländische Schwiegermutter verlängert wird.
Die zuständige Kreisverwaltung hatte zu berücksichtigen, dass es sich um ein so genanntes „Schengen-Visum“ handelte, bei dem
eine Verlängerung nur in besonders gelagerten Ausnahmefällen möglich ist, insbesondere wenn zwingende Gründe die Anwesen-
heit der Ausländerin bzw. des Ausländers im Bundesgebiet erfordern oder die Versagung eine unbillige Härte bedeuten würde.
Da diese Voraussetzungen nicht vorlagen, konnte dem Anliegen nicht entsprochen werden. 

19. Steuernachforderung aufgrund geänderter Rechtsauffassung des Finanzamtes

Ein Bürger musste die Erfahrung machen, dass auch ein Bescheid des Finanzamtes nicht verhindern kann, dass für spätere Zeit-
räume eine Veranlagung erfolgt, wenn das Finanzamt seine bisherige Rechtsauffassung als fehlerhaft erkennt. Der Petent berief
sich auf einen aus dem Jahre 1968 stammenden Bescheid, wonach für seinen Betrieb keine Gewerbesteuer anfalle. Wegen geän-
derter Rechtsauffassung des Finanzamtes wurde er rückwirkend ab 1986 zur Gewerbesteuer veranlagt, soweit noch keine Fest-
setzungsverjährung eingetreten war. Er macht geltend, ihm seien hierdurch Schäden entstanden, da er bei Kenntnis seiner Steuer-
pflicht die zu zahlende Gewerbesteuer in seine Preiskalkulation hätte einfließen lassen können. Das Ministerium der Finanzen
vertrat die Auffassung, dass die Erklärung aus dem Jahre 1968 keinen Vertrauensschutz für die Zukunft begründen konnte, da sie
sich auf einen abgeschlossenen Zeitraum bezog. Die geltend gemachten Schadensersatzansprüche wurden daher abgelehnt. 

20. Schließlich zur Mitwirkung bereit

Die einem Petenten zustehende Hilfe zum Lebensunterhalt wurde um 25 % gekürzt, weil er sich weigerte, den Verbleib eines
größeren Geldbetrages, den er aufgrund eines Unfalles erhalten hatte, nachzuweisen. Auch mehrere Schreiben des Bürgerbeauf-
tragten konnten den Petenten nicht überzeugen, dass er seinen Mitwirkungspflichten genügen müsse. Die Eingabe musste nicht
einvernehmlich abgeschlossen werden. Nach einigen Wochen teilte die zuständige Stadtverwaltung mit, der Petent habe den er-
forderlichen Nachweis nun doch geführt, die Hilfe zum Lebensunterhalt werde wieder in vollem Umfang gewährt. 
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21. Grundstücksbewertung ausschließlich nach den Festsetzungen im Bebauungsplan 

Eine Bürgerin beanstandete, dass ihre Grundstücke mit der Grundsteuer B bewertet werden, da sie im Bebauungsplan als Ge-
werbegebiet ausgewiesen sind. Sie macht geltend, dass seitens der Stadt nicht mehr die Absicht bestehe, in dem entsprechenden
Gebiet Gewerbe anzusiedeln. Maßgeblich für die Bewertung ist jedoch die Ausweisung im Bebauungsplan. Eine Änderung kann
erst vorgenommen werden, wenn der Bebauungsplan, wie nunmehr von der Stadt beabsichtigt, geändert ist. 

22. Schadensersatz nach fast 25 Jahren wegen fehlerhafter Vermessung

Eine Petentin begehrte Schadensersatz, weil ihr Grundstück 1974 fehlerhaft vermessen und eine um 51 qm zu große Fläche an-
gegeben wurde. 

Da dies u. a. Auswirkungen auf den gezahlten Kaufpreis, die Höhe der Grundsteuer, die Erschließungskosten und weiterer Ab-
gaben zur Folge hatte, erhielt die Petentin durch die Bemühungen des Bürgerbeauftragten Schadensersatz in Höhe von knapp
5 000,– DM. 

23. Zuständigkeit geklärt

Für ihre Tätigkeit in einer Werkstatt für Behinderte benötigte eine Petentin einen orthopädischen Arbeitssitz. Dafür kamen als
Kostenträger in Betracht: die Rentenversicherung, die Arbeitsverwaltung, die Krankenversicherung, die Hauptfürsorgestelle und
der überörtliche Träger der Sozialhilfe.

Nachdem die beantragte Hilfe unter Hinweis auf die Zuständigkeit jeweils des anderen Trägers mehrfach abgelehnt worden war,
konnte nach Einschaltung des Bürgerbeauftragten die Kostenübernahme geklärt werden.

24. Hilfe jenseits der eigentlichen Zuständigkeit

Eine Petentin beschwerte sich darüber, dass die Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz in Speyer noch nicht über ihren An-
trag auf Gewährung einer Rente wegen Berufsunfähigkeit entschieden hatte. Die Überprüfungen ergaben, dass nach den Unter-
lagen der Landesversicherungsanstalt unklar war, ob die Petentin eine auf Kosten einer Berufsgenossenschaft in Frankfurt be-
gonnene Berufsförderungsmaßnahme zur Rehabilitation aus persönlichen oder aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen hatte.
Im ersten Fall hätte ihr eine Rente wegen Berufsunfähigkeit nicht zugestanden. Die entsprechende Anfrage der Landesversiche-
rungsanstalt bei der Berufsgenossenschaft wurde trotz mehrfacher Erinnerungen nicht beantwortet, sodass über den Rentenan-
trag der Petentin nicht entschieden werden konnte. Der Bürgerbeauftragte wandte sich unmittelbar an die genannte, nicht seiner
Kontrolle unterliegende Berufsgenossenschaft. Diese bestätigte daraufhin, dass die berufsfördernde Maßnahme zur Rehabilitation
aus gesundheitlichen Gründen abgebrochen wurde, sodass der Petentin die begehrte Rente wegen Berufsunfähigkeit alsbald ge-
währt werden konnte. 

25. Nicht jedem Wunsch kann entsprochen werden

Die Kosten von zwei in benachbarten Kleinstädten gelegenen Alten- und Pflegeheimen weichen monatlich um rund 750,– DM
voneinander ab. Eine Petentin und deren Mutter wählten das teuere Heim und wandten sich an den Bürgerbeauftragten, weil sich
die zuständige Kreisverwaltung als örtlicher Träger der Sozialhilfe weigerte, die höheren Kosten zu übernehmen. 

Dem Anliegen konnte nicht entsprochen werden. Nach § 3 Abs. 3 Satz 3 des Bundessozialhilfegesetzes braucht Wünschen der
Hilfeempfängerin oder des Hilfeempfängers nicht entsprochen zu werden, wenn damit unverhältnismäßige Mehrkosten verbun-
den sind. Im vorliegenden Fall ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die kostengünstigere Einrichtung nicht ordnungs-
gemäß ausgestattet ist. Die etwas weitere Strecke für Besuche war angesichts der Höhe der Mehrkosten als zumutbar zu bewer-
ten. 

26. „Türchen“ als Zugang zu einer Verkehrsanlage 

Auch eine lediglich ca. 84 cm breite Zauntür als Zugang zu einer öffentlichen Verkehrsanlage genügt, damit der Grundstücks-
eigentümer zur Zahlung von Ausbaubeiträgen verpflichtet werden kann, wenn das Grundstück mit mehreren Metern an die Ver-
kehrsanlage angrenzt und die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.

27. Kanalbaumaßnahme – Kooperationsbereitschaft der Behörde führt zum Ziel 

Eine Petentin hatte in den 60er-Jahre Jahren auf ihre Kosten einen Bachlauf auf ihrem Grundstück verrohrt. Im Gegenzug wur-
de ihr vom damaligen Ortsbürgermeister zugesagt, dass ein in Zukunft eventuell erforderlicher Anschluss ihres Grundstückes an
die Kanalisation auf Kosten der Ortsgemeinde durchgeführt wird. Solche Zusagen waren nach Angabe der Verbandsgemeinde-
verwaltung üblich.
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Aufgrund Vermittlung des Bürgerbeauftragten konnte erreicht werden, dass die Verbandsgemeindewerke die Zusage ohne Aner-
kennung einer Rechtspflicht gegen sich gelten lassen und keinen Baukostenzuschuss für den erstmaligen Anschluss an die öffent-
liche Abwasseranlage erheben werden. Außerdem stimmte die Ortsgemeinde einer Dienstbarkeit zu Gunsten der Petentin für die
künftige Nutzung einer gemeindlichen Bachparzelle zu.

28. Ausländische Strafgefangene benötigen keine Arbeitserlaubnis 

Ein Gefangener beanstandete, dass ausländische Gefangene ohne Arbeitserlaubnis in Fremdunternehmen beschäftigt werden. Er
meinte, dies gehe zu Lasten von deutschen Gefangenen, denen wegen Arbeitsmangels keine Arbeit zugewiesen werden könne. Da
die Beschäftigung von Gefangenen nach den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes in Erfüllung der Arbeitspflicht erfolgt, be-
darf es keiner Arbeitserlaubnis nach den Bestimmungen des Arbeitsförderungsgesetzes. Die Vorgehensweise der Justizvollzugs-
anstalt war daher nicht zu beanstanden. 

29. Nichtraucherschutz auch in Vollzugsanstalten

Auch Strafgefangene genießen Nichtraucherschutz. So ist beispielsweise auch auf den Fluren und in den Küchen des Freigänger-
hauses der Justizvollzugsanstalt Diez ein Rauchverbot erlassen worden. Des Weiteren konnte im Wege der Eingabe geklärt werden,
dass im Besuchsraum nur geraucht werden darf, solange sich die dort Anwesenden nicht dagegen wenden. 

30. Aufbewahrung des Frühstücksbrotes im Toilettenbereich 

Gedankenlosigkeit war sicherlich die Ursache für die Beschwerde eines Gefangenen, der es als unappetitlich empfand, dass an einer
Arbeitsstätte das Frühstücksbrot im Bereich eines Toilettenzuganges gelagert wurde. Im Ergebnis konnte ein geeigneterer Platz
gefunden werden. 

31. Keine Familienzusammenführung mit langjährigem Strafgefangenen

Ein Petent, der eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßt, heiratete im Strafvollzug eine ausländische Staatsangehörige und begehrte
für sie ein Visum zum Zwecke der Familienzusammenführung. Mit seiner Entlassung kann frühestens im Jahre 2009 gerechnet
werden. Da somit bis auf weiteres eine eheliche Lebensgemeinschaft nicht tatsächlich gelebt werden kann, sah die zuständige Aus-
länderbehörde keine Möglichkeit, das erforderliche Einvernehmen zu erteilen. Es wurde jedoch in Aussicht gestellt, auf entspre-
chenden Antrag hin ein Visum zum Zwecke eines Besuches in der Justizvollzugsanstalt zu erteilen. 

32. Keine Förderung nach Abschluss der Maßnahme

Ein Bürger konnte nicht verstehen, dass er einen beantragten Zuschuss für eine tatsächlich durchgeführte Altbausanierung nicht
erhielt. Die Förderung konnte nicht mehr gewährt werden, da er den Antrag erst nach Abschluss der Maßnahme gestellt hatte.
Auch hier gilt der allgemeine Haushaltsgrundsatz, wonach eine Förderung ausgeschlossen ist, wenn die Maßnahme bereits vor
Antragstellung bzw. vor Bewilligung der Förderungsmittel begonnen wurde.

33. Keine Eigenheimzulage bei mittelbarer Grundstücksschenkung

Nach den gesetzlichen Bestimmungen kann eine Eigenheimzulage nicht gewährt werden, wenn der Betreffende den Wohnraum
schenkungsweise erworben hat. Dass dies auch bei einer mittelbaren Grundstücksschenkung gilt, musste eine Bürgerin erfahren,
die von ihren Eltern einen Geldbetrag geschenkt erhalten hatte mit der eindeutigen Schenkungsabrede, dass hiermit eine be-
stimmte Eigentumswohnung gekauft werden sollte. Die beantragte Eigenheimzulage musste daher abgelehnt werden. 

34. Erfolgreich überzeugt

Einer mittellosen Petentin konnte keine Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt werden, weil sie sich weigerte, die bei einem polni-
schen Rentenversicherungsträger beantragte, aber noch nicht festgesetzte Rente in Höhe der geleisteten Sozialhilfe an die zu-
ständige Verbandsgemeindeverwaltung abzutreten. Der Bürgerbeauftragte konnte sie überzeugen, dass sie durch die Abtretung
keinen Nachteil erleidet. Die Hilfe konnte gewährt werden. 

35. Vorläufiger Krankenversicherungsschutz sichergestellt

Ein Petent hatte sich zur Vermeidung eines Rechtsstreites und unter Annahme einer Abschlagszahlung damit einverstanden er-
klärt, dass seine Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Krankenversicherung endete. Als in der Folgezeit seine Bemühungen schei-
terten, Mitglied in einer anderen gesetzlichen Krankenversicherung zu werden, wandte er sich an den Bürgerbeauftragten. 

Im Rahmen der Eingabe konnte erreicht werden, dass ihn die bisherige Krankenversicherung bis auf weiteres als Mitglied be-
trachtet. Möglicherweise muss die Frage, bei welcher gesetzlichen Krankenversicherung der Petent zu versichern ist, im Wege einer
Klage zwischen den beteiligten Krankenversicherungen geklärt werden. 
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36. Keine Verlängerung der Schulpflicht

Auch nach Einschalten des zuständigen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung konnte dem Anliegen einer
Petentin nicht entsprochen werden, die erreichen wollte, dass ihre Tochter über das 12. Schuljahr hinaus die Schule für geistig
Behinderte besuchen kann. Sie wurde darauf hingewiesen, dass ihre Tochter nach Abschluss der Schule an einer Trainingsmaß-
nahme in einer Werkstatt für Behinderte teilnehmen kann und dort später auch ein Dauerarbeitsplatz zur Verfügung steht. 

Die Petentin akzeptierte diese Lösung und bedankte sich für die Bemühungen des Bürgerbeauftragten.

37. Nutzung eines Nebengebäudes als Kinderzimmer

Ein Petent wandte sich wegen der Verweigerung des erforderlichen gemeindlichen Einvernehmens für eine Befreiung im Zusam-
menhang mit dem Umbau eines Nebengebäudes an den Bürgerbeauftragten. Er beabsichtigte, dort ein Kinderzimmer zu ebener
Erde für seinen behinderten Sohn einzurichten. In Zusammenarbeit mit Kreisverwaltung und Verbandsgemeindeverwaltung
konnte erreicht werden, dass die bauplanungsrechtlichen Bedenken der Ortsgemeinde zerstreut werden konnten, sodass einer Ge-
nehmigung nichts mehr im Wege stand.

38. „Flugblatt-Aktion“ der Verwaltung führt zum Erfolg

Der Petent als Anlieger einer engen Sackgasse beklagte sich darüber, dass größere Ver- bzw. Entsorgungsfahrzeuge diese Straße
wegen parkender Kraftfahrzeuge nicht oder nur eingeschränkt befahren können.

Ergänzend zu der regelmäßigen Überprüfung des ruhenden Verkehrs hat das Ordnungsamt durch einen Außendienstmitarbeiter
an alle Anwohnerinnen und Anwohner in der Stichstraße Informationsschreiben verteilt, um auf die dort geltende Verkehrsrege-
lung hinzuweisen.

Als Folge dieser begrüßenswerten Maßnahme konnte der Petent eine spürbare Verbesserung der Situation vor Ort feststellen. Es
bleibt zu hoffen, dass dieser Zustand bestehen bleibt.

39. Aufenthaltserlaubnis bei gemeinsamem Kind mit einem deutschen Staatsangehörigen

Ein Bürger begehrte ein Aufenthaltsrecht für eine ausreisepflichtige Ausländerin, mit der er ein gemeinsames Kind hat und die er
zu heiraten beabsichtigt, sobald deren Ehe rechtskräftig geschieden ist. Da dem Petenten nach dem neuen Kindschaftsrecht ein
Umgangsrecht mit dem gemeinsamen Kind zusteht, das er nicht ausüben könnte, wenn die Mutter mit dem Kind in ihr Heimatland
zurückkehren müsste, wurde eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

40. Aufenthaltsbefugnis auch bei gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaft möglich

Ein deutscher Bürger begehrte eine Aufenthaltsbefugnis für einen Ausländer, mit dem er in gleichgeschlechtlicher Lebensgemein-
schaft lebt. Nachdem der Lebensunterhalt in Form einer Verpflichtungserklärung gesichert war, konnte eine Aufenthaltsbefug-
nis erteilt werden. 

41. Ungewöhnlicher Grundstückszuschnitt behindert Bauabsicht

Die Ehefrau eines Petenten ist Eigentümerin eines ca. 77 m langen, jedoch lediglich neun Meter schmalen Grundstückes. Obwohl
das Grundstück im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegt, war es nicht bzw. nur eingeschränkt bebaubar. Nachdem evtl.
bestehende Tauschmöglichkeiten abgelehnt worden waren, konnten im Laufe des Petitionsverfahrens im Rahmen eines Ver-
mittlungsgespräches mit der Ehefrau des Petenten, der Ortsgemeinde sowie anderen Grundstückseigentümerinnen und Grund-
stückseigentümern durch Abschluss mehrerer Verträge die Voraussetzungen für die Bebauung des Grundstücks geschaffen werden. 

42. Baulast wegen Weinbergsspritzung durch Hubschrauber

Einem Petenten war für ein Grundstück im Jahre 1989 ein positiver Bauvorbescheid erteilt worden. Eine Anfrage des Petenten
bei seiner Verbandsgemeindeverwaltung ergab, dass nach dortiger Ansicht nunmehr eine bauliche Nutzung der Parzelle nur noch
dann möglich sei, wenn eine Baulast eingetragen wird, wonach der jeweilige Eigentümer des Grundstückes die in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Weinbergsspritzung stattfindenden Hubschraubereinsätze zu dulden hat. Im Zuge des Petitionsverfahrens
konnte erreicht werden, dass die Kreisverwaltung in Absprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung die Erteilung einer Bau-
genehmigung zur Errichtung eines Wohnhauses nicht mehr von der Eintragung der Baulast abhängig macht.

43. Benutzung einer Turnhalle für den Tanzsport 

Die Petenten – ein aktives Tanzsport-Paar – wollten mit ihrer Eingabe die Benutzung der Turnhalle zu Trainingszwecken erreichen.
Ihr Antrag wurde mit Hinweis auf die einschlägigen Vorschriften der Benutzungsordnung abgelehnt. Obschon die Petenten mit
der Übernahme der Nebenkosten sowie einer befristeten Nutzung auf zwei Jahre jeweils für die Zeit von Februar bis November
einverstanden gewesen wären, blieben die Bemühungen des Bürgerbeauftragten erfolglos. 
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Die Halle stehe nur solchen Vereinen und Gruppen zur Verfügung, die ihren Sitz innerhalb der Verbandsgemeinde hätten. Die
Petenten gehörten einem auswärtigen Tanzsportverein an. Zum anderen sei für die Benutzung der Halle nach der Benutzungs-
ordnung eine Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen erforderlich. Eine ausnahmsweise Gestattung der Benutzung komme
nicht in Betracht, da die Folgen eines solchen Präzedenzfalles finanziell von der Verbandsgemeinde nicht getragen werden könnten.

44. Weitere Duldung zur Vermeidung von Härten

Ein Bürger setzte sich für eine Duldungsverlängerung für zwei junge bosnische Frauen ein und verwies auf erhebliche psychische
Belastungen und soziale Härten. Unter Berücksichtigung der persönlichen Situation der Betroffenen sowie ihre besonderen Be-
lastungen bei einer sofortigen Rückkehr nach Bosnien und Herzegowina verlängerte die zuständige Kreisverwaltung die Duldung.

45. Kostenübernahme für Therapie 

Geholfen werden konnte den Eltern eines durch Legasthenie beeinträchtigten Kindes. Die Petenten wandten sich wegen eines
teilweise ablehnenden Bescheides hinsichtlich der Übernahme von Kosten im Wege der Eingliederungshilfe gemäß dem Kinder-
und Jugendhilfegesetz an den Bürgerbeauftragten. Nach nochmaliger Überprüfung des Sachverhaltes wurde dem Antrag der
Petenten insgesamt entsprochen.

46. Vorbildliche Zusammenarbeit aller Behörden 

Petenten beklagten sich darüber, dass die Beförderung ihrer Tochter zum Kindergarten nicht im allgemeinen Linienverkehr er-
folgte, weil das betreffende Unternehmen den Wohnort der Petenten nicht mehr andient.

Anlässlich verschiedener Ortstermine wurden zunächst bauliche Maßnahmen zur Ermöglichung von Begegnungsverkehr verein-
bart. Hinzu kommen musste jedoch auch die Bereitschaft von Seiten der Ortsgemeinde bzw. der Petenten, den Bus beim Zurück-
setzen durch eine erwachsene Person einzuweisen. Nachdem beides sichergestellt wurde, konnte das Problem gelöst werden. 

47. Eigenheimzulage und Baukindergeld nur bei allein genutzten Wohnräumen möglich

Einem Ehepaar war zunächst die Eigenheimzulage und das Baukindergeld für einen Anbau abgelehnt worden, da nicht auszu-
schließen war, dass sich ein am Altbau bestehendes Mitbenutzungsrecht auch auf die neuen Räume bezog. Eigenheimzulage und
Baukindergeld können nur gewährt werden, wenn die betreffenden Räume von dem Steuerpflichtigen allein genutzt werden. Das
Finanzamt stellte anlässlich einer Ortsbesichtigung fest, dass sich das Mitbenutzungsrecht nicht auf die neuerrichteten Räume er-
streckt, sodass dem Anliegen entsprochen werden konnte. 

48. Befreiung von Rundfunkgebühren 

Eine Petentin wandte sich wegen der Ablehnung der von einer Bekannten beantragten Befreiung von Rundfunkgebühren an den
Bürgerbeauftragten, da nach ihrer Auffassung aufgrund der Einkommens- und Vermögensverhältnisse eigentlich eine Befreiung
hätte gewährt werden müssen.

In Zusammenarbeit mit dem SWR konnte ermittelt werden, dass bei der vorangegangenen Prüfung des Antrages Mietzahlungen
nicht berücksichtigt worden waren. Der Befreiungsantrag konnte positiv beschieden werden.

49. Berechtigte Forderungen können trotz langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit nicht erlassen werden

Von einem Bürger, der als ehrenamtlicher Richter beim Landesarbeitsgericht tätig gewesen war, wurde die Rückzahlung über-
zahlter Entschädigungen in Höhe von rund 50,– DM verlangt. Er begehrte den Erlass dieser Forderung als Anerkennung für seine
23-jährige ehrenamtliche Tätigkeit für das Land Rheinland-Pfalz. Da den zuständigen Behörden bei der Geltendmachung be-
rechtigter Forderungen kein Ermessen zusteht, war dies nicht möglich.

50. Asylverfahren müssen in dem Land durchgeführt werden, das ein Schengen-Visum ausgestellt hat

Ein Rechtsanwalt setzte sich für seinen ausländischen Mandanten ein, der mit einem von Griechenland ausgestellten Schengen-
Visum in die Bundesrepublik Deutschland eingereist war und Asylantrag gestellt hatte. Er machte geltend, die geforderte Aus-
reise nach Griechenland sei unverhältnismäßig, da sein Mandant dort keine Angehörigen habe. Aufgrund des Schengen-Abkommens
ist jedoch das Land für die Behandlung des Asylbegehrens zuständig, das das Visum ausgestellt hat. Aus diesem Grunde musste
die Ausweisung nach Griechenland erfolgen. 

51. Keine Zuteilung eines Grundstücks für Vogelpflegestation 

Nicht geholfen werden konnte Petenten, die im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens die Zuteilung von Gelände begehrten,
um ihr Gartengrundstück zu vergrößern. Die Petenten machten geltend, dass sie das Gelände im Zusammenhang mit einer von
ihnen betriebenen Vogelpflegestation benötigen. 
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Die Ermittlungen ergaben, dass im konkreten Fall eine Mehrausweisung ohne die Zustimmung der betroffenen Nachbarinnen
und Nachbarn rechtlich nicht möglich ist, da die von den Petenten gewünschte Maßnahme einen enteignungsgleichen Eingriff
dargestellt hätte, der im Rahmen des ländlichen Bodenordnungsverfahrens nicht vorgenommen werden kann. Die Bemühungen
des zuständigen Kulturamtes, die betreffenden Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer zum Verkauf der er-
forderlichen Flächen zu bewegen, blieben erfolglos.

52. Unterhaltsanspruch 

Eine Petentin wandte sich an den Bürgerbeauftragten, weil sie im Rahmen ihrer Unterhaltsverpflichtung zu den Kosten der Pflege
und Betreuung ihres Vaters in einem Altenheim beitragen sollte. 

Obschon es sich dabei um eine privatrechtliche Frage außerhalb der eigentlichen Zuständigkeit des Bürgerbeauftragten handelt,
wurde die zuständige Kreisverwaltung um Klärung gebeten. Dabei ergab sich, dass ein Unterhaltsanspruch nicht besteht. 

53. Hilfe auch bei Aufenthalt im Ausland

Eine allein erziehende Studentin, die sich zusammen mit ihrem fünfjährigen Sohn im Rahmen eines Auslandsstudiums in den
USA aufhielt, sollte keine Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mehr erhalten. Begründet wurde dies damit, Leistun-
gen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz könnten nur an Personen gewährt werden, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes hätten. Da die Petentin weiterhin Leistungen nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz erhält, wurde festgestellt, dass nach dessen Regelungen an einem ausländischen Studienort kein Wohn-
sitz oder gewöhnlicher Aufenthalt begründet wird. Vor diesem Hintergrund konnte schließlich erreicht werden, dass auch die
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz weiter gewährt wurden. 

54. Beitragszahlung für Grundstücke trotz Belastung durch früheren Bergbau 

Auch für den Bürgerbeauftragten war es zunächst unverständlich, warum  der Eigentümer zweier Grundstücke zur Zahlung von
Beiträgen herangezogen werden konnte. Das Bergamt Rheinland-Pfalz hatte hinsichtlich eines Grundstückes festgestellt, dass dieses
aus bergbaulichen Gründen nicht bebaubar ist, da mehrere Grubenbaue das Grundstück unterqueren. Das andere Grundstück
liegt im ehemaligen Haldenbereich des Quecksilbererzbergwerks. 

Beide Grundstücke liegen innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsbereiches. Hinsichtlich des letztgenannten war zu be-
achten, dass es sich bei evtl. vorliegenden Bodenkontaminationen nicht um ein absolut unüberwindliches Bebauungshinderniss
handelt, das eine Bebauung schlechterdings ausschließen würde.

55. Lagerplatz für Stammholz im Außenbereich 

Ein Petent wandte sich gegen die Ablehnung seines Antrages auf Genehmigung eines Lagerplatzes für Stammholz. Für den Fall,
dass sein Geschäft Erträge einbringt und die Gemeinde ein Kleingewerbegebiet ausweist, erklärte er sich bereit, den Lagerplatz
aufzugeben und in das Gewerbegebiet umzuziehen.

Auf Grund dieser Zusicherung erklärte sich die Kreisverwaltung bereit, den Lagerplatz zunächst zu dulden unter der Bedingung,
dass der Petent auf dem jetzigen Gelände keine weiteren baulichen Anlagen errichtet. Danach wird ihm möglicherweise ein Ge-
werbegrundstück der Ortsgemeinde zur Verfügung stehen.

56. Keine nachträgliche Änderung bestandskräftiger Steuerbescheide bei fehlerhaften Angaben in der Steuererklärung

Einem Bürger war erst nach Bestandskraft des Steuerbescheides aufgefallen, dass er in seiner Steuererklärung unter der Rubrik
„Ausbildungsfreibetrag“ keine Angaben gemacht hatte. Das Finanzamt geht davon aus, dass beim Petenten ein grobes Verschul-
den vorliegt, da er eine im Steuererklärungsformular ausdrücklich gestellte, auf einen bestimmten Vorgang bezogene Frage nicht
beachtet hat. Eine nachträgliche Abänderung des Steuerbescheides zu Gunsten des Petenten war daher nicht mehr möglich.

57. Blumenstrauß und Gebührenerstattung als „Wiedergutmachung“

Einen Blumenstrauß und eine Gebührenerstattung von 10,– DM ließ ein Landrat Petenten zukommen, die sich als Ausländer da-
durch benachteiligt fühlten, dass die Zulassungsstelle weder den Personalausweis der Ehefrau samt Heiratsurkunde noch den
Lohnzettel des Mannes mit Namen und Adresse als Wohnsitznachweis akzeptierte. Die Weigerung hatte zur Folge, dass von den
Petenten im Wohnort eine Meldebescheinigung beantragt werden musste. 

58. Verkehrsberuhigung durch Versetzen eines Ortschildes

Der Petent, Anwohner eines Neubaugebietes, begehrte eine Geschwindigkeitsbegrenzung für den Bereich eines geraden Straßen-
stücks vor dem Ortsschild, der an sein Wohngebiet angrenzt. Im Zuge des Petitionsverfahrens wurde das Ortsschild so weit ver-
setzt, dass die an die Straße angrenzenden Häuser des Wohngebiets nun innerhalb des Ortsbereiches liegen. Somit ist auf dem be-
treffenden Streckenabschnitt zukünftig eine Geschwindigkeit von 50 km/h einzuhalten. 
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59. Rückabwicklung

Die Rückgabe von Vermögen in den neuen Bundesländern führt vielfach dazu, dass die früher nach dem Lastenausgleichsgesetz
gewährten Entschädigungen zurückgezahlt werden müssen. Einer dagegen gerichteten Beschwerde eines Petenten konnte nicht
entsprochen werden, weil das zurückgegebene Vermögen, anders als der Petent meinte, richtig bewertet worden war. 

60. Lärmbelästigung durch laufende Motoren von Bussen

Eine Petentin beschwerte sich über Lärmbelästigungen durch unnötiges Laufenlassen von Busmotoren an einem Bahnhof. Im
Verlauf des Petitionsverfahrens nahm die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung mit dem Busunternehmen Rücksprache. Die
Firma sagte zu, die Busfahrerinnen und Busfahrer auf ordnungsgemäßes Verhalten hinzuweisen und bei Verstößen gegen sie vor-
zugehen. Weiterhin wird die Verbandsgemeindeverwaltung entsprechende Bußgeldverfahren betreiben, wenn ein Fahrer die
Immissionsschutzverordnung nicht beachtet. 

61. Angemessene Kosten der Unterkunft

Teilweise geholfen werden konnte einer Petentin wegen der Übernahme der Kosten der Unterkunft im Rahmen der Hilfe zum
Lebensunterhalt nach dem Bundessozialhilfegesetz, die aus der Stadt Berlin in einen kleineren Ort in der Pfalz gezogen war. 

Die Miete der von ihr angemieteten Wohnung überstieg die ortsübliche und damit angemessene Miete um 40 %. Die ortsübliche
Miete in Höhe von 519,12 DM wurde im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt allerdings anerkannt.

62. Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland

Zur gewünschten Ordensverleihung an die Lebensgefährtin konnte der Bürgerbeauftragte einem Petenten leider nicht verhelfen.
Zwar hat die Staatskanzlei deren Einsatz für die Aktivierung und Förderung heimatlichen Brauchtums und Kulturgutes nicht ver-
kannt. Die von ihr in diesem Bereich vollbrachte Arbeit dient der Lebensgefährtin des Petenten jedoch als Grundlage für ihre
eigene kommerzielle Arbeit. Dies war ausschlaggebend für die Ablehnung der Ordensverleihung.

63. Duldungsverlängerung zur Ausreise in ein Drittland 

Eine ausreisepflichtige jugoslawische Familie wollte nach Ungarn einreisen, benötigte hierzu jedoch einen jugoslawischen National-
pass. Die zuständige Kreisverwaltung verlängerte die Duldung, damit die Familie sich bei den jugoslawischen Behörden um einen
Nationalpass bemühen konnte.

64. Kraftfahrzeug als Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

Nicht geholfen werden konnte einer 53-jährigen, nicht mehr berufstätigen Petentin, die aufgrund einer chronischen Polyarthritis auf
einen Rollstuhl angewiesen ist. Sie hatte den Bürgerbeauftragten gebeten, sie bei der Beschaffung eines Kraftfahrzeuges im Rahmen
der Eingliederungshilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz zu unterstützen. 

Voraussetzung für die Gewährung eines Kraftfahrzeuges im Rahmen der Eingliederungshilfe ist, dass der oder die Behinderte
wegen Art und Schwere der Behinderung zum Zweck der Eingliederung vor allem in das Arbeitsleben auf die Benutzung eines
Kraftfahrzeuges angewiesen ist. Daraus ergibt sich nach der Rechtsprechung, dass Eingliederungshilfe zur Beschaffung eines Kraft-
fahrzeuges auch in dem Fall, dass eine Eingliederung in das Arbeitsleben nicht mehr möglich ist, davon abhängig ist, dass die oder
der Behinderte regelmäßig und ständig auf ein Kraftfahrzeug angewiesen ist. Dies sei der Fall, wenn die oder der Behinderte ohne
diese Hilfe in seiner Lebensführung gemessen an seiner Umwelt so weit absinke, dass seine Menschenwürde Schaden nehme. 

Im Fall der Petentin wurde die Hilfe trotz der Bemühungen des Bürgerbeauftragten abgelehnt. Sie wurde darauf hingewiesen, dass
Kosten für Einzelfahrten mit einem Taxi oder dergleichen übernommen werden. 

Im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem Bundessozialhilfegesetz erhalten nach den Erfahrungen des Bürgerbe-
auftragten behinderte Menschen allenfalls noch ganz ausnahmsweise für ihre Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft Hilfe zur
Beschaffung eines Kraftfahrzeuges. Dies entspricht den gesetzlichen Bestimmungen, wie sie von den Gerichten ausgelegt werden.
Dabei wird nicht berücksichtigt, dass bewegungsbeeinträchtigte Menschen vielfach auf die Inanspruchnahme eines Kraftfahrzeu-
ges angewiesen sind, um so ein Mindestmaß an Lebensqualität im Sinne einer eingeschränkten Teilnahme am Leben in der Ge-
meinschaft zu erreichen. 

65. Überbrückungshilfe

Aufgrund einer Eingabe konnte erreicht werden, dass eine Petentin weiterhin so lange Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten hat,
bis der neue Arbeitgeber den ersten Lohn auszahlte.
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66. „Verloren gegangene“ Teilnehmer-Abmeldung 

Eine Petentin wandte sich gegen die Zahlung von Rundfunkgebühren trotz erfolgter Abmeldung ihrer Rundfunkgeräte. Der Ge-
bühreneinzugszentrale ist ein entsprechendes Schreiben jedoch nicht zugegangen. Auf die Eingabe hin hat der SWR den Einwand
der Petentin – entgegen der bestehenden Beweislastverteilung – anerkannt und die GEZ darüber informiert, dass kein Gebühren-
rückstand mehr besteht.

67. Gründung einer Kindergartengruppe 

Eine Petentin begehrte die Gründung einer weiteren Kindergartengruppe in ihrem Heimatort. Ansonsten bliebe den Kindern nur
der Besuch der Kindertagesstätte des Nachbarortes. Die Bezirksregierung hat schließlich der Aufnahme einer weiteren Gruppe
im Dorfgemeinschaftshaus unter der Auflage zugestimmt, dass die Bestimmungen des Brandschutzes erfüllt sind und die Unfall-
kasse keine Bedenken äußert.

68. Aufenthaltsbefugnis bei nicht zu vertretendem Abschiebungshindernis

Eine Bürgerin wollte für eine ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige bis zum Abschluss eines beabsichtigten Ausbildungs-
verhältnisses ein Aufenthaltsrecht erreichen. Da einer freiwilligen Ausreise Hindernisse entgegenstanden, die die Betroffene nicht
zu vertreten hatte und der Lebensunterhalt aufgrund des beabsichtigten Ausbildungsverhältnisses gesichert ist, konnte die Auf-
enthaltsbefugnis erteilt werden. 

69. Keine Rückkehrberechtigung für ausreisepflichtigen Ausländer

Einem ausreisepflichtigen bosnischen Bürgerkriegsflüchtling war eine Duldung bis zum 23. März 1999 gewährt worden. Er wollte
über Weihnachten seine Familie in Bosnien besuchen. Da mit der Ausreise die Duldung erlischt, bestand keine Möglichkeit, eine
erneute Einreise als Bürgerkriegsflüchtling zu ermöglichen. Der Petent musste daher von der Reise absehen. 

70. Erstattung der Verwaltungsgebühr für eine Bauvoranfrage 

Ein Petent war zu einem Erschließungsbeitrag für ein unbebautes Grundstück veranlagt worden. Nachdem auf Grund einer Bau-
voranfrage festgestellt worden war, dass das Grundstück nicht bebaut werden kann, wurde der Bescheid aufgehoben. Der Petent
begehrte nunmehr Erstattung der im Zusammenhang mit der Bauvoranfrage angefallenen Verwaltungsgebühr von 246,– DM.
Nachdem die Verbandsgemeindeverwaltung zunächst keine Möglichkeit gesehen hatte, dem Anliegen des Petenten zu entspre-
chen, führte eine durch den Bürgerbeauftragten veranlasste Überprüfung durch die Kommunalaufsicht letztlich zum Erfolg. Dem
Petenten wurden die Kosten der Bauvoranfrage als notwendige Aufwendungen für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung
erstattet. 

71. Wunsch auf Erlass eines Beitragsbescheides 

Ein Petent wandte sich wegen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anschluss eines Betriebsgebäudes an die öffentliche
Wasserversorgung an den Bürgerbeauftragten. Insbesondere wollte er den einmaligen Wasserversorgungsbeitrag nicht vertraglich
ablösen, sondern begehrte den Erlass eines entsprechenden Bescheides. Der Zweckverband beabsichtigte zunächst den Anschluss
nur unter der Bedingung, dass der Petent den Ablösevertrag unterzeichnet.

Im Zuge des Petitionsverfahrens konnte unter Hinweis auf das grundsätzlich für den Petenten gemäß der Allgemeinen Wasser-
versorgungssatzung bestehende Anschluss- und Benutzungsrecht erreicht werden, dass dessen Grundstück rechtzeitig bis zur Fer-
tigstellung des Betriebsgebäudes an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und der gewünschte Beitragsbescheid erlassen
wird.

72. Schließung eines Übergangswohnheimes wegen zurückgegangenen Bedarfs 

Bedienstete eines Übergangswohnheimes für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler wandten sich gegen die beabsichtigte
Schließung. Da der Zuzug des entsprechenden Personenkreises deutlich zurückgegangen ist, sind in Rheinland-Pfalz Überkapa-
zitäten vorhanden. Die Entscheidung des Ministeriums des Innern und für Sport, welche Standorte aufgegeben werden, richtet
sich nach unterschiedlichen Kriterien. Im vorliegenden Falle war maßgebend, dass der betreffende Landkreis mit drei Einrich-
tungen deutlich stärker belastet war als der Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Die Schließung des Wohnheimes
war daher nicht zu beanstanden. 

73. Angemessene Wohnung für Lebenspartnerin und gemeinsames Kind

Geholfen werden konnte einem Strafgefangenen, der sich wegen der insbesondere für sein gerade geborenes Kind äußerst schwie-
rigen Wohnverhältnisse an den Bürgerbeauftragten wandte. Die zuständige Stadtverwaltung konnte der Lebenspartnerin und dem
Kind eine angemessene Wohnung vermitteln, deren Kosten im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Bundessozial-
hilfegesetz getragen werden.
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74. Längere Duldung wegen Weiterwanderungsabsicht

Ein nach Ablehnung seines Asylgesuches ausreisepflichtiger Petent begehrte eine Duldungsverlängerung, da er seine Weiterwan-
derung nach Australien beabsichtigte. Er legte eine Bescheinigung der betreffenden Botschaft vor, mit der um eine Verlängerung
des Bleiberechts bis zu einem für eine Vorentscheidung vorgesehenen Termin gebeten wurde. Nach Einschalten des Ministeriums
des Innern und für Sport konnte erreicht werden, dass die Duldung verlängert wurde. Maßgeblich hierfür war auch, dass sich eine
deutsche Organisation verpflichtete, die Lebenshaltungskosten für den Petenten zu übernehmen. 

75. Keine Familienzusammenführung bei rechtskräftig verurteilten Ausländern

Eine deutsche Staatsangehörige hatte einen ausländischen Staatsangehörigen geheiratet, für den sie ein Visum zum Zwecke der
Familienzusammenführung begehrte. Da ihr Ehemann während früherer Aufenthalte in Deutschland als Straftäter verurteilt
worden war, sah sich die zuständige Stadtverwaltung nicht in der Lage, der Erteilung eines Visums zuzustimmen. 

76. Auslandsreise auch für ausländische Schülerinnen und Schüler an Privatschulen 

Eine Lehrerin an einer privaten Handelsschule setzte sich dafür ein, dass ausländischen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme
an einer Klassenfahrt durch Aufnahme in eine Reisendenliste ermöglicht wird. Die zuständige Stadtverwaltung sah sich hieran ge-
hindert, da ein Rundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport eine entsprechende Regelung bisher lediglich für allge-
mein bildende Schulen vorsah. Weil jedoch eine Schlechterstellung von Schülerinnen und Schülern an privaten Handelsschulen
nicht vertretbar erschien, veranlasste das Ministerium eine entsprechende Änderung. 

77. Kreisverkehr zur Entschärfung gefährlicher Kreuzung

Eine Petentin begehrte, dass an der Kreuzung zweier Kreisstraßen die Verkehrssituation durch eine Kreisverkehrsanlage entschärft
wird. Bei Unfällen in diesem Bereich waren bereits Todesfälle zu beklagen. Nachdem zunächst im Rahmen des Petitionsverfah-
rens von den zuständigen Verwaltungen nur eine Teillösung in Form eines unvollständigen Kreisels befürwortet wurde, wurde
letztlich beschlossen, entsprechend dem Wunsch der Petentin eine vollständige Kreisverkehrsanlage zu schaffen. 

78. Zerreißprobe für Familie

Eine Polizeihauptkommissarin beim Polizeipräsidenten in Berlin bat den Bürgerbeauftragten um Unterstützung wegen ihrer Ver-
setzung in den rheinland-pfälzischen Polizeidienst. 
Die Petentin selbst ist Mutter von zwei Kindern. Sie und ihr Ehemann stammen aus einer pfälzischen Stadt. Der Ehemann der Peten-
tin hat seinen Arbeitsplatz in Berlin verloren und trotz intensiver Suche dort keine neue Arbeitsstelle gefunden. Nunmehr hat er
eine Arbeit in der pfälzischen Stadt angetreten. Um die Familie zusammenzuhalten und den in der Stadt lebenden alt und hilfebe-
dürftig gewordenen Eltern beistehen zu können, strebt die Petentin ihre Versetzung in den rheinland-pfälzischen Polizeidienst an. 

Der Petentin konnte nicht geholfen werden. Das Ministerium des Innern und für Sport teilt mit, dass es aufgrund der finanziel-
len Rahmenbedingungen des Landeshaushaltes nur möglich ist, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten von anderen Dienststellen
zu übernehmen, wenn eine rheinland-pfälzische Tauschpartnerin oder ein rheinland-pfälzischer Tauschpartner vorhanden ist. Er-
reicht werden konnte lediglich, dass die Petentin vorgemerkt wurde, sodass sie unterrichtet wird, falls sich eine Versetzungs-
möglichkeit eröffnet. 

79. Heimatnahe Tätigkeit bleibt Wunsch

Nicht geholfen werden konnte einem Polizeibeamten, der um Unterstützung wegen seiner Versetzung vom Polizeipräsidium
Mainz an eine heimatnahe Dienststelle in der Westpfalz bat. 

Im Rahmen der Mitte 1999 stattgefundenen Versetzungskonferenz konnte lediglich ein Beamter aus dem Bereich des Polizeipräsi-
diums Mainz in den Bereich des gewünschten Polizeipräsidiums Westpfalz versetzt werden. Das dafür maßgebende modifizierte
Einstellungsdatum des versetzten Beamten war 1976, das des Petenten 1988.

80. Außergewöhnliche Lösung

Nach den bestehenden Bestimmungen können gesetzliche Krankenversicherungen die Kosten für Augenoperationen in Form einer
„Fotorefraktiven Laserbehandlung“ grundsätzlich nicht übernehmen. Deswegen wandte sich eine Petentin, bei der wegen ihrer
hohen Fehlsichtigkeit und aus anderen medizinischen Gründen diese Art der Operation geboten war, an den Bürgerbeauftragten.
Schließlich konnte ein Weg gefunden werden, der dem Anliegen der Petentin entsprach. 

81. Umzug doch noch möglich

Eine Verbandsgemeinde weigerte sich, im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt für ein Ehepaar die Kaution für eine neu an-
gemietete Wohnung zu übernehmen. Sie begründete dies damit, die Hilfe wäre verspätet beantragt worden. Zuvor hatte die Ver-
bandsgemeindeverwaltung die Kosten für den Umzug und die Renovierung der neuen Wohnung in der nahe gelegenen Stadt
übernommen. 

Nach dem Hinweis des Bürgerbeauftragten, es widerspreche jeder Lebenserfahrung, dass eine Wohnung ohne Kautionsleistung
vermietet werde, wurde diese schließlich übernommen.
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82. Planmäßiges und zielmäßiges Studium wird erwartet

Ein Studierender der Universität Mainz wechselte nach dem vierten Semester vom Magisterstudiengang mit den Hauptfächern
Soziologie und den Nebenfächern Pädagogik und Politikwissenschaften zu dem Studiengang mit dem Hauptfach Philosophie und
den Nebenfächern Deutsche Philologie und Buchwesen. 

Trotz der Bemühungen des Bürgerbeauftragten konnte nicht erreicht werden, dass das Studium des Petenten im Rahmen des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes weiter gefördert wird. Von Auszubildenden, die im Rahmen des genannten Gesetzes gefördert
würden, könne erwartet werden, dass sie ihre Ausbildung planmäßig und zielstrebig durchführen. Dies bedeute, dass sie spätes-
tens bis zum Ende des zweiten Semesters erkennen müssten, dass ihnen für das zunächst angestrebte Studienziel die Eignung und
Neigung fehlt und sie deswegen ihre bisherige Ausbildung unverzüglich abbrechen. 

83. Entwicklungshilfe

Nicht weitergeholfen werden konnte einem Petenten aus Kamerun, der sich nach Abschluss des Studiums der Allgemeinmedizin
sowie der Zahnmedizin wegen der Berufserlaubnis für eine vierjährige Weiterbildung zum Facharzt an den Bürgerbeauftragten
wandte. 

Von der zuständigen Dienststelle wurde darauf hingewiesen, dass in Rheinland-Pfalz in Übereinstimmung mit der ständigen Ver-
waltungspraxis in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und im Saarland eine Berufserlaubnis zum Zweck der Weiterbil-
dung eine mindestens dreijährige Tätigkeit im Heimatland im Anschluss an die in Deutschland abgeschlossene Ausbildung vor-
aussetzt. Damit solle sichergestellt werden, dass die in Deutschland erlangte Ausbildung der Bevölkerung des Heimatlandes der
Ärztin oder des Arztes zugute komme und sich die Ärztin oder der Arzt mit den Lebensverhältnissen und Bedürfnissen seines
Heimatlandes wieder vertraut macht, bevor er seine Facharztausbildung aufnimmt. Gleichzeitig solle dadurch einer Verfestigung
des Aufenthaltes von in Deutschland ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten aus den Entwicklungsländern entgegengewirkt wer-
den. Der Ausschuss für Berufe des Gesundheitswesens der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden habe
diese Praxis noch einmal bestätigt.

84. Landesjustizkasse ist an gerichtlich festgesetzte Gerichtskosten gebunden

Ein Bürger wandte sich gegen Gerichtskosten in Höhe von rund 4 000,– DM, die in einem aktiengesellschaftsrechtlichen Ver-
fahren entstanden waren. Er hielt die Kosten für unverhältnismäßig hoch, da sein Anteil an der betreffenden Aktiengesellschaft
lediglich 5 000,– DM beträgt. Die Gerichtskosten waren vom zuständigen Landgericht festgesetzt worden. Daher besteht für die
Landesjustizkasse kein Ermessen; Gesichtspunkte der Verhältnismäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit konnten nicht berücksichtigt
werden. 

85. Zugangsbeschränkungen für Männer zur „Dokumentationsstelle für Frauenforschung“

Ein Petent wollte mit seiner Eingabe erreichen, dass seinem Mandanten, der an einer Universität Germanistik studiert, uneinge-
schränkt Zugang zu dem Bücherbestand der „Dokumentationsstelle für Frauenforschung“ gewährt wird. Die Nutzungsregelung
verstoße gegen Artikel 3 Grundgesetz und Artikel 17 der rheinland-pfälzischen Verfassung. Um mit den Beständen der Doku-
mentationsstelle arbeiten zu können, müsse sich sein Mandant einer „Strohfrau“ bedienen.

Die Dokumentationsstelle ist eine Einrichtung der Studentenschaft und nicht der Universität. Daraus folgt, dass diese Stelle keine
Einrichtung für Forschung und Lehre ist, die den Studierenden im Rahmen eines geordneten Betriebes ohne Einschränkung oder
nur mit den gegebenen, sachgerechten Einschränkungen zur Verfügung stehen muss. Über die Art und Weise der Benutzung ent-
scheidet die Studentenschaft selbst.

Ein Gespräch von Vertretern des Fachministeriums mit dem Allgemeinen Studentenausschuss ergab, dass keine Bereitschaft be-
stand, die Nutzungsmöglichkeit der Dokumentationsstelle zu erweitern. Auch für ein Eingreifen der Rechtsaufsicht im Sinne des
Petenten waren die Voraussetzungen nicht gegeben.

86. Überbelegung verhindert Verlegung in zuständige Justizvollzugsanstalt (JVA) 

Ein Petent begehrte, nach Eintritt der Rechtskraft seiner Verurteilung in die für ihn zuständige JVA Diez verlegt zu werden. Dies
war jedoch aufgrund der Überbelegung der JVA Diez zumindest nicht sofort möglich. Vielmehr musste er auf eine Warteliste ge-
setzt werden. Der Vollzugsplan wurde bereits vor der Verlegung erstellt, damit dem Petenten keine Nachteile entstehen. 

87. Genehmigung zum vorübergehenden Verlassen des Bereichs der Aufenthaltsgestattung 

Ein Asylbewerber begehrte die Genehmigung zum vorübergehenden Verlassen des Bereichs der Aufenthaltsgestattung, um an einer
Weihnachtsfeier einer Vereinigung seiner Landsleute in München teilnehmen zu können. Nach einem zunächst ablehnenden Be-
scheid erteilte die zuständige Stadtverwaltung eine Ausnahmegenehmigung.
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88. Verlängerung der Duldung für eine Therapie

Ein ausreisepflichtiger bosnischer Staatsangehöriger begehrte die Verlängerung der ihm erteilten Duldung, um die wegen einer
Traumatisierung erforderliche Therapie fortsetzen zu können. Die zuständige Stadtverwaltung entsprach diesem Anliegen, sodass
die Therapie abgeschlossen werden konnte.

89. Keine Wohnungsbauförderungsmittel, wenn bereits ausreichend Wohnraum vorhanden ist

Ein Bürger begehrte ein Aufwendungsdarlehen im Wohnungsbauprogramm, obwohl seine Ehefrau bereits im Besitz einer Woh-
nung war. Er hielt dies für unbeachtlich, da seine Ehefrau die betreffende Wohnung bereits vor Eheschließung gekauft hatte.
Nach den Wohnungsbauförderungsbestimmungen ist jedoch ausschließlich darauf abzustellen, ob genügend Wohnraum zur Ver-
fügung steht. Wann und von wem dieser angeschafft wurde, ist hierbei nicht maßgeblich.

90. Kriegswirren und bürokratische Folgen

Welche Probleme Flüchtlinge aus Krisengebieten im Alltag erwarten können, zeigen die folgenden Fälle:

Im Fall eines jugoslawischen Paares weigerte sich das Standesamt, das neugeborene Kind als eheliches Kind einzutragen, weil die
Originalheiratsurkunde nicht vorgelegt werden konnte. Diese konnte aufgrund des Krieges in Jugoslawien auch nicht mehr be-
schafft werden. Hingegen war das erste Kind des Paares von einem anderen Standesamt nach Vorlage einer Kopie der Heirats-
urkunde als ehelich eingetragen worden. Den Petenten konnte dadurch geholfen werden, dass von der Möglichkeit der Anlage
eines Familienbuches aufgrund von eidesstattlichen Versicherungen Gebrauch gemacht wurde. 

Vor ähnliche Probleme gestellt sahen sich auch zwei heiratswillige Paare aus Jugoslawien. In beiden Fällen waren die Nachweise
dafür, dass nicht bereits eine Ehe besteht, in den Kriegswirren verloren gegangen. Auch in diesen Fällen konnte nach Beratung
durch die zuständige Behörde auf der Grundlage eidesstattlicher Versicherungen das Aufgebot bestellt werden. 

Hinsichtlich eines Paares wurde zwischenzeitlich mitgeteilt, dass die Trauung stattgefunden hat. Alle drei Fälle zeigen, dass bei
Beratung der Betroffenen durch die zuständigen Verwaltungen manchmal auch dort Lösungen gefunden werden können, obwohl
auf den ersten Blick solche nicht in Sicht sind. 

91. Vollzugslockerungen bei Sexualstraftätern nur noch unter sehr engen Voraussetzungen möglich 

Ein Strafgefangener vermochte nicht nachzuvollziehen, weshalb sein Antrag auf Besuchsausgänge abgelehnt wurde, obwohl sein
Verhalten nicht zu beanstanden war. Da der Petent wegen eines Sexualdeliktes bestraft worden war, hatte die zuständige Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) bei ihrer Entscheidung das neue Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen
Straftätern vom 26. Januar 1998 zu beachten. Nach bisheriger Rechtslage war das mit Lockerungen zwangsläufig verbundene „Rest-
risiko“ bereits dann in Kauf zu nehmen, wenn eine „Chance“ für ein positives Erprobungsergebnis bestand. Das neue Gesetz ver-
langt, dass die Lockerungen unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden können.
Diese engen Voraussetzungen konnten im konkreten Fall von der JVA nicht festgestellt werden, sodass dem Anliegen nicht ent-
sprochen werden konnte.

92. Strafaufschub in Ausnahmefall

Eine Bürgerin war in erhebliche Schwierigkeiten geraten, weil sie einen Strafantritt zu einer kurzen Freiheitsstrafe innerlich ver-
drängt und auch ihre Familie nicht unterrichtet hatte. Die zuständige Staatsanwaltschaft gewährte schließlich einen Voll-
streckungsaufschub von sieben Tagen, sodass die Petentin die erforderlichen persönlichen und familiären Vorbereitungen treffen
konnte. 

93. Aussetzung der Abschiebungshaft wegen beabsichtigter Eheschließung und bevorstehender Geburt eines Kindes

Ein Bürger setzte sich für einen ausländischen Staatsangehörigen ein, der sich in Abschiebungshaft befand. Wegen der beabsich-
tigten Eheschließung und der bevorstehenden Geburt seines Kindes setzte die zuständige Kreisverwaltung die Abschiebungshaft
aus, sodass der Vater bei der Geburt seines Kindes anwesend sein konnte.

64
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I. Eingaben, die dem Bürgerbeauftragten im
Berichtsjahr zur Bearbeitung vorlagen

1. Neueingänge 2 816 = 100,0 %

a) zulässige Eingaben 2 571 = 91,3 %
(vgl. III)

b) unzulässige Eingaben 245 = 8,7 %
(vgl. IV)

2. unerledigte Eingaben
aus den Vorjahren 976

insgesamt 3 792

Entwicklung der Gesamtzahl der Eingaben von 
1974 - 1998 
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II. Aufgliederung der Neueingänge im Berichtsjahr
nach Art des Eingangs und nach Personen

1. Nach Art des Eingangs

a) schriftliche Eingaben 1 955 = 69,4%
b) persönliche Eingaben 662 = 23,5 %
c) telefonische Eingaben 199 = 7,1 %

insgesamt 2 816 = 100,0 %

2. Nach Personen

a) Einzelpersonen
aa) Männer1 888 = 67,0 %
bb) Frauen 892 = 31,7 % 2 780 = 98,7 %

b) Petentengruppen 36 = 1,3 %

insgesamt 2 816 = 100,0 %

III. Zulässige Eingaben des Berichtsjahres
aufgegliedert nach Sachgebieten (vgl. I 1. a)

Sachgebiet Zahl der Eingaben
absolut in v. H.

1 – Rechtspflege 309 12,0
2 – Ordnungsverwaltung 498 19,4
3 – Gemeindeverfassungsrecht/Kommunales Abgabenrecht 250 9,7

4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht 281 10,9
5 – Sozialwesen 465 18,1
6 – Wirtschaftsordnung 126 4,9
7 – Kultur 149 5,8
8 – Landwirtschaft und Umwelt 246 9,6
9 – Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 247 9,6

zusammen 2 571 100,0

unzulässige Eingaben (vgl. I 1. b) 245
unerledigte Eingaben aus den Vorjahren (vgl. I 2.) 976

zu bearbeitende Eingaben insgesamt (vgl. I) 3 792
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Grafik mit Balken

Nachstehend erfolgt eine detaillierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete:
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Detaillierte Darstellung der einzelnen Sachgebiete:

Eingaben %

1 – Rechtspflege
1.1 Gerichte 35 1,3
1.2 Staatsanwaltschaften 38 1,5
1.3 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Notariate 5 0,2
1.4 Strafvollzug 156 6,1
1.5 Vollzugslockerungen 47 1,8
1.6 Ärztliche Versorgung im Strafvollzug 16 0,6
1.7 Gnadensachen 12 0,5

309 12,0

2 – Ordnungsverwaltung
2.1 Allgemeine polizeiliche Angelegenheiten 14 0,5
2.2 Vollzugspolizei, polizeiliche Ermittlungsverfahren 15 0,6
2.3 Straßenverkehrsrecht, Führerschein, ÖPNV, Bahn 116 4,5
2.4 Ausländerwesen, Staatsangehörigkeit 320 12,5
2.5 Pass- und Meldewesen 10 0,4
2.6 Personenstandswesen 6 0,2
2.7 Wahlen und Statistik 7 0,3
2.8 Brand- u. Katastrophenschutz 3 0,1
2.9 Bestattungswesen 7 0,3

498 19,4

3 – Gemeindeverfassungsrecht – Kommunales Abgabenrecht

3.1 Gebühren 29 1,1
3.2 Beiträge 78 3,0
3.3 Anschlusskosten 19 0,7
3.4 Sonstige kommunale Abgaben 4 0,2
3.5 Grundstücksangelegenheiten 43 1,7
3.6 Wirtschaftliche Einrichtungen 2 0,1
3.7 Gemeindeverfassungsrecht 75 2,9

250 9,7

4 – Tarif-, Beamten- und Sozialversicherungsrecht
4.1 BAT und Zusatzversorgung 15 0,6
4.2 Besoldung, Beihilfe 45 1,7
4.3 Anstellungsverhältnis 28 1,1
4.4 Versorgung 16 0,6
4.5 Krankenversicherung 47 1,8
4.6 Rentenversicherung 97 3,8
4.7 Unfallversicherung 30 1,2
4.8 Soldatenversorgung, Unterhaltssicherung 3 0,1

281 10,9

5 – Sozialwesen
5.1 Sozialhilfe, soziale Hilfen allgemein 232 9,0
5.2 Pflegeversicherung, Landespflegegeld, Blindengeld 29 1,1
5.3 Wohngeld 44 1,7
5.4 BAföG, Bundeserziehungsgeld 14 0,5
5.5 Schwerbehinderte und Kriegsopfer 74 2,9
5.6 Wiedergutmachung, Lastenausgleich 10 0,4
5.7 Behindertenrecht 9 0,4
5.8 Gesundheitswesen 53 2,1

465 18,1
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Eingaben %

6 – Wirtschaftsordnung

6.1 Wirtschaftsförderung 9 0,3
6.2 Wirtschaftsordnung 14 0,5
6.3 Fremdenverkehr 1 0,1
6.4 Wohnungsbauförderung 8 0,3
6.5 Modernisierung, sonstige Förderprogramme 1 0,1
6.6 Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung 4 0,2

im Wohnungswesen
6.7 Steuern 89 3,4

126 4,9

7 – Kultur

7.1 Schulische Angelegenheiten 57 2,2
7.2 Weiterbildung 7 0,3
7.3 Hochschulwesen 3 0,1
7.4 Rundfunk, Fernsehen, Gebührenbefreiung 12 0,5
7.5 Sonstige kulturelle Angelegenheiten 1 0,1
7.6 Kinder-, Jugend-, Personensorge 67 2,5
7.7 Sport 2 0,1

149 5,8

8 – Landwirtschaft und Umwelt
8.1 Landwirtschaft und Weinbau 42 1,86
8.2 Jagd, Forst, Fischerei 14 0,5
8.3 Landschaftspflege, Umweltschutz, Tierschutz 38 1,5
8.4 Katasterwesen 13 0,5
8.5 Gewässerunterhaltung, Wasserrecht, Hochwasser 10 0,4
8.6 Frisch- und Abwasser, Strom- und Gasversorgung 30 1,2
8.7 Gewerbeaufsicht 3 0,1
8.8 Immissionsschutz, Schornsteinfeger 79 3,1
8.9 Abfallwirtschaft 17 0,7

246 9,6

9 – Bauordnungs- und Bauplanungsrecht
9.1 Bauleitpläne, Regionalplanung 38 1,5
9.2 Baugenehmigungsverfahren 143 5,6
9.3 Abrissverfügungen 21 0,8
9.4 Denkmalpflege, Dorferneuerung 16 0,6
9.5 Umlegungsverfahren 9 0,3
9.6 Straßenbauplanung 10 0,4
9.7 Grunderwerb für Straßenbau 5 0,2
9.8 Straßenunterhaltung 5 0,2

247 9,6
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IV. Unzulässige Eingaben des Berichtsjahres 
(Eingaben, bei denen von vornherein eine 
Unzulässigkeit festgestellt wurde, vgl. I 1. b)

Zahl der Eingaben
absolut in v. H.

1. Eingaben, bei denen eine Zuständigkeit oder recht-
liche Einwirkungsmöglichkeit einer Landesbehörde 
nicht gegeben ist 130 53,0

2. Eingaben, deren Behandlung einen Eingriff in ein 
schwebendes gerichtliches Verfahren oder die Nach-
prüfung einer richterlichen Entscheidung bedeuten würde 30 12,2

3. Eingaben, bei denen es sich um ein rechtskräftig ab-
geschlossenes gerichtliches Verfahren handelt und das 
Vorbringen eine Wiederaufnahme des Verfahrens oder
eine Abänderung der getroffenen richterlichen Ent-
scheidung bezweckt 33 13,5

4. Eingaben, die ein konkretes Anliegen oder einen erkenn-
baren Sinnzusammenhang nicht enthalten 6 2,5

5. Eingaben, die gegenüber einer bereits beschiedenen 
Eingabe kein neues Sachvorbringen enthalten 6 2,5

6. Eingaben, bei denen es sich um zivilrechtliche Streitig-
keiten zwischen Privatpersonen handelt 30 12,2

7. Eingaben, bei denen es sich um eine Angelegenheit 
handelt, die Gegenstand eines staatsanwaltschaft-
lichen Ermittlungsverfahrens ist 6 2,5

8. Eingaben, bei denen eine Behörde des Landes mit 
dem Anliegen noch nicht befasst war 4 1,6

insgesamt 245 100,0
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V. Eingaben, die im Berichtsjahr 
abschließend bearbeitet wurden

Zahl der Eingaben

Zulässige Eingaben

nicht einvernehmlich erledigt 720
einvernehmlich erledigt 418
teilweise einvernehmlich erledigt 64

der Landesregierung überwiesen
zur Erwägung 1
zur Kenntnis 1
in sonstiger Weise erledigt 265 *)

von den Petenten zurückgezogen 82 *)

Empfehlung einer gerichtlichen Entscheidung –
Auskunft erteilt 921

erledigte, zulässige Eingaben zusammen 2 472

Unzulässige Eingaben

Eingaben, bei denen von vornherein eine
Unzulässigkeit festgestellt wurde 245

Eingaben, bei denen nach weiterer Prüfung
die Unzulässigkeit festgestellt wurde 190

im Berichtsjahr insgesamt erledigt 2 907

Der Bürgerbeauftragte hatte bei 347 (*) Eingaben keinen Einfluss
auf deren Erledigung.

Von den verbleibenden 2 125 Eingaben wurde dem Anliegen

vollständig abgeholfen bei 418 Eingaben = 19,7 %
teilweise abgeholfen bei 64 Eingaben = 3,0 %
eine Auskunft erteilt bei 921 Eingaben = 43,3 %

Somit konnte bei 1 403 Eingaben = 66,0 %
geholfen bzw. weitergeholfen 
werden.
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Feststellungen über die Art der Erledigung der vom 
Bürgerbeauftragten zu bearbeitenden zulässigen Eingaben in 1998
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VI. Herkunft der Eingaben nach dem Wohnsitz der Petentinnen und Petenten
in den kreisfreien Städten, Landkreisen und Regierungsbezirken

*) bezogen auf die Gesamtzahl der Eingaben

Verwaltungsbezirk Anzahl der Eingaben Eingaben je 10 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner

davon
insgesamt schriftlich persönlich 1999 1998

Regierungsbezirk Koblenz
Stadt Koblenz 51 39 12 4,7 *) 6,4 *)

Landkreise: 
Ahrweiler 81 51 30 6,3 *) 5,6 *)

Altenkirchen 65 44 21 4,7 *) 7,0 *)

Bad Kreuznach 122 79 43 7,8 *) 6,8 *)

Birkenfeld 53 36 17 5,9 *) 6,5 *)

Cochem-Zell 64 34 30 9,8 *) 6,9 *)

Mayen-Koblenz 118 88 30 5,6 *) 6,2 *)

Neuwied 111 72 39 6,0 *) 5,4 *)

Rhein-Hunsrück-Kreis 77 45 32 7,3 *) 6,9 *)

Rhein-Lahn-Kreis 95 53 42 7,4 *) 6,9 *)

Westerwaldkreis 117 78 39 5,8 *) 5,5 *)

Regierungsbezirk Koblenz 954 619 335 6,3 *) 6,3 *)

Regierungsbezirk Trier
Stadt Trier 42 34 8 4,2 *) 5,7 *)

Landkreise:
Bernkastel-Wittlich 91 66 25 8,0 *) 7,3 *)

Bitburg-Prüm 45 26 19 4,7 *) 7,3 *)

Daun 38 23 15 5,9 *) 5,4 *)

Trier-Saarburg 49 39 10 3,4 *) 4,6 *)

Regierungsbezirk Trier 265 188 77 5,2 *) 6,0 *)

Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz
Stadt Frankenthal 9 6 3 1,9 *) 2,7 *)

Stadt Kaiserslautern 37 23 14 3,7 *) 4,6 *)

Stadt Landau 13 9 4 3,2 *) 7,7 *)

Stadt Ludwigshafen 59 48 11 3,6 *) 2,7 *)

Stadt Mainz 202 110 92 10,9 *) 10,5 *)

Stadt Neustadt an der Weinstraße 25 24 1 4,6 *) 4,1 *)

Stadt Pirmasens 11 7 4 2,4 *) 2,8 *)

Stadt Speyer 17 13 4 3,4 *) 3,4 *)

Stadt Worms 26 16 10 3,2 *) 2,2 *)

Stadt Zweibrücken 22 17 5 6,2 *) 5,9 *)

Landkreise:
Alzey-Worms 97 52 45 8,0 *) 8,2 *)

Bad Dürkheim 64 47 17 4,8 *) 4,2 *)

Donnersbergkreis 56 35 21 7,2 *) 7,6 *)

Germersheim 53 31 22 4,3 *) 4,3 *)

Kaiserslautern 48 34 14 4,4 *) 4,7 *)

Kusel 62 32 30 7,8 *) 8,9 *)

Südliche Weinstraße 51 33 18 4,7 *) 4,4 *)

Ludwigshafen 77 60 17 5,3 *) 4,5 *)

Mainz-Bingen 205 124 81 10,7 *) 7,5 *)

Südwestpfalz 65 39 26 6,1 *) 4,8 *)

Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 1 199 760 439 6,0 *) 5,9* )

insgesamt 2 418 1 567 851 6,0 *) 5,9 *)

aus anderen Bundesländern und Ausland 169 162 7 6,0 *) 6,9 *)

aus den Justizvollzugsanstalten 229 226 3 8,1 *) 7,8 *)

zusammen 2 816 1 955 861
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Presseecho
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